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Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 

Abweichend. 
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Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt 2007 2299; Ablauf der Referendumsfrist: 12. Juli 2007 
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05.078 Opferhilfegesetz. Totalrevision 
Botschaft vom 9. November 2005 zur Totalrevision des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von 
Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) (BBI 2005 7165) 

Ausgangslage 

Das Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten ist seit dem 1. Januar 1993 in Kraft. Es stützt sich 
auf eine Verfassungsbestimmung, die 1984 auf der Grundlage eines Gegenentwurfs zu einer Volksinitiative 
entstanden ist. Das Gesetz war in den Jahren 1993 bis 1998 Gegenstand mehrerer Evaluationen. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigten, dass die Opferhilfe einem tatsächlichen Bedürfnis entspricht und 
dass sich das Gesetz in seinen Grundzügen bewährt hat. Die Ausgaben der Kantone für die Opferhilfe 
betragen heute etwa 30 Millionen Franken jährlich. 
Die Evaluationen haben auch die Notwendigkeit gezeigt, das Gesetz zu revidieren: 

Es stellt zahlreiche Auslegungsprobleme. 
Gewisse Punkte sind lückenhaft geregelt oder inkohärent. 
Wichtige Fragen sind bloss auf Verordnungsstufe geregelt, obschon sie besser im Gesetz selbst 

enthalten wären. 
Für die Kantone ist es dringlich, die Kosten einzugrenzen, die sich aus Genugtuungszahlungen ergeben; 

Genugtuungen waren ursprünglich als subsidiäre, ,,ausserordentliche" Leistungen gedacht, doch haben 
sie sich auf Grund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu „ordentlichen" Leistungen gewandelt. 
Die Verwirkungsfrist für die Einreichung einer Entschädigungs- oder Genugtuungsforderung ist wegen 

ihrer Kürze problematisch. 
Die verschiedenen Leistungen der Opferhilfe sind ungenügend von einander abgegrenzt und 

überschneiden sich teilweise. 
Zudem sind die Lasten unter den Kantonen nicht angemessen aufgeteilt. 

Das geltende Gesetz beruht auf drei Pfeilern: Beratung, finanzielle Leistungen und besonderer Schutz des 
Opfers im Strafverfahren. Dieses Konzept wird beibehalten. Es ist vorgesehen, die Bestimmungen zum 
Schutz des Opfers im Strafverfahren zu einem späteren Zeitpunkt in die Schweizerische 
Strafprozessordnung, die zurzeit erarbeitet wird, einzufügen. 
Der Gesetzesentwurf sieht eine Totalrevision vor und zeichnet sich insbesondere durch folgende Elemente 
aus: 

Er bestätigt den subsidiären Charakter der Opferhilfe des geltenden Gesetzes. 
Er verbessert die Struktur und die Lesbarkeit des Gesetzes, definiert wichtige Begriffe, beseitigt gewisse 

lnkohärenzen und Lücken, die sich in der Praxis gezeigt haben. 
Er behält das System der freien Wahl der Beratungsstellen bei. 
Er grenzt die längerfristige Hilfe der Beratungsstellen besser von der Entschädigung ab. Diese beiden 

Massnahmen überschneiden sich heute teilweise. Nach dem Entwurf wird solange längerfristige Hilfe 
gewährt, bis sich der Gesundheitszustand des Opfers stabilisiert hat und die übrigen Folgen der Straftat 
soweit möglich beseitigt oder ausgeglichen sind. Die Entschädigung deckt den Schaden, nachdem sich 
der Gesundheitszustand stabilisiert hat; dazu gehört auch der Haushaltschaden, wenn er zu effektiven 
Einbussen führt. 
Er privilegiert die Hilfe, die von den Beratungsstellen erbracht wird, gegenüber andern Leistungen (der 

Kreis der Anspruchsberechtigten für die vollständige Kostenübernahme ist bei der längerfristigen Hilfe 
grösser als jener im Rahmen der Entschädigung; bei Straftaten im Ausland werden Leistungen der 
Beratungsstellen erbracht, jedoch keine Entschädigungen oder Genugtuungen ausgerichtet). 

Er führt einen Höchstbetrag der Genugtuungsleistungen ein. Der Bundesrat schlägt vor, den 
Maximalbetrag auf 70 000 Franken für Opfer und auf 35 000 Franken für Angehörige festzulegen. 

Er verzichtet auf Entschädigung und Genugtuung bei Straftaten im Ausland; die Opfer und ihre 
Angehörigen mit Wohnsitz in der Schweiz haben aber Anspruch auf die Leistungen der Beratungsstellen. 
Er sieht eine längere Frist vor für die Einreichung von Begehren um Entschädigung und Genugtuung; die 

allgemeine Frist wird von zwei auf fünf Jahre verlängert, die Frist für minderjährige Opfer schwerer 
Straftaten gegen die physische oder sexuelle Integrität wird zusätzlich verlängert. 

Er vereinheitlicht die Voraussetzungen, unter denen Entschädigung und Genugtuung wegen des 
Verhaltens des Opfers herabgesetzt werden können, und sieht die Möglichkeit vor, auf diese Leistungen 
ganz zu verzichten, was nach heutigem Recht nicht vorgesehen ist. 
Er ermächtigt den Bundesrat, die Modalitäten des Kostenausgleichs für Soforthilfe und längerfristige Hilfe 

an Personen mit ausserkantonalem Wohnsitz unter den Kantonen zu regeln, wenn entsprechende 
kantonale Vorschriften fehlen. 

Verhandlungen 

22.06.2006 NR 
14.03.2007 SR 
15.03.2007 NR 
21.03.2007 SR 

Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
Abweichend. 
Abweichend. 
Zustimmung. 
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23.03.2007 
23.03.2007 

NR 
SR 

Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (126:66) 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (42:1) 

Im Nationalrat war Eintreten unbestritten. Die Sprecherin und der Sprecher der Fraktionen der 
Sozialdemokraten und der Grünen kritisierten allerdings, dass der Entwurf die Lage der Opfer verschlechtere 
und machten ihre Zustimmung vom Ausgang der Detailberatung abhängig. In dieser wurden sodann 
verschiedene Minderheitsanträge von linksgrüner Seite abgelehnt. 
Bei Artikel 3 wurde mit 109 zu 66 Stimmen dem Entwurf des Bundesrates zugestimmt, der vorsieht, dass 
keine Entschädigungen und Genugtuungen gewährt werden, wenn die Straftat im Ausland begangen worden 
ist. Bei Artikel 8 beschloss der Rat auf Antrag der Kommission, Absatz 1 zu streichen, der vorsieht, dass die 
Kantone die Opferhilfe bekannt machen. Schliesslich folgte der Rat bei Artikel 23 Absatz 2 den Vorschlägen 
des Bundesrates und beschloss mit 97 zu 56 Stimmen, dass die Genugtuung höchstens 70 000 Franken für 
Opfer und 35 000 Franken für Angehörige betragen darf. Der Gesetzentwurf wurde in der 
Gesamtabstimmung mit 103 zu 56 Stimmen angenommen. 
Der Ständerat folgte bei Artikel 3 mit 32 zu 9 Stimmen dem Nationalrat. Bei Artikel 8 Absatz 1 beschloss er, 
mit Stichentscheid des Präsidenten, gemäss Antrag des Bundesrates eine Informationspflicht der Kantone. 
Bei Artikel 23 Absatz 2 hingegen stimmte er mit 26 zu 8 Stimmen dem Beschluss des Nationalrates zu. In der 
Gesamtabstimmung stimmte der Rat der Vorlage mit 31 zu O Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 
Der Nationalrat hielt bei Artikel 8 Absatz 1 an seinem Beschluss fest, der Ständerat stimmte diesem 
Beschluss zu. 
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Message du Conseil federal 09.11.05 (FF 2005 6683) 
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Bulletin officiel - les proces-verbaux 
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Projet 1 
Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) 

Date Conseil Titre 

22.06.2006 CN 

14.03.2007 CE 

15.03.2007 CN 

21.03.2007 CE 

23.03.2007 CN 

23.03.2007 CE 

Decision modifiant le projet du Conseil federal. 

Divergences. 

Divergences. 

Adhesion. 

La loi est adoptee en votation finale. 

La loi est adoptee en votation finale. 

Feuille federale 2007 2163; delai referendaire: 12 juillet 2007 

Recueil officiel du droit federal 2008 1607 

Commissions concernees 

Commission des affaires juridiques CN (CAJ-CN) 

Proposition: Entrer en matiere 

Commission des affaires juridiques CE (CAJ-CE) 
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05.078 Loi sur l'aide aux victimes d'infractions. Revision totale 

Message du 9 novembre 2005 concernant la revision totale de la loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI} (FF 
2005 6683) 

Situation initiale 

La loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions est en vigueur depuis le 1 er janvier 1993. Elle s'appuie sur une 
disposition constitutionnelle adoptee en 1984 en votation populaire sur la base d'un contre-projet a une initiative. La loi a 
fait l'objet de plusieurs evaluations durant les annees 1993 a 1998. Les resultats de cette evaluation ont montre que l'aide 
aux victimes correspond a un veritable besoin et que la loi a dans l'ensemble fait ses preuves. Les depenses des cantons 
pour l'aide aux victimes s'elevent aujourd'hui a environ 30 millions de francs par annee. 
L'evaluation a egalement montre la necessite de reviser la loi : 

celle-ci pose en effet de nombreux problemes d'interpretation; 
certains points sont regles de maniere lacunaire ou incoherente; 
des questions importantes ne sont inscrites qu'au niveau de l'ordonnance d'application, alors qu'elles devraient figurer 

dans la loi; 
les cantons souhaitent pouvoir mieux maTtriser les coOts resultant du developpement pris par la reparation morale, qui 

etait a l'origine corn;ue comme une prestation subsidiaire, extraordinaire et dont l'octroi s'est generalise suite a la 
jurisprudence du Tribunal federal; 
le delai fixe pour le depöt d'une demande d'indemnisation et de reparation morale est problematique, car trop bref; 
les differentes prestations de l'aide aux victimes ne sont pas suffisamment delimitees entre elles et se recoupent en 

partie; 
en outre, les charges ne sont pas reparties equitablement entre les cantons. 

La loi actuelle repose sur les trois piliers que sont les conseils, les prestations financieres et la protection particuliere de la 
victime dans la procedure penale; cette conception est maintenue. 
II est toutefois prevu de transferer ulterieurement, dans le futur code de procedure penale suisse, le volet consacre aux 
droits de la victime dans le proces penal. Le projet de revision se presente sous la forme d'une revision totale et se 
caracterise par les elements suivants: 

il reaffirme le caractere subsidiaire de l'aide aux victimes, deja present dans la loi actuelle; 
il ameliore la structure et la lisibilite de la loi, definit les notions importantes, supprime certaines incoherences et 

comble les lacunes constatees par la pratique; 
il maintient le principe du libre choix du centre de consultation; 
il delimite plus nettement l'a1de a plus long terme fournie par les centres de consultation de l'indemnisation, dont les 

prestations se recouvrent en partie actuellement. L'aide a plus long terme est accordee jusqu'a ce que l'etat de sante 
de la victime soit stationnaire et que les autres consequences de l'infraction soient dans toute la mesure du possible 
supprimees ou compensees; l'indemnite couvre quant a eile le dommage subi apres que l'etat de la victime est devenu 
stationnaire, y compris le prejudice menager s'il se traduit par des coOts reels; 
il privilegie l'aide fournie par l'intermediaire des centres de consultation par rapport aux autres prestations (cercle des 

ayants droit plus large pour la prise en charge integrale des coOts de l'aide a plus long terme fournie par un tiers que 
pour la couverture integrale du dommage dans le cadre de l'indemnisation; lors d'une infraction a l'etranger, octroi des 
prestations des centres de consultation, mais absence d'indemnisation et de reparation morale); 
il plafonne la reparation morale. Le Conseil federal propose de fixer le montant maximum de la reparation morale a 

70 000 francs pour la victime directe et a 35 000 francs pour les proches; 
il supprime tout droit a une indemnisation et a une reparation morale, lors d'une infraction a l'etranger; les victimes et 

leurs proches domicilies en Suisse auront en revanche droit aux prestations fournies par les centres de consultation; 
il prevoit un delai plus long pour le depöt d'une demande d'indemnisation et de reparation morale; le delai general 

passe de deux a cinq ans, avec un delai plus etendu pour les mineurs victimes d'infractions graves a l'integrite 
physique ou sexuelle; 

il unifie les conditions auxquelles le montant de l'indemnite et de la reparation morale peut etre reduit, selon le 
comportement de la victime ou du proche et prevoit la possibilite de supprimer les prestations, ce que ne fait pas le 
droit actuel; 
il confere au Conseil federal la competence de definir, en l'absence de reglementation intercantonale, les montants 

qui doivent etre verses au canton fournissant les prestations d'aide immediate et d'aide a plus long terme lorsque le 
beneficiaire est domicilie dans un autre canton. 

Deliberations 

22.06.2006 CN 
14.03.2007 CE 
15.03.2007 CN 
21.03.2007 CE 
23.03.2007 CN 
23.03.2007 CE 

Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
Civergences. 
Divergences. 
Adhesion. 
La loi est adoptee en votation finale. (126:66) 
La loi est adoptee en votation finale. (42:1) 

Au Conseil national, l'entree en matiere n'a pas ete controversee. Toutefois, estimant que le pro)et entrainait une 
degradation de la situation des victimes d'infractions, les rapporteurs du groupe socialiste et des Verts ont conditionne leur 
approbation a l'issue de la discussion par article. Au cours de cette derniere, differentes propositions de minorite deposees 

http://www.pd.admin.ch/afs/data/f/rb/f rb 20050078.htm 01.04.2009 
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par le camp rose-vert ont ensuite ete rejetees. 
A l'art. 3, le conseil s'est rallie par 109 voix contre 66 au projet du Conseil federal, qui prevoit qu'aucune indemnite ni 
reparation morale ne soit accordee si l'infraction a ete commise a l'etranger. En revanche, il a decide, sur proposition de sa 
commission, de biffer l'art. 8, al. 1, selon lequel les cantons doivent faire connaTtre l'existence de l'aide aux victimes. Enfin, 
a l'art. 23, al. 2, il a suivi le Conseil federal et decide, par 97 voix contre 56, que le montant de la reparation morale ne 
pouvait exceder 70 000 francs pour la victime, et 35 000 francs pour un proche. Le projet de loi a ete adopte au vote sur 
l'ensemble par 103 voix contre 56. 
Par 32 voix contre 9, le Conseil des Etats a suivi le Conseil national sur l'art. 3. S'agissant de l'art. 8, al. 1, il s'est rallie a 
la proposition du Conseil federal gräce a la voix preponderante de son president, se pronon9ant en faveur d'un devoir 
d'information impose aux cantons. Par contre, a l'art. 23, al. 2, il a approuve la decision du Conseil national par 26 voix 
contre 8. Au vote sur l'ensemble, la Chambre haute a approuve le projet par 31 voix contre 0, et 3 abstentions. 
Le Conseil national a maintenu sa position sur l'art. 8, al. 1, et obtenu finalement le ralliement du Conseil des Etats. 

http://www.pd.admin.ch/afs/data/f/rb/f_rb_20050078.htm 01.04.2009 
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rungspolicen in aller Regel für ein Jahr und nicht pro Fall 
abgeschlossen werden und dass zweitens die Möglichkeit 
besteht, über die Versicherungsdeckung von einer Million 
Franken hinauszugehen. 
Eine grosse Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen des
halb, dem Ständerat zu folgen und diese letzte Differenz 
auszuräumen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Die Differenz betrifft die Be
rufshaftpflichtversicherung. In Artikel 8 wurde auf Wunsch 
des Schweizerischen Anwaltsverbandes vorgesehen, dass 
die Berufshaftpflichtversicherung ein Erfordernis für die Ein
tragung in das Anwaltsregister ist. Sie haben das letzte Mal 
diese Bestimmung gestrichen. Aber Sie haben sie nicht ge
strichen, weil Sie dieser Überzeugung waren, sondern weil 
Sie eine Differenz zum Ständerat schaffen wollten. Der Stän
derat hat die Sache darum neu angeschaut, er bleibt wie Sie 
dabei, dass die Berufshaftpflichtversicherung als Eintra
gungserfordernis gestrichen wird. Aber er bestimmt in Arti
kel 12 Buchstabe f, dass die Regelung wie folgt lautet: Die 
Anwälte «haben eine Berufshaftpflichtversicherung nach 
Massgabe der Art und des Umfangs der Risiken, die mit ih
rer Tätigkeit verbunden sind, abzuschliessen». Diesen Satz 
hat der Ständerat - und Ihre Kommission - wiederaufge
nommen, aber nicht als Eintragungserfordernis, sondern als 
Berufsregel. 
Weiter sehen Sie beim Beschluss des Ständerates und beim 
Antrag der Mehrheit Ihrer Kommission, dass die Versiche
rungssumme mindestens eine Million Franken pro Jahr be
tragen soll. Diese Mindestsumme wurde deshalb aufgenom
men, weil die Kantone - eigentlich gegen die Absicht des 
Bundesgesetzgebers gemäss dem Anwaltsgesetz aus dem 
Jahr 2000 - eigene Mindestsummen festgelegt haben, und 
zwar jeder Kanton eine andere. Die Gefahr besteht, dass in
direkt natürlich die Freizügigkeit der Anwälte erschwert wer~ 
den kann, wenn die verschiedenen Kantone verschiedene 
Minima haben. 
Wie ist die Summe von einer Million Franken zustande ge
kommen? Es ist so, dass die meisten Kantone, die eine Re
gelung vorgesehen haben, eine Summe von ungefähr dieser 
Grössenordnung haben. Beispielsweise haben die Kantone 
Baselland und Bern 1 Million Franken festgelegt, und zwar 
pro Jahr, Solothurn hat 1 Million Franken pro Fall, Genf 
500 000 Franken pro Fall, Obwalden 2 Millionen Franken im 
Jahr und St. Gallen 2 Millionen Franken pro Fall festgelegt. 
· Sie sehen: Es liegen verschiedene Summen vor. Ich glaube, 
eine Million Franken ist die richtige Summe, weil man die 
Kantone damit nicht allzu sehr düpiert. Es betrifft natürlich 
vor allem die Kantone, die heute kleinere Versicherungs
summen haben. Für einen jungen Anwalt, der beginnt, oder 
für ältere Anwälte, die nur noch selten einen Fall überneh
men, ist eine Versicherungssumme von einer Million Fran
ken vielleicht genügend, weil sie sich nur einen oder zwei 
Fälle vornehmen. Es macht immerhin etwa 1400 Franken 
aus, wenn einer einen kleinen Fall übernimmt und deshalb 
eine solche Versicherung braucht. Dann ist eine Million Fran
ken genügend. Aber es ist die unterste Grenze, und es muss 
in jedem Fall - gleichgültig, wie die Mindestsumme festge
legt wird - eine Versicherung nach Massgabe der Art und 
des Umfangs der Risiken abgeschlossen werden. 
Der Ständerat hat Ihre Forderung, anstelle der Haftpflicht
versicherung sollten auch andere, gleichwertige Sicherhei
ten erbracht werden können, aufgenommen. Das ist aus 
zwei Gründen gerechtfertigt. Erstens: Wenn jemand eirie un
genügende Versicherung hat und in einem Fall schnell eine 
Deckung beibringen muss, geht zum Beispiel die Beibrin
gung einer Bankgarantie schneller als der Abschluss einer 
Zusatzversicherung. Zweitens haben Sie diese Bestimmung 
mit gleichwertigen Sicherheiten anstelle einer Haftpflichtver
sicherung auch im Medizinalberufeges.~tz aufgenommen. 
Dort haben Sie die Bestimmung für die Arzte so aufgenom
men. Ich meine, die Tätigkeit eines Arztes und die Tätigkeit 
eines Anwaltes sind punkte Haftung vergleichbar. 
Wir bitten Sie also, diesem Beschluss des Ständerates zu
zustimmen. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 102 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 34 Stimmen 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Damit sind die Diffe
renzen bereinigt. 

05.078 

Opferhilfegesetz. 
Totalrevision 
Loi federale sur l'aide aux victimes 
d'infractions. Revision totale 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 09.11.05 (8812005 7165) 
Message du Conseil federal 09.11.05 (FF 2005 6683) 

Nationalrat/Conseil national 22.06.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Markwalder Bär Christa (RL, BE), für die Kommission: Das 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten ist seit 
dem 1. Januar 1993 in Kraft. Es stützt sich auf einen di rek
ten Gegenvorschlag des Parlamentes zu einer Volksinitiative 
des «Beobachters» von 1980, die verlangte, dass sich der 
Staat um das Schicksal von Opfern von Gewalttaten küm
mere. Der direkte Gegenvorschlag des Parlamentes wurde 
1984 von Volk und Ständen deutlich angenommen, und auf 
dessen Grundlage wurde das Bundesgesetz über die Hilfe 
an Opfer von Straftaten, kurz OHG, ausgearbeitet. Mit dem 
Inkrafttreten des OHG ist für die Schweiz auch das Europäi
sche Übereinkommen vom 24. November 1983 über die Ent
schädigung für Opfer von Gewalttaten rechtsgültig gewor
den. 
In den ersten fünf Jahren seines Bestehens war das OHG 
Gegenstand mehrerer Evaluationen. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen zeigten, dass die Opferhilfe einem tatsäch
lichen Bedürfnis entspricht und dass sich das Gesetz in sei
nen Grundzügen bewährt hat. Gleichzeitig traten aber auch 
gewisse Schwächen zutage, so zum Beispiel verschiedene 
Auslegungsprobleme, Lücken und lnkohärenzen, Probleme 
der Abgrenzung zwischen den verschiedenen Leistungen 
des OHG sowie die Problematik der kurzen Verwirkungsfrist 
für die Einreichung einer Entschädigungs- oder Genugtu
ungsforderung. Schliesslich war es den Kantonen auch ein 
dringendes Anliegen, die Kosten der Genugtuungszahlun
gen einzugrenzen, denn die Genugtuung war ursprünglich 
als subsidiäre ausserordentliche Leistung gedacht, doch hat 
sie sich aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
zur ordentlichen Leistung mit Rechtsanspruch gewandelt -
natürlich mit entsprechenden Kostenfolgen für die Kantone. 
Währenddem 1993 noch Genugtuungsleistungen von insge
samt 140 000 Franken ausbezahlt wurden, waren es im Jahr 
2002 etwas mehr als 8 Millionen und 2003 etwas weniger, 
nämlich 7,2 Millionen Franken. Gleichzeitig sind die gewähr
ten Genugtuungen in den letzten Jahren jeweils höher aus
gefallen als die Entschädigungen, was eine Umkehrung des 
vom Gesetzgeber geschaffenen Systems .bedeutete. 
Mit der Festlegung einer Höchstgrenze für Genugtuungen 
und Entschädigungen ist die Kommissionsmehrheit den Vor
schlägen der Expertenkommission gefolgt. Wir werden in 
der Detailberatung darauf zurückkommen. 
Das geltende Gesetz beruht auf drei Pfeilern: Beratung, fi
nanzielle Leistungen und besonderer Schutz des Opfers im 
Strafverfahren. Dieses Konzept hat sich bewährt und wird 
beibehalten. Das bedeutet, dass es bei der Opferhilfe nicht 
primär um finanzielle Leistungen geht, sondern dass die Be
ratung, die finanzielle Hilfe und die Verfahrensbestimmun
gen zum Schutz der Opfer auf der gleichen Stufe stehen. 
Das revidierte OHG bestätigt den subsidiären Charakter der 
Opferhilfe, das heisst, dass die Leistungen der Opferhilfe nur 
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dann endgültig gewährt werden, wenn der Täter oder eine 
andere verpflichtete Person oder Institution keine oder keine 
genügende Leistung erbringt. 
Die Beratung, die Soforthilfe und die längerfristige Hilfe der 
Beratungsstellen werden für das Opfer und seine Angehöri
gen unentgeltlich erbracht, und die freie Wahl der Bera
tungsstellen ist gewährleistet. Gleichzeitig wird mit der Revi
sion auch eine längere Frist für die Einreichung von 
Begehren um Entschädigung und Genugtuung eingeführt. 
Neu können ein Opfer und seine Angehörigen das Gesuch 
um Entschädigung innert fünf Jahren nach der Straftat oder 
nach Kenntnis der Straftat einreichen. Dies ist vor allem 
wichtig für minderjährige Opfer von sexueller Gewalt sowie 
für behinderte Opfer, die sich nicht artikulieren können. Es 
kommt dazu, dass minderjährige Opfer sexuelle Missbräu
che oft über viele Jahre verschweigen oder verdrängen, weil 
sie vom Täter abhängig sind oder von diesem erpresst oder 
bedroht werden. Deshalb wurden vor kurzem die Verjäh
rungsfristen im Strafgesetzbuch und im Militärstrafgesetz
buch geändert, sodass die Frist für die Verjährung der Straf
verfolgung für bestimmte Delikte auf jeden Fall bis zu dem 
Tag läuft, an dem das Opfer 25 Jahre alt wird. Das OHG 
wurde in diesem Sinne angepasst. 
Der Entwurf für die Schweizerische Strafprozessordnung 
vom 21. Dezember 2005, der derzeit von der ständerätlichen 
Kommission für Rechtsfragen beraten wird, sieht diverse 
Neuerungen für den Schutz des Opfers im Strafverfahren 
vor. Im revidie~Jen OHG ist daher, abgesehen von kleinen re
daktionellen Anderungen, das geltende Verfahrensrecht 
übernommen worden. Die Anpassung im Zusammenhang 
mit der Vereinheitlichung des Strafprozessrechtes ist sinnvoll 
und korrekt. 
Die Kommission hat sich in ihren Beratungen weitgehend 
den Vorschlägen des Bundesrates angeschlossen. Ver
schiedene Minderheitsanträge werden wir in der Detailbera
tung einzeln diskutieren, wobei sich jeweils nur einer von uns 
beiden Kommissionssprechern dazu äussern wird. 
In der Kommission war das Eintreten nicht bestritten. In der 
Gesamtabstimmung hat sich die Kommission mit 11 zu 
6 Stimmen bei 1 Enthaltung für das revidierte OHG ausge
sprochen. 

Burkhalter Didier (RL, NE), pour la commission: La loi fede
rale sur l'aide aux victimes d'infractions ne date pas de Ma
thusalem mais seulement de 1991. Sur le terrain, et surtout 
aupres de la population, eile est concretement en vigueur 
depuis le debut de 1993, marquant la solidarite de notre so
ciete a l'egard de personnes qui ont particulierement souf
fert. Cette loi a donc 13 ans seulement et a deja subi deux 
revisions - deux revisions partielles dans sa jeune et utile 
histoire, notamment en 2001 , lorsqu'il s'est agi d'ajouter un 
nouveau chapitre sur la protection des enfants victimes de 
delits sexuels. 
Aujourd'hui, c'est une nouvelle revision, une revision totale 
cette fois-ci, qui est au programme de nos debats. En effet, 
apres la periode de mise en raute de cette legislation fede
rale d'application largement cantonale, les diverses evalua
tions effectuees ont donne une double image. D'un cöte, 
l'image d'une loi efficace ayant pris ses marques, ayant fait 
ses preuves, ayant reussi la quasi-revolution consistant en 
Suisse a s'occuper aussi des victimes, et non seulement des 
coupables. De l'autre cöte, l'image differente d'une loi ne 
s'averant pas toujours suffisamment coherente et pratique, 
sans compter des depenses en constante augmentation . 
pour les cantons, et une loi surtout liee parfois a des evolu
tions que le legislateur n'avait pas prevu ou plutöt pas assez 
«cadree». 
A propos des coüts decoulant de cette legislation, il faut pre
ciser globalement qu'ils atteignent annuellement un montant 
de l'ordre de 30 millions de francs pour les cantons; en gros 
deux tiers pour le fonctionnement et l'aide des centres, et un 
tiers pour les indemnisations et reparations morales. La 
Confederation quant a eile depense une somme de l'ordre 
du demi-million par annee, en particulier pour des activites 
de formation. 

Dans les faits et en tres resume, on peut constater que les 
consultations dans les centres LAVI ont fortement augmente 
au cours des ans; elles ont meme plus que double depuis 
1998. Le nombre annuel de cas d'indemnisations s'est a peu 
pres stabilise, alors que les reparations morales ont elles 
aussi plus que double depuis 1998. Cette evolution n'etait 
pas l'objectif vise par le legislateur a l'origine, car on imagi
nait d'ailleurs plutöt !'inverse: des indemnisations relative
ment nombreuses et un nombre de reparations morales 
moindre. 
Campte tenu de cette evolution et sur la base egalement des 
resultats de la consultation relative a un avant-projet, le Con
seil federal a donc decide de proposer cette revision, certes 
totale, mais qui en confirme et qui s'attache meme a en ren
forcer les grands principes. C'est le cas notamment du ca
ractere subsidiaire de l'aide aux victimes, ainsi que des trois 
piliers de la loi: d'abord les conseils; ensuite la protection de 
la victime et la garantie de ses droits lors de la procedure 
penale; et enfin l'indemnisation et la reparation. 
La revision tend egalement a affirmer encore plus nettement 
que la force centrale de cette legislation doit etre constituee 
par les fonctions de conseil et d'aide, y compris taut specia
lement a lang terme, et non prioritairement par les presta
tions financieres d'indemnisation et de reparation. Donc, 
l'accompagnement d'abord, et non avant tout la remise d'ar-
gent. . 
Ainsi, si la nouvelle loi maintient la reparation morale, eile la 
plafonne, en revanche, ce qui ne veut pas dire pour autant 
que cette loi vise reellement a faire des economies. Elle vise 
a limiter la tendance a la hausse des depenses, mais la con
centration sur les fonctions d'aide, et en particulier d'aide a 
lang terme qui est juste, selon la commission, ne va pas 
sans generer des coüts. 
La revision propose une serie d'ameliorations ponctuelles et 
concretes touchant en particulier a l'information, a la prise 
de contact des centres LAVI, mais aussi au delai de peremp
tion qui est prolonge de deux a cinq ans, avec un delai plus 
etendu pour les mineurs victimes d'infractions graves. Enfin, 
le projet supprime le droit a l'indemnisation et a la reparation 
morale pour les infractions commises a l'etranger, et il vise 
egalement a contröler l'evolution des coüts. 
De maniere tres generale, on peut dire que le projet a ete 
accueilli positivement par la commission, dans la mesure ou 
personne n'a reellement combattu l'entree en matiere. 
Neanmoins, les avis ont assez largement diverge sur le bilan 
final des modifications contenues dans la loi. 
Reprenons brievement les elements centraux de cette nou
velle loi. 
En premier lieu, il faut a l'evidence citer la problematique de 
la reparation morale. La commission a longuement, et a plu
sieurs reprises, debattu de cette question. Nous nous som
mes demande quelle voie choisir entre le statu qua, des mo
difications visant a mieux cadrer _les interventions de ce type, 
et meme la suppression pure et simple de taute reparation 
morale. Finalement, la commission, dans sa majorite, a suivi 
la voie mediane tracee par le Conseil federal et soutenue 
egalement de maniere majoritaire dans le cadre de la con
sultation, c'est-a-dire que le principe de la reparation morale 
est maintenu, mais qu'un plafonnement est introduit aussi 
bien pour la victime que pour les proches. 
L'un des buts est bien sür de permettre de maitriser davan
tage l'evolution financiere, mais il s'agit egalement d'affirmer 
haut et fort que cette reparation morale constitue un acta de 
solidarite de l'Etat et de la societe, et non de s'engager dans 
une sorte de voie parallele _a la responsabilite civile. L'Etat 
n'est pas responsable, en l'occurrence, et le principe de sub
sidiarite a la base meme de cette loi impose que son appli
cation se distancie mieux du domaine du droit civil. 
Le deuxieme element central a mentionner concerne les li
mites posees a l'aide aux victimes lorsque l'infraction est . 
commise a l'etranger. Pour des raisons pratiques, cette aide 
se limiterait dorenavant aux prestations des centres de con
sultation, y compris la contribution aux frais pour l'aide a plus 
long terme fournie par un tiers. La majorite de la commission 
soutient cette nouvelle disposition et tient encore une fois a 
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souligner l'importance essentielle de l'aide a plus long 
terme. 
Cette aide a plus long terme est d'ailleurs renforcee, et cela 
constitue le troisieme element central de la nouvelle loi. La 
commission a pris acte positivement de la volonte ainsi ex
primee d'elargir le champ d'application de cette aide a plus 
long terme, de l'harmoniser egalement entre les cantons et 
de reduire en consequence les interventions au titre de l'in
demnisation. 
Quatrieme element central: les delais de peremption qui doi
vent etre prolonges, suivant en cela une demande tres sou
vent formulee en faveur des victimes. Ainsi, le delai pour l'in
troduction de demandes d'indemnisation et de reparation 
morale passerait de deux a cinq ans, et une reglementation 
speciale est introduite pour les victimes mineures qui, dans 
le cas d'infractions graves, pourront introduire leur demande 
jusqu'a l'äge de 25 ans. La commission soutient clairement 
ce nouveau dispositif. 
Enfin mentionnons, comme cinquieme et dernier element 
central de la revision de la loi, le fait que l'on vise une 
meilleure repartition des coüts entre les cantons. La legisla
tion maintient en effet le principe du libre choix par la victime 
du centre de consultation. II s'agit donc d'ameliorer la prise 
en charge par le canton de domicile, ce que la commission 
approuve. 
La commission estime donc que cette revision est a la fois 
equilibree et responsable. Elle est equilibree dans la mesure 
Oll eile propose des ameliorations concernant aussi bien les 
victimes que les autorites d'application ou les cantons; eile 
est responsable car eile cherche clairement a recentrer l'in
tervention de !'Etat sur l'essentiel, a savoir sur l'aide et les 
conseils immediats et a plus long terme. Pour une minorite 
de la commission, cette revision peut certes se justifier, mais 
eile devrait faire l'objet de retouches relativement importan
tes qui seront examinees lors de la discussion par article. 
Dans cet esprit, la commission est entree en matiere sans 
opposition et a adopte le projet au vote sur l'ensemble par 
11 voix contre 6 et 1 abstention. 
Au nom de toute la commission, je vous demande d'en faire 
de meme pour l'entree en matiere, et au nom de la majorite 
de la commission, je vous prie, par la suite, lors de la discus
sion par article, de bien vouloir rejeter la dizaine de proposi
tions de minorite presentees. 

Amherd Viola (C, VS): Das Opferhilfegesetz entspricht ei
nem echten Bedürfnis. Die Erfahrungen, die mit dem Gesetz 
in den letzten rund fünfzehn Jahren gemacht wurden, stellen 
dies eindrücklich unter Beweis. Niemand stellt die Solidarität 
der öffentlichen Hand gegenüber ihren Bürgerinnen und 
Bürgern, die Opfer einer Straftat wurden, infrage. Die Erfah
rungen bei der Anwendung des Gesetzes, welche in drei Be
richten zusammengefasst wurden, haben deutlich gemacht, 
dass eine Revision notwendig ist. Die Revision betrifft fünf 
Hauptpunkte: erstens die Genugtuung, zweitens den örtli
chen Geltungsbereich - hierzu nur das Stichwort Straftaten 
im Ausland -, drittens die Verlängerung der Verwirkungs
fristen, viertens die längerfristige Hilfe der Beratungsstelle 
und fünftens den Kostenausgleich unter den Kantonen. 
Mit dem vorliegenden Entwurf werden Lücken geschlossen, 
wird die Beratung als Grundpfeiler des Gesetzes gestärkt 
und die Subsidiarität der staatlichen Leistungen verdeutlicht. 
Die Anliegen der Opfer werden insgesamt besser berück
sichtigt, beispielsweise durch die Verlängerung der Verwir
kungsfristen. Die CVP ist überzeugt, dass es sich beim nun 
vorliegenden Entwurf um eine ausgewogene Vorlage han
delt. 
Die CVP-Fraktion beantragt, auf die Vorlage einzutreten, wie 
dies die Kommission ebenfalls einstimmig beschlossen hat. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Le groupe des 
Verts entrera sans enthousiasme en matiere sur ce projet de 
revision. II ne l'appuiera finalement que si les propositions de 
minorite sont acceptees. 
Pour une loi qui est entree en vigueur il y a a peine plus de 
dix ans et qui, de l'avis general, fonctionne a satisfaction, on 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

aurait pu se contenter d'une revision partielle portant sur 
quelques aspects qui font probleme, tels que les delais pour 
demander une aide, par exemple. Au lieu de cela, on se re
trouve maintenant avec une remise en question beaucoup 
plus fondamentale qui autorise toutes les audaces, reelles 
ou fantasmees, telles que la suppression de la reparation 
morale, dans tous les cas, ou du moins pour les infractions 
commises a l'etranger. On se retrouve surtout avec un projet 
qui transpire l'obsession ultime de faire des economies et de 
restreindre les aides financieres. 
Les Verts ont souvent passe pour des defenseurs des droits 
des delinquants et des prisonniers, et nous nous sommes 
parfois entendu reprocher d'avoir plus de consideration pour 
les auteurs d'infractions que pour les victimes. Aujourd'hui, 
notre refus de raboter· les prestations pour les victimes 
prouve le contraire. Mettre en balance les 30 millions de 
francs que notre societe consacre aux victimes, dont seule
ment quelque 1 O millions de francs pour les aides financie
res, et les centaines de millions de francs que coüte la re
pression invite a maintenir une aide aux victimes plus 
substantielle que seulement des conseils. . 
Nous ne contestons pas les quelques ameliorations appor
tees par cette revision, telles que la clarification du mode de 
calcul des indemnites, l'extension de l'aide a long terme, l'al
longement des delais pour deposer une demande, la possi
bilite de recevoir une aide provisionnelle, ou encore la liberte 
de choisir le centre de consultation auquel on veut s'adres
ser. Mais tout cela, a nos yeux, ne compense pas le defaut 
principal, qui est la parcimonie avec laquelle on s'apprete a 
consentir des aides. Par exemple, a une epoque oll le dis
cours sur le terrorisme international prend des accents me
nac;;:ants, signaler qu'il n'y aura pas de reparation en cas d'at
tentat, comme a Louxor, ou en cas d'attaque et de viol 
comme en Turquie tout recemment, c'est alimenter l'idee 
que les voyages dans certaines regions du monde sont te
meraires et qu'on les fait a ses risques et perils. D'une ma
niere generale, il y a comme un soupc;;:on qui pese sur les 
victimes, quelles qu'elles soient. On le verra dans la discus
sion par article, a l'article 27. 
lnsatisfaisant, le projet l'est aussi par ce qu'il ne dit pas. En 
commission, les discussions ont beaucoup porte par exem
ple sur la definition du concept de victime, car ce concept en 
effet n'est pas univoque, de meme que n'est pas totalement 
clair le rapport avec une infraction. Qu'en est-il par exemple 
de la traite des etres humains, de la violence conjugale, des 
victimes du racisme, des victimes de discrimination ou d'er
reurs d'une autorite? II faut bien voir aussi que la loi est une 
chose et que son application en est une autre. Les disparites 
entre cantons sont averees, non seulement pour ce qui con
cerne les montants des aides financieres et des prestations, 
mais aussi quant au processus de decision. Les autorites 
cantonales prennent leurs decisions, le plus souvent, en 
s'ecartant notablement, voire systematiquement, des con
clusions des juges - penal ou civil -, et ceci de maniere va
riable d'un canton a l'autre. Cela engendre generalement 
beaucoup d'incomprehension et de frustration chez les victi
mes; on parle a cet egard de victimisation secondaire. La 
question portera donc beaucoup sur la situation de la vic
time: est-elle amelioree ou pejoree par cette loi? Le groupe 
des Verts pense qu'elle risque d'etre pejoree. 
Nous entrerons donc en matiere et nous ferons des proposi
tions dans la discussion par article. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Es ist immer eine falsche Optik ge
wesen, zu meinen, es gebe einen Gegensatz zwischen Op
fervertretung und Strafverteidigung. Es wurde ja einmal ge
sagt, die Opferhilfe sei gewissermassen von der SVP und 
vom «Beobachter» eingeführt worden, gegen eine euphori
sierte Vorstellung von Verteidigung. Das ist falsch. Es geht 
um die Wahrung der Angeklagtenrechte, und es geht gleich
zeitig um die Wahrung der Opferrechte. Sie bilden eine klare 
symphonische Einheit. 
Diese Vorlage, so mein Eindruck, leidet ein bisschen unter 
dem Druck der Kantone, die sie als Sparvorlage sehen. Na
türlich, Frau Markwalder, Geld ist nicht alles. Betreuung ist 
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wichtig, es ist gut, dass hier gewisse Details ausgebaut wer
den, die Verwirkungsfristen sind genannt worden. Aber auch 
für Opfer und Angehörige entscheidet eben manchmal trotz 
allem, bei allem immateriellen Idealismus, das Geld. In die
sem Sinne ist diese Vorlage, so sie in der Fassung der Mehr
heit durchkommt, ein klarer Rückschritt. Immerhin ist es 
nicht so schlimm, wie es hätte sein können, indem ein drei
ster Versuch, die Genugtuung ganz abzuschaffen, keinen 
Anklang fand. 
Diese Vorlage kennt im Kern zwei Verschlechterungen: Zum 
einen ist die Fixierung der Höchstgrenze bezüglich der Ge
nugtuung zu nennen, zum anderen die Verschlechterung be
züglich Opfer und Straftaten im Ausland. Ich räume ein, dass 
Letzteres eine komplizierte Materie ist - Kollege Lang wird 
nachher auf sie eingehen -, aber gewissermassen zu sa
gen, es gehe uns nichts mehr an, wie es in dieser Vorlage 
aufscheint, kann ja nicht der richtige Weg sein. 
Ich denke, diese Revision des Opferhilfegesetzes kommt ein 
bisschen zur Unzeit; dies nicht zuletzt, weil ja auch rein ge
setzessystematisch das schweizerische Strafprozesswesen 
revidiert wird. Wir kommen zu einer gigantischen Revision in 
Richtung einer einheitlichen Schweizerischen Strafprozess
ordnung. In jener Revision werden auch bestimmte Bestand
teile des Opferschutzes geregelt. Es betrifft vor allem die 
ganze Frage der Rechtsstellung der Opfer. Wir haben in der 
Schweizerischen Strafprozessordnung, wenn sie gemäss 
dem Entwurf des Bundesrates durchkommt, neu ein speziell 
ausgestaltetes Privatstrafklageverfahren; und man fragt sich, 
ob es sinnvoll war, die Revision des Opferhilfegesetzes vor
zuziehen, mit dem Kernpunkt der Kürzung von Leistungen, 
derweil parallel dazu die Strafprozessordnung beraten wird, 
die letztlich auch wesentliche Hilfestellungen für Opfer ent
hält, nämlich beispielsweise die Stellung des Opfers im gan
zen prozessualen Ablauf eines Verfahrens. 
Wir sind, der Not gehorchend, für Eintreten, weil gewisse 
Sachen verbessert werden und weil wir historische Optimi
sten sind; dies in einem Fall, in dem ja eigentlich alle Fraktio
nen sagen, dass die Opferhilfe für sie etwas vom Wichtig
sten sei und sie deshalb im Punkt der Höchstgrenzen und im 
Punkt der Auslandtaten der Minderheit folgen würden. Soll
ten diese Verschlechterungen aber tatsächlich Eingang ins 
Gesetz finden, wäre dies zu ernst zum Spassen, und wir 
könnten dieser Vorlage nicht mehr zustimmen. 

Huber Gabi {RL, UR): Das Opferhilfegesetz ist seit dem 
1. Januar 1993 in Kraft und folglich ein relativ junges Gesetz. 
Diverse Evaluationen und die Anliegen der Kantone im Be
reich der Kostenentwicklung rechtfertigen jedoch eine Revi
sion. Die FDP-Fraktion steht zur Einrichtung der Opferhilfe 
und begrüsst die bundesrätlichen Revisionsziele. Sie hat mit 
Genugtuung festgestellt, 9.ass der vorliegende Entwurf ge
genüber dem Vorentwurf Anderungen enthält und einige ih
rer Anliegen aufgenommen worden sind. Insbesondere be
grüsst sie es, dass der subsidiäre Charakter der Opferhilfe 
bestätigt wird. 
Die FDP hat sich bereits in ihrer Vernehmlassungsantwort 
im Jahre 2003 dafür ausgesprochen, das Institut der Genug
tuung abzuschaffen. Q.enn weder die Bundesverfassung 
noch das Europäische Ubereinkommen über die Entschädi
gung für Opfer von Gewalttaten sehen die Erfüllung eines 
Genugtuungsanspruchs vor. Die Genugtuung stellt eine Lei
stung der Täterschaft an das Opfer dar, um so immateriell 
erlittene Unbill zu kompensieren. Es kann nicht Aufgabe des 
Staates sein, die der Täterschaft zukommende Aufgabe der 
Wiedergutmachung des immateriellen Schadens zu über
nehmen. 
Nachdem ihr Streichungsantrag in der Kommission für 
Rechtsfragen deutlich unterlegen ist und in Anbetracht der 
unfruchtbaren Emotionalität des Themas haben die FDP
Vertreter auf einen Minderheitsantrag verzichtet. Dies ist ih
nen auch deshalb nicht schwer gefallen, weil die Mehrheit 
bei Artikel 23 dem Bundesrat folgt und Höchstbeträge für die 
Genugtuungssummen festsetzt. Diese Höchstbeträge sind 
für die FDP-Fraktion unabdingbare Voraussetzung, um die
ser Vorlage zustimmen zu können. 

In diesem Sinn plädiert die FDP-Fraktion für Eintreten und 
wird in der Detailberatung weiter Stellung nehmen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Wie unterschied
lich die Wahrnehmung dieses Gesetzentwurfes ist, zeigt die 
heutige Beratung. Aus der Sicht der SP-Fraktion ist der Ge
setzentwurf, wie er jetzt vorliegt, genau der Ausdruck des 
Satzes: Die Opfer haben keine Lobby. Noch selten hat man 
das krasser erfahren müssen als im Vorfeld der Beratungen 
zum vorliegenden Gesetzentwurf. Die Opfer nimmt man of
fenbar erst dann wahr, wenn eine Katastrophe passiert ist, 
wenn in den Medien Schauerbilder erscheinen. Anders lässt 
es sich nicht erklären, dass die massiven Verschlechterun
gen an einem heute guten Gesetz praktisch ohne grosse öf
fentliche Resonanz bleiben. 
Worum geht es? Unter dem Druck der Kantone wird das 
OHG revidiert, und sie machen Kostendruck. Das Gesetz 
soll in zwei Punkten erheblich verschlechtert werden: Bei 
Straftaten im Ausland sollen die Schweizer Opfer keine Ent
schädigungsleistungen und keine Genugtuungszahlungen 
mehr erhalten, und die Höchstsummen der Genugtuung 
werden herabgesetzt. Die geplanten Verschlechterungen 
sind aus der Sicht der Opfer unhaltbar und - das sehen Sie, 
wenn Sie die Kostenwirkung anschauen - völlig unverhält
nismässig. Die gesamten Kosten der Opferhilfe - sie 
umfasst die Beratungsleistungen, mehr Schutz im Strafver
fahren, subsidiäre Entschädigungsleistungen und Genugtu
ungen - belaufen sich auf rund 30 Millionen Franken. Davon 
machen die Beratungen und die längerfristige Hilfe den 
Grossteil aus. Die Zahlungen für Entschädigung und Genug
tuung hingegen sind rückläufig; sie stabilisieren sich bei 3 
bis 4 Millionen Franken für die Entschädigungen und bei 
rund 7 Millionen Franken für die Genugtuungen. Das ist fi
nanziell ein Klacks. Wenn nun ausgerechnet bei den Genug
tuungsleistungen und bei den Straftaten im Ausland gekürzt 
wird, dann kann man das nur als Strafaktion auf dem Buckel 
der Opfer interpretieren. 
Die Opfer sind vor allem Frauen. Ihr Anteil bei den Beratun
gen macht fast drei Viertel aus, bei den Entschädigungen 
und Genugtuungen sind es Anteile von fast zwei Dritteln. 
Zahlreiche Opfer sind von einer Straftat gegen die sexuelle 
Integrität betroffen. Es hätte sich gelohnt, Herr Bundesrat 
Blocher, hier einmal eine Geschlechterbilanz zu machen, 
wie Sie es nach dem Parlamentsgesetz auch machen müs
sten. Die Geschlechterbilanz würde noch viel schiefer, wenn 
wir die Täterseite einbeziehen würden. Die Straftäter sind 
mehrheitlich Männer, und die Summen, die für die Täter aus
gegeben werden, betragen ein Mehrfaches von dem, was 
die Opfer erhalten. Allein für den Strafvollzug geben wir im 
Jahr über 770 Millionen Franken aus. 
Mit diesen kleinlichen Kürzungen bestrafen Sie die 
Schwächsten der Gesellschaft, und Sie bestrafen vor allem 
Frauen. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, was 
denn der Sinn der Opferhilfe ist: Sie ist ein staatlicher Akt der 
Solidarität mit Opfern, die eine Straftat erlitten haben. Als ich 
die Vorlage sah, war meine erste Reaktion: Das Justizdepar
tement weiss offenbar nicht, was Effizienz ist. Mit einem Rie
senaufwand wird eine Gesetzesrevision vorangetrieben, de
ren Spareffekt unter dem Strich marginal ist, der Schaden 
für die Opfer aber riesig. 
Wenn die SP-Fraktion trotzdem auf das Geschäft eintritt, so 
ist es wegen der Verbesserungen, die es doch auch beinhal
tet. Das sind insbesondere die längeren Verwirkungsfristen, 
die von zwei auf fünf Jahre erhöht werden, und die Tatsache, 
dass bei minderjährigen Opfern, deren sexuelle Integrität 
verletzt wird, das Gesuch um Leistungen bis zum 25. Le-
bensjahr gestellt werden kann. . 
Ich ersuche Sie im Namen der SP-Fraktion, den Entwurf, wie 
er von der Kommission für Rechtsfragen kommt, zugunsten 
der Opfer zu korrigieren. Ich richte meine Bitte vor allem an 
die Vertreter und Vertreterinnen der bürgerlichen Parteien. 
Zuerst zur CVP-Fraktion: Ihre Präsidentin hat im Rahmen 
der Hearings bei der SP-Fraktion klar zum Ausdruck ge
bracht, dass sie mit dem Ergebnis der Beratungen in der 
Kommission nicht zufrieden ist und sich Verbesserungen 
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wünscht. Die Damen und Herren der SVP-Fraktion möchte 
ich daran erinnern, dass die damalige Initiative, die aus Ih
ren Kreisen kam, zu einem guten Opferhilfegesetz geführt 
hat. Ich bitte Sie, heute mit uns dessen gute Leistungen zu 
verteidigen. An die FDP-Fraktion: Es ist interessant: Immer 
dann, wenn keine Lobby da ist, heisst es, die materiellen 
Leistungen seien nicht so wichtig. Aber dann, wenn es um 
Steuergeschenke an Kreise geht, die eine starke Lobby bil
den, wie es vor ein paar Tagen der Fall war, kommt es sehr 
aufs Portemonnaie an. Ich bitte Sie, diese Optik zu ändern, 
auch an das Portemonnaie der Opfer zu denken und die nö
tigen Verbesserungen bei den Genugtuungen und bei Straf
taten im Ausland vorzunehmen, auch wenn die Opfer keine 
Lobby haben - oder gerade deshalb. 
Nehmen Sie deren Anliegen ernst, verbessern Sie dieses 
Gesetz, vor allem in Bezug auf die Leistungen bei Straftaten 
im Ausland und bei den Genugtuungen. 
Zum Schluss möchte ich noch meine Interessenbindung of
fen legen: Ich bin Präsidentin der vereinigten Trägerorgani
sationen der Opferhilfe beider Basel. 

Garbani Valerie (S, NE): Entree en vigueur en 1993 au titre 
de concretisation de l'article 64ter de la Constitution federale 
comme contre-projet direct a une initiative populaire, la LAVI 
est le premier instrument legislatif qui s'adresse aux victimes 
d'infractions penales. 
Depuis un certain temps, le Parlement s'attelle aussi a legi
ferer en matiere de prevention des infractions penales. 
Outre l'internement a vie des delinquants dangereux, nom
breux sont les initiatives parlementaires, les motions, les 
postulats qui tenderit a une meilleure prevention, a un dur
cissement des peines et des mesures, a un allongement de 
l'imprescriptibilite, en particulier dans les domaines de la pe
dophilie, de la violence et de la cybercriminalite. 
Dans ce contexte, le projet de revision de la LAVI qui nous 
est soumis est presque a contre-courant. Alors que l'on 
place la victime au centre lorsque l'on veut durcir le Code 
penal a l'egard des auteurs d'infractions, paradoxalement 
cette revision affaiblit les droits des victimes. Non pas parce 
que l'on part du postulat qu'avec plus de severite a l'encon
tre des auteurs on atteindra le risque zero - a tout le moins 
on diminuera les risques -, mais parce que l'on considere 
que la LAVI est trop onereuse, ou encore car on veut preve
nir un certain laxisme dans l'indemnisation des victimes en 
limitant le champ d'application et l'ampleur des reparations 
auxquelles elles peuvent aujourd'hui pretendre. 
Le groupe socialiste entrera en matiere sur ce projet de revi
sion, mais il s'opposera a toutes les dispositions qui pejorent 
la situation des victimes par rapport au droit actuel, en parti
culier celle relative au plafonnement de la reparation morale 
a 70 000 francs pour la victime directe et a 35 000 francs 
pour les proches, et celle relative a la suppression de tout 
droit a indemnisation et a reparation morale en cas d'infrac
tion commise a l'etranger. 
En effet, nous estimons que le droit actuel est deja restrictif. 
Pour obtenir une reparation morale, il faut aujourd'hui deja 
que l'atteinte soit grave et que des circonstances particulie
res le justifient. Accepter une pejoration de la LAVI au detri
ment des victimes pour l'unique motif que les depenses des 
cantons s'elevent a 30 millions de francs par an n'est pas, 
pour le groupe socialiste, un argument convaincant, d'autant 
que l'essentiel des coOts n'est pas dO aux indemnites ver
sees aux victimes et a leurs proches, qui s'elevaient, valeurs 
2000, a 6 millions de francs par an, mais aux centres de 
consultation qui dispensent une aide precieuse a long terme 
et dont les coOts s'elevaient, valeurs 2002, a 22 millions de 
francs par annee, et ce d'autant plus que l'execution des pei
nes engendre des coüts nettement superieurs, a savoir 
400 millions de francs par annee. 

Mathys Hans Ulrich (V, AG): Das seit 1993 geltende Opfer
hilfegesetz entspricht einem Bedürfnis, muss aber in einigen 
Punkten präzisiert und angepasst werden. Ausserdem wa
ren bisher wichtige Punkte in der Verordnung enthalten, wel
che aber auf Gesetzesstufe geregelt werden müssen. 
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Die Mehrheit Ihrer Kommission für Rechtsfragen, und dazu 
gehören auch die SVP-Mitglieder, hat sich der bundesrätli
chen Gesetzesvorlage angeschlossen. So spricht sich die 
SVP-Fraktion für die Beschränkung der Genugtuung mit ei
nem Höchstbetrag aus. Die SVP-Fraktion spricht sich auch 
dafür aus, den Anspruch auf Entschädigung und Genugtu
ung bei im Ausland begangenen Straftaten aufzuheben, 
denn wir sind der Auffassung, dass die Schweiz für im Aus
land verursachte Schäden nicht aufzukommen hat. Hinge
gen wird nach Straftaten im Ausland die Hilfe in der Schweiz 
neu sichergestellt. Es liegt Ihnen ein Entwurf vor, der ausge
wogen ist und die Interessen der Opfer und Vollzugsbehör
den angemessen berücksichtigt. 
Noch eine Bemerkung zu den diversen Minderheitsanträ
gen: Die SVP-Fraktion lehnt alle Minderheitsanträge ab, 
auch den Antrag Bader Elvira zu Artikel 3, der erst heute 
Morgen eingereicht worden ist, und wird durchwegs der 
Mehrheit zustimmen. Zu den Minderheitsanträgen wird sich 
die SVP-Fraktion daher nicht mehr zu Wort melden. 
Wir empfehlen Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und die 
Minderheitsanträge abzulehnen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Das Opferhilfegesetz hat sich 
grundsätzlich bewährt. Es haben sich indessen, innerhalb 
dieser rund zwölf Jahre, seit es in Kraft getreten ist, gewisse 
Mängel gezeigt. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass noch 
Lücken zu schliessen sind, die nun diese Revision angehen 
möchte. 
Es ist argumentiert worden, wir könnten ja eigentlich auf die 
eidgenössische Strafprozessordnung warten und dann die 
ganze Materie in diesem Zusammenhang regeln. Das 
scheint uns nicht gerechtfertigt, denn die eidgenössische 
Strafprozessordnung wird noch einige Jahre zu erdauern 
haben, bis sie dann wirklich durch die Räte gegangen sein 
wird. Es ist ein grosser Wurf und eine gewaltige Änderung 
des Strafverfolgungssystems, welches nicht in Kürze fertig 
beraten und eingeführt werden kann. Also, wir warten sicher 
nicht auf die neue eidgenössische Strafprozessordnung und 
stellen das vorliegende Geschäft darum nicht zurück. Wir 
sind selbstverständlich für Eintreten auf diese Revisionsvor
lage. 
Die Revisionsvorlage hat eigentlich zwei wesentliche Vor
teile aus der Sicht der Opfer; umgekehrt aber enthält sie 
zwei Verschlechterungen. Die Vorteile sind die längeren Ver
wirkungsfristen und die Tatsache, dass die minderjährigen 
Opfer besser gestellt werden. Die Nachteile, wenn man sie 
als solche überhaupt ansprechen kann, sind die Tatsachen, 
dass die Genugtuung in Bezug auf die Höhe nach oben be
grenzt werden soll und dass die Straftaten im Ausland nicht 
mehr zu Opferhilfe berechtigen. Wir meinen aber, dass diese 
beiden sogenannten Nachteile gerechtfertigt sind. 
Zuerst zu den Straftaten im Ausland: Die Opferhilfe ist ja ei
gentlich ein Korrekturfaktor zur Tatsache, dass der Staat die 
Sicherheit der Bevölkerung gegenüber Gewalttätern nicht 
genügend gewährleistet hat; deshalb kommt der Staat in die 
Pflicht, das ist ja irgendwie die rechtsdogmatische Begrün
dung. Deshalb hilft man von der Gemeinschaft her auch den 
Opfern solcher Gewalttaten, weil man deren Sicherheit of-
fenbar zu wenig gewährleisten konnte. · 
Im Ausland ist es nicht der schweizerische Staat, der hier 
«versagt» hat, im Ausland ist es der ausländische Staat. 
Sehr viele Staaten in Europa kennen aber diese Opferhilfe. 
Diejenigen, die also nach Europa in die Ferien gehen, die 
haben auch dort «Versicherungsleistungen» über die dortige 
Opferhilfe. Diejenigen, die in Staaten gehen, die dieses In
strument nicht kennen und die allenfalls sehr unsicher sind, 
die tun das auf eigenes Risiko - Punkt. 
Es kommt dazu, dass als Zweites jetzt die Genugtuung inso
fern geändert wird, als sie eben nach oben beschränkt wird. 
Die Genugtuung kann sich nicht ähnlich rechtsdogmatisch 
abstützen wie die Hilfe an und für sich, die ja darin besteht, 
dass man versucht, dem Opfer den Schaden, den materiel
len Schaden, den es erlitten hat, zu entgelten und es auch 
für die weiteren Kosten und Umtriebe, die es im Zusammen-
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hang mit der Straftat erleidet, zu entschädigen. Die Genug
tuung geht über das hinaus. 
Aus meiner höchstpersönlichen Sicht habe ich sowieso 
Mühe, Leid und Unbill mit Geld zu entschädigen. Wir leben 
in einer sehr materialistisch ausgerichteten Zeit, und ich 
denke, dass wir nicht einfach für alles und immer und überall 
nur eine Entschädigung mit Geld machen können. Anteil
nahme ist ebenso wichtig wie Geld geben, und ich glaube, 
bei der Opferhilfe wäre es eigentlich wichtiger. Dass wir vom 
Staat her nur den Ausdruck der Anteilnahme durch Geld be
weisen können, das scheint mir eigentlich nicht die richtige 
Richtung zu sein, die wir einschlagen müssen. Ich bin durch
aus einverstanden, und von der Fraktion her unterstützen wir 
das, dass die Genugtuung beschränkt wird. 
Deshalb sind wir mit der Mehrheit der Kommission und mit 
den Anträgen des Bundesrates weitestgehend einverstan
den und unterstützen auch diese Mehrheitsanträge. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Zu dieser Totalrevision des 
Opferhilfegesetzes: Das Opferhilfegesetz, das vor dreizehn 
Jahren in Kraft getreten ist, hat einen Hintergrund. Was war 
eigentlich das Motiv? Es wurde als störend empfunden, 
dass Leute, die in irgendeinem Kanton durch eine Straftat zu 
Opfern werden, mehr oder weniger sich allein überlassen 
sind. Der Hintergrund ist klar: Immer wenn eine Straftat pas
siert und die Kantone verantwortlich dafür sind, dass keine 
solche Straftaten passieren, besteht ein Mangel an Rechts
sicherheit, an Sicherheit, an Schutz vor Verbrechern; das 
muss man sagen. Es gibt zwar keine Staatshaftung, es kann 
kein Kanton zur Verantwortung gezogen werden, wenn er 
nicht schuldhaft ist und die Voraussetzungen nicht da sind, 
aber es ist Sache der Kantone, dafür zu sorgen, dass keine 
Straftaten passieren. Darum hat man gesagt, ohne dass 
man eine solche Haftung eingeführt hat: Wenigstens sollten 
diese Opfer vom Kanton, in dem die Tat stattgefunden hat, 
erstens eine Beratung erhalten, zweitens sollte ihnen die 
notwendige Soforthilfe geleistet werden, und drittens sollte 
ihnen auch eine Entschädigung und eine Genugtuung ge
währt werden. Das ist der Hintergrund, und es ist hier er
wähnt worden, dass die ersten Vorstösse vonseiten der SVP 
gekommen sind; das ist der Hintergrund, warum sie gekom
men sind. 
Nun, heute bestehen über sechzig Beratungsstellen sowie 
verschiedene kantonale Behörden, welche sich um die Op
fer und ihre Angehörigen kümmern. Ausserdem wird ihrer 
besonderen Situation im Strafverfahren Rechnung getragen. 
Nun, die dreizehnjährige Praxis hat gezeigt, dass das heu
tige Gesetz zahlreiche Mängel aufweist und sich Ausle
gungsprobleme stellen, dass es lückenhaft ist und es durch 
die Rechtsprechung des Bundesgerichtes, namentlich in Sa
chen Genugtuung, für die Kantone grosse Risiken birgt. Aus 
dem Parlament liegen verschiedene Vorstösse vor, die Sie 
allerdings noch nicht behandelt haben. In diesen Vorstössen 
wird einerseits die Verlängerung der zweijährigen Frist für 
Entschädigungs- und Genugtuungsgesuche und anderer
seits eine Höchstgrenze für die Genugtuungsleistungen der 
Kantone verlangt. 
Der Revisionsentwurf des Bundesrates übernimmt die be
währten Grundzüge des geltenden Rechtes. Er enthält je
doch zahlreiche Detailänderungen, weshalb die Form einer 
Totalrevision gewählt wurde. Es ist hier gesagt worden, die 
Revision baue einseitig auf gewissen Begehren auf, nament
lich auch auf den kantonalen Begehren, und die Opfer hät
ten eben keine Lobby. Das ist an sich richtig, aber ich darf Ih
nen sagen, dass die Schlussfassung dieses Gesetzes ein 
Kompromiss ist. Wir haben uns sehr bemüht. Die Opferver
treter, das sind vor allem spezialisierte Anwälte, die solche 
Opfer vertreten, waren mit uns am Tisch, wie natürlich auch 
die Vertreter der Beratungsstellen der Kantone, welche die
se Fälle kennen. Dann haben wir selbstverständlich die Kan
tone anhören müssen und angehört, und dann natürlich 
auch die polizeilichen Kreise. Ich darf Ihnen sagen: Diese 
Totalrevision, wie sie jetzt vorliegt, ist ein Kompromiss, der 
am Schluss einhellig gutgeheissen worden ist. Auch die Op-

fervertreter haben ausdrücklich gesagt, er bringe eine Ver
besserung und sie würden ihn in dieser Form gutheissen. 
Was ist explizit neu geregelt worden? 
1. Explizit wird klar gesagt, dass diese Geldleistungen subsi
diär sind: Sie werden dann definitiv gewährt, wenn die pri
mären Leistungspflichten nicht wahrgenommen werden. 
Das heisst, zuerst müssen der Straftäter - das ist ja selbst
verständlich - und die Versicherungen bezahlen; es wird 
also nicht einfach bezahlt, unabhängig davon, wie gross der 
Ersatz ist. Nur wenn diese Leistungen nicht ausreichend 
sind und sich ein solches Bedürfnis ergibt, wird entschädigt; 
das ist mit dem Gesetz jetzt klargestellt. 
2. Der Schwerpunkt der Hilfe wird auf die Leistungen gelegt, 
die von den Beratungsstellen bereitgestellt und erbracht 
werden. Diese Leistungen umfassen wie bisher soziale, juri
stische, medizinische, psychologische und finanzielle Hilfe. 
Man hat aber die Zugänglichkeit verbessert, und man hat 
auch dafür gesorgt, dass jemand, der sehr weit weg vom 
Wohnort Opfer einer Straftat wird - also zum Beispiel je
mand, der im Kanton Genf wohnt und im Kanton Schaffhau
sen Opfer einer Straftat wird -, nicht eine Beratungsstelle 
sehr weit weg von seinem Wohnort aufsuchen muss. 
3. Der Entwurf verdeutlicht die Rolle der staatlichen Hilfe. 
Die Leistungen müssen nicht gleich ausfallen wie jene des 
Täters und der Täterin. Diese haben eine Leistung zu erbrin
gen, weil sie einen Schaden verursacht haben, und zwar 
schuldhaft. Die Genugtuung ist nach Bundesgerichtsent
scheiden sehr offen gehalten worden. Hier hat man eine Klä
rung vorgenommen und Höchstbeträge eingeführt. Dass die 
Kantone dies verlangt haben, ist ja begreiflich, weil hier auf 
dem Weg der Auslegung einfach die Gefahr der Unermes
slichkeit gegeben war; hier lag ein gesetzgeberischer Bedarf 
vor. Das war bei der opferhilferechtlichen Entschädigung ja 
schon seit je vorgesehen. 
4. Neu wird die Verwirkungsfrist für Gesuche um Entschädi
gung und Genugtuung verlängert. Dabei wird der besonde
ren Situation von Minderjährigen Rechnung getragen. 
5. Nach Straftaten im Ausland wird die Hilfe in der Schweiz 
neu explizit sichergestellt. Entschädigungen und Genugtu
ungen hingegen werden künftig nicht mehr gewährt. Es ist 
nicht Sache des Kantones, für alle mit einem Aufenthalt im 
Ausland verbundenen Risiken aufzukommen. Ich bitte Sie, 
zu beachten, wie störend die Situation ist, wenn Leute, die in 
der Schweiz wohnen, in sehr gefährliche Gebiete gehen und 
dort dann eine Straftat begangen wird. Erstens ist es sehr 
schwierig, eine solche Straftat nur schon glaubhaft zu bewei
sen - denken Sie an Vergewaltigungen usw. -, zweitens ist 
es nicht Sache des Kantones, zu bezahlen, wenn jemand in 
einem anderen Land, wo jemand anders für die Sicherheit 
zuständig ist, in eine solche Lage gerät. Es ist auch so, dass 
die Menschen eine Selbstverantwortung haben, damit sie 
nicht in Kriminalfälle verwickelt werden; dazu gehört auch 
eine gewisse Selbstverantwortung, wenn man andere Län
der bereist. Es gibt auch Versicherungen, die man ab
schliessen kann. Es ist also nicht gerechtfertigt, dies hier al
les wegzulassen und zu sagen, die Kantone sollten auch für 
Straftaten im Ausland bezahlen. 
6. Damit die freie Wahl der Beratungsstellen weiterhin funk
tioniert, wird neu ein Kostenausgleich zwischen den bera
tenden Kantonen und dem Wohnsitzkanton des Opfers ein
geführt. Man hat das vorsehen müssen, damit sich die Leute 
nicht aus Gründen der Finanzierung an Orten beraten las
sen müssen, wo es für sie sehr umständlich ist. 
7. Weitgehend unverändert bleiben die Vorschriften zu kan
tonalen Strafverfahren. Herr Vischer hat gesagt, dass diese 
Revision eigentlich _zur Unzeit komme, man müsste jetzt ei
gentlich warten bis zur neuen Strafprozessordnung. Wir 
müssen aber aufpassen, dass wir nicht bei jedem Gesetz 
sagen, wir müssten warten, bis das andere auch gemacht 
sei. Wir erlassen jetzt dieses revidierte Gesetz, und damit 
werden die stossendsten Ungerechtigkeiten und die notwen
digen Verbesserungen gewährleistet. Sie werden dann viel
leicht überflüssig sein, wenn die Stellung des Opfers künftig 
in der Schweizerischen Strafprozessordnung geregelt ist, 
wie wir es vorgeschlagen haben. Dieses Gesetz ist jetzt in 
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der ständerätlichen Kommission in Arbeit, und wir hoffen, 
dass wir es - das wäre der Idealfall - im Ständerat in diesem 
Jahr durchbringen. Aber bis es in Kraft treten wird, wird es 
wahrscheinlich etwa 2010. 
Ihre Kommission hat dem Entwurf des Bundesrates zuge
stimmt, hat zwei kleine Änderungen beschlossen; ich 
komme darauf zurück, sie sind nicht wesentlich. Insgesamt 
liegt Ihnen ein Entwurf vor, der ausgewogen ist und sowohl 
die Interessen der Opfer als auch jene der Vollzugsbehörden 
angemessen berücksichtigt. Es ist nicht so, dass die Leute, 
welche die Interessen der Opfer vertreten, hier nicht zum 
Zug gekommen wären. Das Gesetz wurde erst in den Bun
desrat gebracht, als auch diese Vertreter sagten, es sei eine 
wesentliche Verbesserung und sie könnten mit dieser Fas
sung gut leben. Es gab keine Gegenstimmen. 
Nun ist von Frau Leutenegger Oberholzer bemängelt wor
den, dass der Bundesrat keine Geschlechterbilanz vorgelegt 
hat. Ich darf Sie auf die Ihnen vorliegende Botschaft verwei
sen, Seite 7250. Dort ist diese Geschlechterbilanz aufge
führt. Wir haben Ihnen in der Kommission weitere Unterla
gen dazu abgegeben. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Herr Bundesrat 
Blocher, ich musste Sie leider bereits mehrfach darauf hin
weisen, dass Sie bei jeder Vorlage, die im Ansatz unter
schiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer hat, wirk
lich eine Gleichstellungsanalyse machen müssen. Solche 
Auswirkungen hat diese Vorlage, wie die Botschaft ganz klar 
zeigt. Wie schätzen Sie diese Revision finanziell in Bezug 
auf die Folgen für Männer und Frauen ein? Wer wird vor al
lem von diesem Abbau betroffen, sind es Männer oder 
Frauen? Wie sieht die Täter-Opfer-Bilanz aus? Das hätte ich 
eigentlich als Auskunft in der Botschaft erwartet. Sie können 
mir diese Fragen sicher heute beantworten. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss Ihnen sagen: Diese 
Frage kann ich erst beantworten, wenn ich weiss, wie viele 
Straffälle es in Zukunft gibt und welche. Im Ganzen, glauben 
wir - wenn wir in einer Schätzung die Fälle nehmen, wie sie 
waren und wie sie nach der neuen Gesetzgebung sein wer
den -, gibt es in Bezug auf die ~ntschädigungen und Ge
nugtuungen keine wesentlichen Anderungen. Denn dafür, 
wie die Genugtuungen festgelegt werden, gibt es eine Pra
xis. 
Was ausgeschlossen ist, ist die befürchtete exzessive Ent
wicklung, wie wir sie namentlich bei der Genugtuung ken
nen. Die heutigen 30 Millionen Franken dürften wahrschein
lich ausreichen, ausser Sie hätten eine riesige Zahl von 
neuen Opfern, die wesentlich von der Zahl der Vergangen
heit abweichen würde. Dann kämen Sie viel höher. Aber 
wenn die Zahl kleiner ist, liegen Sie tiefer. 

Burkhalter Didier (RL, NE), pour la commission: Si l'on syn
thetise au maximum a la fin de ce debat, il ne reste en fait 
qu'une seule question - assez fondamentale -, celle du bi
lan global. Au fond, la loi constitue-t-elle un demantelement, 
comme cela a ete dit a plusieurs reprises, ou un developpe
ment, du point de vue des victimes? Trois exemples tres 
brefs pour se faire une idee. 
D'abord, en particulier, il est vrai qu'un montant maximum 
est introduit pour la reparation morale. Mais il taut dire 
aussi - nous y reviendrons lors de la discussion par article -
que ce montant maximum est particulierement eleve, 
puisqu'il n'a ete depasse qu'a quelques tres rares reprises 
par le passe. Mais en meme temps, le montant maximum 
pour les indemnisations est quant a lui adapte a la hausse. 
De plus la nouvelle loi, contrairement a la loi actuelle, men
tionne clairement qu'il y a un droit a la reparation morale. Et 
puis, la prise en charge des coüts de l'aide a long terme de
vient plus genereuse avec cette nouvelle loi. Donc il taut 
avoir l'image globale, et pas seulement l'image partielle a 
l'esprit. Le cadre financier est certes precise, mais il l'est de 
maniere sensee et ciblee sur l'essentiel. 
Second exemple: il est vrai aussi que l'on renonce dorena
vant a l'indemnisation ou a la reparation morale pour les in-
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fractions commises a l'etranger; mais la encore, la loi es! 
clarifiee. Elle precise dorenavant et de maniere explicite qu'il 
y a un droit aux prestations d'aide et de conseil pour ces cas 
d'infractions commises a l'etranger. C'est juste ainsi, mais 9a 
ne doit pas eire banalise dans ce debat d'entree en matiere. 
Troisieme exemple: il taut rappeler le progres principal de 
cette loi, qui concerne la question des delais pour introduire 
des demandes. La nouvelle loi fait donc passer ces delais de 
deux a cinq ans; elle fait courir ce delai a compter de la date 
de l'infraction ou de la connaissance de l'infraction, et 9a, 
c'est egalement nouveau, c'est egalement positif et c'est 
egalement un progres. 
Cette loi introduit egalement une disposition particuliere et 
positive pour ce qui est des infractions commises sur des mi
neurs ou des personnes handicapees. 
Ces trois exemples demontrent le caractere equilibre et sou
vent juste de la nouvelle loi dans son ensemble. 
C'est pourquoi la majorite de la commission vous demande 
non seulement d'entrer en matiere, mais d'adopter l'ensem
ble de ses propositions dans la suite du debat. 

Markwalder Bär Christa (RL, BE), für die Kommission: Die 
vorliegende Revision beruht ja auf den Evaluationen des 
Opferhilfegesetzes von 1993 bis 1998, also auf den Berich
ten über die Erfahrungen mit diesem Gesetz in den ersten 
fünf Jahren. Es ist nicht eine einseitige Vorlage, sondern sie 
berücksichtigt sehr ausgewogen die unterschiedlichen Inter
essen, namentlich die Interessen der Opfer, aber auch jene 
der Kantone; und auch die ursprünglichen Initianten sind ja 
bei den Verhandlungen am Tisch gesessen. 
.Moniert wurde während der Eintretensdebatte, es handle 
sich hier um eine Sparvorlage. Dies ist nicht der Fall und 
kann nicht der Fall sein, wenn sich, wie richtig erwähnt 
wurde, die Gesamtkosten der Opferhilfe auf 30 Millionen 
Franken pro Jahr belaufen. Vielmehr geht es darum, mit der 
Plafonierung der Entschädigung und vor allem der Genugtu
ung den Kantonen eine gewisse Rechts- und Planungssi
cherheit zu geben, da sich eben die Genugtuungsleistungen 
in den letzten Jahren stark abweichend von den ursprüngli
chen Vorstellungen des Gesetzgebers entwickelt haben. 
Schliesslich ist noch einmal zu betonen: Die Opferhilfe hat 
subsidiären Charakter; dies ist in Artikel 4 festgelegt. Es 
geht also darum, dass die Gesellschaft, der Staat, dann für 
die Opfer von Straftaten sorgt bzw. auch finanzielle Leistun
gen erbringt, wenn dies nicht vom Täter oder von einer Ver
sicherung gemacht wird. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der Kommission, auf das 
Gesetz einzutreten. Wir werden im Detail die einzelnen Be
stimmungen noch beraten. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 

Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
Loi federale sur I'aide aux victimes d'infractions 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum. Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Antrag der Minderheit 
(Leuteriegger Oberholzer, Garbani, Hämmerle, Hubmann, 
Jutzet, Menetrey-Savary, Sommaruga Carlo, Thanei, 
Vischer) 
Abs. 2 
Ist die Straftat im Ausland begangen worden, so besteht ein 
Anspruch auf Entschädigung und Genugtuung sowie auf 
Leistungen der Beratungsstellen unter den in Artikel 17 die
ses Gesetzes genannten Bedingungen. 

Antrag Bader Elvira 
Abs.2 
Ist die Straftat im Ausland begangen worden, so besteht ein 
Anspruch auf Entschädigung und Genugtuung, sofern die 
anspruchsberechtigte Person im Zeitpunkt der Tat seit min
destens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Schweiz hat, 
glaubhaft darlegen kann, dass eine Straftat vorliegt, und die 
Straftat trotz der vom Opfer pflichtgemäss beachteten Sorg
falt und Vorsicht verübt wurde. Die Leistungen der Bera
tungsstellen werden unter den in diesem Gesetz genannten 
Bedingungen gewährt (Art. 17). 

Art. 3 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Garbani, Hämmerle, Hubmann, 
Jutzet, Menetrey-Savary, Sommaruga Carlo, Thanei, 
Vischer) 
Al. 2 
Si l'infraction a ete commise a l'etranger, il est possible de 
pretendre a une indemnite ou a une reparation morale ainsi 
qu'aux prestations des centres de consultation aux conditi
ons mentionnees a l'article 17 de la presente loi. 

Proposition Bader Elvira 
Al. 2 
Si l'infraction a ete commise a l'etranger, la personne peut 
pretendre a indemnite ou a reparation morale pour autant 
qu'elle ait ete domiciliee en Suisse pendant cinq ans au 
moins lorsque l'infraction a ete commise, qu'elle puisse faire 
valoir de fa9on credible qu'elle a ete victime d'une infraction, 
et que l'infraction ait ete commise alors meme que la per
sonne a rempli le devoir de diligence et de prudence auquel 
elle etait tenue. Les prestations des centres de consultation 
sont accordees aux conditions prevues a l'article 17. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Nach dem gel
tenden Opferhilfegesetz erhalten Personen mit Schweizer 
Nationalität und Wohnsitz in der Schweiz, die Opfer einer 
Straftat im Ausland werden, neben Beratungsleistungen 
auch Entschädigungsleistungen, sie haben auch Anspruch 
auf Genugtuung. Neu soll die Hilfeleistung beschränkt wer
den auf die. Beratung. Die Genugtuung und die Entschädi
gungsleistungen für Opfer von Straftaten im Ausland werden 
gestrichen. 
Mit der Minderheit beantrage ich Ihnen, Opfern mit Wohnsitz 
in der Schweiz, die im Ausland eine Straftat erleiden, wei
terhin Anspruch auf Genugtuungsleistungen und Entschä
digungsleistungen zuzubilligen. In der Vernehmlassung 
sprach sich ganz klar die Mehrheit derjenigen, die sich ver
nehmen liessen, für die Beibehaltung der Genugtuungs- und 
der Entschädigungsleistungen aus. Erst auf Druck der Kan
tone und der bürgerlichen Parteien kam der Antrag auf Strei
chung dieser beiden Leistungen. 
Sie haben es gehört, wie argumentiert wird, warum man die 
Genugtuungsleistungen und die Entschädigungsleistungen 
bei Straftaten im Ausland streichen will. Es wurde geltend 
gemacht, die Selbstverantwortung müsse man wahrneh
men, man dürfe eben nicht in Risikogebiete reisen. Da frage 
ich Sie: War das beliebte Reiseziel Luxor vor dem Terroran
schlag 19.97 ein Risikogebiet? Sind Madrid und London auf
grund der Terroranschläge nun Risikogebiete? Ist eine der 
am meisten bereisten Städte, nämlich New York, nach dem 

11. September 2001 nun ein Risikogebiet? Ist eine Reise 
nach Griechenland eine Reise in ein Risikogebiet, nur weil 
ich Gefahr laufe, da von einem schlecht versicherten Auto
fahrer angefahren zu werden? Ist die Osttürkei, wo soeben 
eine junge Frau vergewaltigt worden ist - Sie haben die Me
dienberichte gelesen -, ein Risikogebiet? Sie sehen, diese 
Abgrenzung taugt nichts. 
Herr Bundesrat Blocher machte weiter geltend, die Schweiz 
sei im Ausland nicht für Sicherheit und Ordnung zuständig, 
folglich solle sie auch keine Leistungen erbringen. Diese Be
gründung greift zu kurz. Die Opferhilfe ist vor allem ein Zei
chen von Solidarität mit den Opfern. Sie ist gerade für Opfer, 
die im Ausland Straftaten erleiden, sehr wichtig. Sie fühlen 
sich nach dem oft schwierigen Kampf um ihre Rechte im 
Ausland von ihrem Heimatland sehr oft im Stich gelassen. 
Das zeigten die anfänglich sehr harzigen Verhandlungen im 
Fall Luxor deutlich. Das zeigt sich auch sehr stark bei weibli
chen Opfern von Sexualdelikten, die es sehr schwer haben, 
zu ihren Rechten zu kommen. 
Herr Blocher hat als Alternative eine Versicherung angeprie
sen. Gegen die immateriellen Folgen von Sexualdelikten 
zum Beispiel gibt es keine Versicherung - leider! 
Ich bitte Sie, für Straftaten im Ausland bei den bisherigen 
Leistungen zu bleiben. Diese Leistungen kommen nur zum 
Zug, wenn der ausländische Staat keine Hilfe leistet, wenn 
der Täter nicht zahlt, wenn kein Anspruch auf eine Versiche
rungsleistung besteht und wenn die Straftat glaubhaft ge
macht worden ist; das heisst also immer dann, wenn die Op
fer auch tatsächlich auf die Leistungen· angewiesen sind. 
Und die Leistungen lassen sich auch finanziell absolut ver
antworten. Die Schadenfälle im Ausland machen etwa 
7 Prozent aller Opferhilfefälle aus. Wenn wir das auf die Ent
schädigungen umrechnen, macht das rund 250 000 Franken 
im Jahr, und bei den Genugtuungsleistungen sind es insge
samt rund eine Million Franken. Der Nutzen, den Sie den be
troffenen Opfern damit erbringen, übersteigt die Kosten bei 
weitem. 
Ich bin froh, dass die CVP von ihrer harten Haltung etwas. 
abweicht und mit dem Antrag von Frau Bader mindestens in 
die Diskussion über die Entschädigungsleistungen und die 
Schadenersatzleistungen bei Straftaten im Ausland ein
steigt. In diesem Sinne möchte ich für diesen Antrag dan
ken. 
Ich bitte Sie: Folgen Sie der Minderheit der Kommission, und 
belassen Sie es bei den bisherigen Regelungen im Gesetz. 

Bader Elvira (C, SO): Nach heutigem Recht werden auch 
Opfer von Straftaten im Ausland beraten und entschädigt, 
und sie erhalten gegebenenfalls auch eine Genugtuung. 
Diese Entschädigungen und Genugtuungsleistungen ma
chen nur einen sehr kleinen Anteil an den gesamten Ausga
ben im Bereich der Opferhilfe aus. Der jährliche Aufwand al
ler Kantone für Entschädigungen nach einer Straftat im 
Ausland bewegte sich in den Jahren 2000 bis 2003 zwi
schen 2700 und 176 390 Franken, jener für Genugtuungen 
zwischen 56 000 und 573 953 Franken. Die Gesamtausga
ben für Entschädigungen lagen 2003 bei 3,2 Millionen Fran
ken, jene für Genugtuungen bei 7,19 Millionen Franken. In 
Prozenten ausgedrückt machen die Taten im Ausland 2003 
im Bereich Entschädigungen rund 5,5 Prozent und bei den 
Genugtuungen knapp 8 Prozent aus. Finanziell fallen die Ta
ten im Ausland also nicht besonders ins Gewicht. 
Es wäre aber besonders stossend, wenn Opfer eines terrori
stischen Aktes - wie in Luxor - oder ihre Angehörigen keine 
Hilfe mehr erhalten sollten. Zur Verdeutlichung: Damit bei 
Taten im Ausland nicht ohne weiteres Entschädigungen und 
Genugtuungen ausgerichtet werden, ist in meinem Antrag 
statuiert, dass die Anspruchsberechtigten glaubhaft darzule
gen haben, dass eine Straftat begangen wurde. Ebenfalls ist 
die Einschränkung mit der fünfjährigen Wohnsitzpflicht ge
rechtfertigt. Die Entschädigungen und Genugtuungen sind 
ein Zeichen der Gemeinschaft gegenüber dem Einzelnen, 
ihn in seiner schwierigen Situation nicht im Stich zu lassen. 
Dazu gehört die Voraussetzung, ein Teil dieser Gemein
schaft zu sein, was mit der fünfjährigen Wohnsitzfrist ausge-
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drückt werden soll. Eine solche Frist soll auch allfälligen 
Missbräuchen vorbeugen. Schliesslich soll die Vorausset
zung der pflichtgemässen Sorgfalt und Vorsicht dazu dienen, 
dass keine Entschädigungen oder Genugtuungen entrichtet 
werden, wenn sich die Personen grobfahrlässig verhalten 
oder Absicht vorliegt. 
Ich bitte Sie im Namen der Opfer, meinen Einzelantrag zu 
unterstützen. 

Amherd Viola (C, VS): Der Entwurf des Bundesrates, dem 
die Kommissionsmehrheit zugestimmt hat, sieht vor, dass 
bei im Ausland verübten Straftaten keine Entschädigungen 
und Genugtuungen gewährt werden. Eine Minderheit will 
Entschädigung und Genugtuung auch bei Straftaten im Aus
land ohne Einschränkung zulassen. Beide Anträge sind 
nicht zufrieden stellend. 
Bei der Variante der Mehrheit hätten nach Anschlägen wie in 
Luxor, London, New York- wir haben es gehört - keine Ent
schädigungen und Genugtuungen geleistet werden können. 
Oder denken wir an die laufende Fussball-WM, an der viele 
Fans aus der Schweiz in Deutschland Stimmung machen 
und unsere Nationalmannschaft unterstützen. Hat ein 
Schweizer Fan das Pech, vor oder nach einem Spiel unver
~_chuldeterweise in eine Schlägerei zu geraten und einen 
Ubergriff zu erdulden, so sind ihm Entschädigung und Ge
nugtuung vorenthalten, wenn wir der Kommissionsmehrheit 
zustimmen. Dasselbe gilt auch für Straftaten, die gegenüber 
Personen verübt werden, welche aus beruflichen Gründen 
im Ausland weilen. 
Der Minderheitsantrag geht in die andere Richtung zu weit, 
und zwar in zweierlei Hinsicht: Laut diesem besteht bei 
Straftaten im Ausland immer der Anspruch auf Entschädi
gung und Genugtuung, wenn die übrigen Voraussetzungen 
gegeben sind. Diese Lösung berücksichtigt zu wenig, dass 
es bei der Opferhilfe nicht um staatliche Haftung geht, son
dern darum, dass der Staat seine Solidarität mit den Opfern 
zum Ausdruck bringt, mit dem Ziel, dazu beizutragen, dass 
das Opfer seine schwierige Situation besser verarbeiten 
kann. Es geht um ein Zeichen der Gemeinschaft gegenüber 
dem Einzelnen. Voraussetzung dafür ist eine Verbindung 
zwischen Opfer und leistendem Staat. Im Falle, in dem eine 
Person Opfer einer in der Schweiz begangenen Straftat wird, 
ist der Bezug offensichtlich. Aber auch bei einer Tat im 
Ausland muss ein Bezug vorhanden sein, um dem Sinn des 
Gesetzes Rechnung zu tragen. Dieser kann angenommen 
werden, wenn das Opfer während einer bestimmten Zeit 
Wohnsitz in der Schweiz hatte. 
In zweiter Hinsicht geht der Minderheitsantrag zu weit, in
dem das Verhalten des Opfers nicht berücksichtigt wird. 
Auch eine Person, die in einem Hochrisikoland jegliche 
pflichtgemässe Vorsicht vermissen lässt, hätte damit also 
grundsätzlich Anspruch auf Entschädigung und Genugtu
ung. Das geht der CVP zu weit. 
Der Einzelantrag Bader Elvira beinhaltet eine sinnvolle Re
gelung, welche auch bei Straftaten im Ausland zur Anwend
barkeit der Genugtuung und der Entschädigung führt, ohne 
ins Uferlose zu gehen. In diesem Sinne unterstützt die CVP
Fraktion den Einzelantrag Bader Elvira. 

Huber Gabi (RL, UR): Dass bei Straftaten im Ausland keine 
Entschädigungen und Genugtuungen ausgerichtet werden, 
ist eine Errungenschaft dieser Revisionsvorlage. Diese 
Lösung wird von der Mehrheit der Kantone unterstützt und 
entspricht dem Europäischen Übereinkommen über die Ent
schädigung für Opfer von Gewalttaten, welches grundsätz
lich auf das Territorialitätsprinzip abstellt. Für diese Neue
rung gege~über dem geltenden Recht sprechen auch 
praktische Uberlegungen. Denn bei Straftaten im Ausland 
ergeben sich meistens Beweisprobleme. Wenn die Straftat 
im Ausland begangen worden ist und eine genügend enge 
Beziehung des Opfers zur Schweiz im Sinne von Artikel 17 
besteht, wird Opferhilfe auch künftig geleistet, darauf möchte 
ich verweisen. Aber sie beschränkt sich ausschliesslich auf 
die Leistungen der Beratungsstellen. 
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Zum Einzelantrag Bader Elvira möchte ich bemerken, dass 
dieser natürlich den Grundsatz, den die Mehrheit festlegt, 
durchbricht. Es könnte z.B. ja auch sein, dass das Ausland 
auch Leistungen erbringt. Ich bin mir bewusst, dass nur we
nige Länder eine staatliche Opferhilfe kennen, aber das 
könnte sich ja ändern. Hat man dann ein Wahlrecht? Ich ver
weise nochmals auf Artikel 17 Absatz 2, wonach Hilfe nur 
geleistet wird, wenn der betreffende Staat «keine oder keine 
genügenden Leistungen erbringt». Dieser Antrag Bader for
ciert natürlich auch die bereits erwähnten Beweisprobleme. 
Es kommt dazu, dass dann die Kantone nicht mehr subsidiär 
haften würden, sondern eigentlich primär, obwohl sie aber 
keine Mittel in einem verhindernden Sinne haben, um auf 
Straftaten im Ausland einzuwirken. Beim Fall Luxor, der da 
erwähnt wurde, kann ich nicht einsehen, wieso da die Kan
tone - oder ein Kanton - haften sollten; das wäre sicher eine 
Bundesangelegenheit, die in einem Spezialerlass geregelt 
werden könnte, wenn sich ein so tragischer Fall wiederholen 
würde. 
Die FDP-Fraktion lehnt diesen Einzelantrag ab, sie begrüsst 
den redigierten Absatz 2 von Artikel 3 in der Fassung der 
Mehrheit und wird diesen unterstützen. 

Lang Josef (G, ZG): Die Streichung der Genugtuung für Op
fer von Straftaten; die im Ausland begangen werden, wider
spricht den Grundgedanken der Genugtuung und des Opfer
hilfegesetzes. Mit der Genugtuung drücken Staat und 
Gesellschaft ihre Anerkennung des Schicksals eines Opfers 
und ihre Solidarität mit diesem aus. Und hier eine Klammer
bemerkung: Die FDP-Fraktion wollte die Genugtuung auch 
für Straftaten im Inland streichen. Aus der Sicht der Opfer, 
und eine solche erheischt das Opferhilfegesetz, ist nicht ent
scheidend, wo die Untat oder das Unglück passierte. Ent
scheidend ist, wo das Opfer das Leid auszutragen hat. 
Die Streichung der Genugtuung bedeutet über das Materi
elle hinaus die lnfragestellung der Anerkennung eines 
Schicksalsschlags. Mit dem neuen Artikel 3 hätten beispiels
weise die Opfer des Attentats von Luxor keine Genugtuung 
erhalten. Damit hätte ein psychologisch wichtiges Zeichen 
nicht gesetzt werden können. Damit wäre aber auch ganz 
konkrete Hilfe ausgefallen. Ein Beispiel: Die Genugtuung hat 
es einer in Luxor schwerverletzten Mutter, deren Mann dort 
ermordet worden ist, ermöglicht, ihre beiden Kinder mit in 
die Rehabilitation zu nehmen. 
Nicht stichhaltig ist der Einwand, für solche Fälle liessen sich 
spezielle Erlasse schaffen. Erstens ist es grundsätzlich frag
würdig, bereits bei der Schaffung eines Gesetzes, also einer 
generell-abstrakten Norm, zusätzliche Sonderbestimmun
gen in Aussicht zu stellen. Zudem ist es in einer dramati
schen Situation für Behörden sehr hilfreich, wenn sie von 
einer allgemein gültigen Vorlage ausgehen können. Bei sol
chen Tragödien gibt es nichts Schlimmeres als Streitereien 
und Unklarheiten wegen monetären Fragen. 
Höchst fragwürdig ist der in der Botschaft vorgebrachte Hin
weis auf risikobehaftete Gebiete. Ich brauche nicht zu wie
derholen, was Kollegin Leutenegger gesagt hat. Ich mache 
nur folgenden Hinweis: Der gleiche Bundesrat, der so argu
mentiert, hat kürzlich beschlossen, ein Armeedetachement 
mit 21 Berufs- und Zeitsoldaten zu gründen. Was ist die Auf
gabe dieser Truppe? Schweizer, die in einem risikobehafte
ten Gebiet im Ausland Probleme haben, heimzuholen. Die
ses Detachement kostet· 16 Millionen Franken im Jahr, das 
16fache der Genugtuungen für die Opferhilfe. Wer gegen 
diese Genugtuung für Opfer von Straftaten im Ausland ist, 
der muss 16fach gegen dieses Auslanddetachement sein, 
sonst ist er oder sie mit dieser Argumentation unglaubwür
dig. 
Wir Grünen bitten Sie, der Minderheit Leutenegger Oberhol
zer zu folgen, eventualiter dem Antrag Bader Elvira zuzu
stimmen. 

Thanel Anita (S, ZH): Im Namen der SP-Fraktion bitte ich 
Sie, der Minderheit Leutenegger Oberholzer zu folgen, even
tualiter den Antrag Bader Elvira zu unterstützen. 
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Zu Recht hat Frau Leutenegger darauf hingewiesen, dass 
die Kosten der Opferhilfe für Straftaten im Ausland im Ver
gleich zu den Gesamtkosten relativ tief sind. Trotzdem will 
die Mehrheit dem Bundesrat folgen und Opfern von Strafta
ten im Ausland keine finanzielle Hilfe mehr gewähren, dies 
nur aus Spargründen. Die Mehrheit und der Bundesrat sind 
jedoch nicht ehrlich: Sie sagen nicht, dass es aus Spargrün
den geschieht, sondern sie stellen auf andere Begründun
gen ab. Zum einen wird behauptet, Beweisprobleme und die 
Auffindbarkeit der Täter betreffend Straftaten im Ausland 
führten zu Schwierigkeiten. Das ist unbehelflich; bei Strafta
ten im Inland gibt es dieselben Probleme. Es werden nicht 
sämtliche Täter gefunden, und Beweisprobleme gibt es 
auch. 
Im Weiteren wird von Selbstverantwortung gesprochen. 
Wenn jemand ins Ausland geht, dann ist er oder sie - sie vor 
allem -, salopp gesagt, selber schuld. Das ist zynisch. Es 
gibt Länder, vor deren Besuch gewarnt wird. Dort gibt es 
eine Reduktionsmöglichkeit aus Gründen des Selbstver
schuldens. Das trifft jedoch nicht für sämtliche Länder zu, in 
welche Schweizer Bürgerinnen und Bürger reisen. Das 
heisst, der Opferschutz ist insbesondere für Opfer von Ver
gewaltigungen, weiteren Sexualdelikten, Verkehrsunfällen 
und Terrorangriffen wichtig. Es ist beschämend, wenn diese 
Opfer in Zukunft auf sich allein gestellt bleiben und ihnen 
aus kleinkarierten Spargründen nicht mehr geholfen werden 
kann. 
Ich möchte wie mein Vorredner auch darauf hinweisen, dass 
es nicht angeht, für den Fall eines Terrorangriffs Spezialer
lasse zu verabschieden und dann wieder gute Miene zu ma
chen und ausgabefreudig zu sein. Wir streichen hier eine 
Regelung, die sich in der Vergangenheit bewährt hat. 
Ich bitte Sie deshalb, dies nicht zu tun und der Minderheit zu 
folgen, eventualiter dem Antrag Bader Elvira. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Es ist von Frau Huber gesagt 
worden, und ich möchte mich dem anschliessen: Es ist tat
sächlich ein Fortschritt, dass wir das Territorialitätsprinzip 
einführen und konsequent anwenden wollen. Allerdings ist 
im Entwurf des Bundesrates und im Antrag der Mehrheit 
doch noch eine kleine Ausnahme vorgesehen, die man 
durchaus akzeptieren kann: Beratung ist auch bei Straftaten 
im Ausland nach wie vor möglich. Und was ist eigentlich das 
Wichtigste? Geht es um Geld? Geht es um den Geldwert 
Genugtuungsleistung? Oder geht es um die menschliche 
Anteilnahme? Beratung ist genau diese menschliche Anteil
nahme, ist auch das Aufzeigen von Wegen, wie man sich 
materielle Schß_cien, wenn sie tatsächlich eingetreten sind, 
allenfalls entgelten lassen kann. Beratung ist eines der wich
tigsten Elemente, und die Beratung bleibt auch bei Taten im 
Ausland gewährleistet. Deshalb, meine ich, kann man durch
aus auf die beiden übrigen Elemente, Schadenersatz und 
Genugtuung, verzichten. 
Es kommt dazu: Gerade das Beispiel, das Frau Bader, 
glaube ich, erwähnt hat, spricht überhaupt nicht für die An
sicht, dass wir in Bezug auf Genugtuung und Entschädigung 
weiter gehen müssten. Die WM findet in Deutschland statt. 
Deutschland hat ein Opferhilfegesetz. Die Opfer sind dort 
geschützt, genau wie bei uns. Auch die übrigen Argumente, 
die vorgetragen worden sind, sind etwas schwach. Bei
spielsweise hat Herr Lang gesagt, wir würden ja mit unseren 
Armeeangehörigen dafür sorgen, dass bei grossen Proble
men im Ausland Schweizer heimgeholt werden könnten, und 
dass wir dafür einen grossen Betrag ausgeben und eine 
Organisation zur Verfügung stellen würd~n. Mit diesem Ar
gument kann ich nicht viel anfangen: Hier geht es nicht um 
Opferhilfe, es geht nicht um Genugtuung, nicht um Entschä
digung, sondern es geht darum, schweizerische Staatsan
gehörige in fremden Ländern vor Unbill, vor Angriffen auf 
Leib und Leben, zu schützen; es geht darum, zu verhindern, 
dass es Opfer gibt, nicht darum, im Nachhinein Opferhilfe in 
Form von Geld oder von Genugtuung zu leisten. Das ist ein 
grosser Unterschied, Herr Lang. Ich denke, dass es gerecht
fertigt ist, in der Art und Weise, wie es vom Bundesrat vorge-

schlagen und von der Mehrheit getragen wird, zu legiferie
ren. 
Noch ein Wort zum Antrag Bader Elvira: Mit diesem Antrag 
wird versucht, irgendwie eine Brücke zu bauen. Es wird be
antragt, dass unter gewissen Umständen, wenn die Sorgfalt 
gegeben war und so weiter und so fort, die Möglichkeit einer 
Genugtuung und einer Entschädigung doch noch beibehal
ten werden kann. Ich finde, das ist auch nicht konsequent. 
Es entspricht nicht der grundsätzlichen Haltung, der Art und 
Weise, wie wir in diesem Gesetz legiferieren wollen. Ich 
glaube, wir müssen halt doch auch diesen Antrag ablehnen, 
so vermittelnd er daherkommt, so viele Wenn und Aber er 
auch eingebaut hat. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zuzustimmen und damit die 
klare Ausrichtung des Gesetzes in diesem Punkt nicht zu 
verändern. 

Le president (Bugnon Andre, deuxieme vice-president): Le 
groupe UDC communique qu'il soutient la proposition de la 
majorite. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Bei Artikel 3 Absatz 2 geht 
es darum, ob jemand, der im Ausland Opfer einer Straftat 
geworden ist, auch Anspruch auf Entschädigung und Ge
nugtuung hat. Wir haben Ihnen dargelegt, warum dieser Ent
wurf darauf verzichtet. Der bundesrätliche Entwurf entspricht 
übrigens einer international gleichen Regelung, nämlich 
dem Europäischen Übereinkommen über die Entschädigung 
für Opfer von Gewalttaten. Der Gedanke ist, dass derjenige 
Kanton, in dem die Straftat stattgefunden hat, für diese Ent
schädigung und Genugtuung aufkommt. Unbestritten ist, 
dass jemand, der im Ausland Opfer geworden ist, alle Bera
tungen, erste Hilfe usw. - dort sind natürlich auch Entschädi
gungen dabei - bekommt. Er wird unterstützt durch die 
Schweizer Botschaft am Anfang und nachher durch die ent
sprechenden Beratungsstellen. Das ist in Artikel 17 vorgese
hen, und zwar für alle in der Schweiz wohnhaften Leute, 
nicht nur für diejenigen, die länger als fünf Jahre da sind, 
sondern für alle. Es geht lediglich um die Entschädigung und 
die Genugtuung; da bitten wir Sie, beim Entwurf des Bun
desrates zu bleiben. 
Ich sage, dieses Opferhilfegesetz ist eine Lösung, an deren 
Ausarbeitung sich schlussendlich alle beteiligt haben und 
mit der alle einverstanden sein konnten. Die Zunahme der 
Personenfreizügigkeiten und die Zunahme der Mobilität sind 
für die Kantone natürlich ein grosses Problem. Es ist auch 
so, dass es ausserordentlich schwierig ist, abzuklären, was 
genau passiert ist, namentlich in entfernten Ländern mit an
deren Rechtsordnungen. Denken Sie an Opfer von Ver
kehrsunfällen, von Vergewaltigung. Es geht um Einzelfälle. 
Nun hat Herr Lang bemängelt, dass man hier für ganz 
schwere Dinge wie Terroranschläge, wie wir sie in Luxor, in 
London oder in New York erlebt haben, auf Sonderregelun
gen verweise. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es 
doch nicht sein kann, dass man bei solchen Extremfällen, 
wo die Straftat eindeutig feststeht, wo feststeht, was genau 
passiert ist, mit dem OHG, das für einzelne Opfer gedacht 
ist, operiert. Das ist gar nicht möglich. Wenn Sie sagen, 
wenn wir dem Antrag der Minderheit oder dem Antrag Bader 
Elvira zustimmten, dann würden sämtliche Regelungen für 
die Zukunft ausgeschlossen, dann muss ich Ihnen sagen, 
dass das Unsinn ist. 
Wir haben bei Luxor - das ist immer genannt worden - die 
Sache nicht mit dem Opferhilfegesetz gelöst, obwohl wir ein 
Opferhilfegesetz haben. Wir haben eine Sonderregelung ge
macht, daran haben sich alle Herkunftskantone der Betroffe
nen beteiligt. Das sind zehn Kantone. Der Bund hat sich 
daran beteiligt, und es haben sich vor allem die Reiseversi
cherungen daran beteiligt - es ist hier der Rückgriff auf die 
Assekuranz als etwas Unmögliches dargestellt worden -; 
dann hat man einen Fonds gemacht, und aus diesem Fonds 
hat man diese Opferhilfe getätigt. 
Das heisst nicht, dass die Kantone nicht auch noch aus an
deren Gründen bezahlen; das schliesst das nicht aus. Aber 
zu glauben, man müsste jetzt der Minderheit zustimmen und 
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man sollte nicht auf Sonderlösungen in besonderen Fällen 
verweisen, ist falsch. Darum werden Sie nicht herumkom
men. Das haben wir auch in anderen Fällen, zum Beispiel 
bei Naturkatastrophen. Wir können nicht ein Gesetz ma
chen, das jede Naturkatastrophe allgemein regelt. Da muss 
man halt dann Sonderfälle auch als Sonderfälle behandeln! 
Worum geht es? Der Unterschied zwischen den Anträgen? 
Im Antrag der Minderheit ist klar, dass wer im Ausland Opfer 
wird, einen Anspruch auf Entschädigung hat, genau wie ein 
Opfer in der Schweiz. Wir haben Ihnen dargelegt, dass Sie 
von dieser Idee abweichen sollten, und zwar wegen der 
Kantone. Man kann jetzt die Kantone nicht einfach auf die 
Seite schieben, wir verpflichten sie, etwas zu tun. Wir ver
pflichten sie zu bezahlen. Sie haben die Beratungsstellen. 
Sie kennen die Problemfälle, und sie· kennen vor allem die 
komplizierten Verfahren, die es gibt, wenn jemand kommt 
und sagt, er sei Opfer einer Straftat geworden. 
Der Antrag Bader Elvira scheint weniger weit zu gehen als 
der Antrag der Minderheit. Ich weiss zwar nicht, ob das der 
Fall ist, denn Sie müssen Folgendes sehen: Anspruchsbe
rechtigt ist eine Person, wenn sie zum Zeitpunkt der Tat ih
ren Wohnsitz seit mindestens fünf Jahren in der Schweiz 
hat - bei Artikel 17 gehen wir weiter, da bekommen alle Per
sonen Beratung, aber nicht Entschädigung -, und die Per
son muss glaubhaft darlegen, dass eine Straftat vorliegt und 
dass die Straftat trotz der vom Opfer pflichtgemäss beachte
ten Sorgfalt und Vorsicht verübt wurde. Ich erinnere vor al
lem an die Schwierigkeiten, solche Straftaten glaubhaft dar
zulegen, wenn jemand in einem entfernten Land ist, wo 
diese nicht einmal geahndet werden, und dann noch zu sa
gen, ob er der Sorgfaltspflicht Genüge getan hat. 
Wir sind der Meinung, Sie sollten beide Anträge ablehnen 
und dem Kompromiss zustimmen, wie er mit den Opferver
tretern und den Kantonen gemacht worden ist: dass nämlich 
die Beratur:ig und die Betreuung und die ersten Kosten bei 
Straftaten im Ausland in den Vordergrund gestellt werden, 
auch wenn alle in der Schweiz wohnen, dass aber die Ent
schädigung und die Genugtuung weggelassen werden. Ich 
glaube, es ist auch nicht zynisch, wenn man sagt, dass jeder 
Mensch einen Teil der Verantwortung tragen muss, dass er 
nicht Opfer wird. Das heisst nicht, dass er allein dafür gera
destehen muss, der Staat muss ja für die Sicherheit sorgen. 
Aber namentlich, wenn im Ausland gereist wird, muss man 
an dieses Problem besonders denken. Wir haben auch rela
tiv viele Fälle, bei denen man gesagt hat, das sei etwas 
leichtfertig, wenn man an solche Orte geht und nicht vor
sorgt für einen solchen Fall. 
Ich weiss nicht sicher - der Antrag Bader Elvira liegt erst seit 
heute vor -, welcher dieser beiden Anträge das grössere 
Problem ist. Meines Erachtens sind beide abzulehnen. Der 
Vorteil des Antrages der Minderheit ist, dass er klar ist und 
weniger Beurteilung braucht. Beim Antrag Bader Elvira kön
nen vielleicht gewisse Fälle ausgeschlossen werden. Ich 
weiss nicht, welcher der beiden Anträge der schlechtere ist. 
Darum bitte ich Sie, beide abzulehnen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Herr Bundesrat, 
teilen Sie die Einschätzung, dass die Straftaten im Ausland 
mit einem Anteil von 7 Prozent finanziell nicht ins Gewicht 
fallen, für den Einzelfall die Entschädigung aber eine ganz 
grosse Entlastung bedeuten kann? Die Einzelfälle sind, wie 
Sie richtig festgestellt haben, eben nicht die spektakulären 
Fälle, für die sich Lösungen finden lassen, sondern einzelne 
Personen sind von einer Straftat betroffen. Ich erinnere an 
Autounfälle, bei denen die Verursacher eine schlechte Versi
cherung haben, oder an Vergewaltigungsfälle im Ausland 
usw. Ich meine also die Fälle, wo Einzelpersonen betroffen 
sind, die eben auf diese Entschädigungs- und Genugtuungs
leistungen angewiesen sind. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich teile Ihre Auffassung nicht. 
Natürlich haben Sie prozentual diese Fälle. Die grossen 
Fälle wurden separat gelöst, und sie werden auch in Zukunft 
separat gelöst werden müssen. Da geht es natürlich dann in 
ganz andere Summen hinein. Bei den Einzelfällen ist das 
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Hauptproblem die Abklärung: Wenn jemand in Vietnam, in 
China oder in einem entlegenen Land gewesen ist, zurück
kommt und sagt, er sei Opfer einer Straftat geworden, wie 
wollen Sie dann diese Abklärungen bis ins Detail vorneh
men? Das ist mit diesen beiden Anträgen offen, und darum 
haben sich die Kantone vehement gewehrt. 

Lang Josef (G, ZG): Herr Bundesrat, Sie haben vorher ge
sagt, wenn Schweizer ins Ausland gehen, hätten sie bezüg
lich der Risiken, die sie eingehen, eine gewisse Selbstver
antwortung; sie könnten nicht den Staat, aus dem sie 
kommen, irgendwie mitverantwortlich oder haftbar machen. 
Aber gilt das nicht auch für all jene Personen, die in risikobe
haftete Gebiete gehen, für die man eine Sondertruppe 
schafft, die 16-mal mehr kostet als die Opferhilfe? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, die Frage nach 
der Sondertruppe dann Herrn Bundesrat Schmid zu stellen, 
wenn er im Rat ist. 

Vischer Daniel (G, ZH): Herr Bundesrat, Sie haben eben auf 
die Frage von Frau Leutenegger gesagt, bei den grossen 
Fällen müsse man und lasse sich eine Lösung finden. Sind 
Sie nicht der Meinung, dass Sie damit im Grunde genom
men einer Rechtsungleichheit das Wort reden? Womit lässt 
es sich begründen, dass in einem Fall, weil es ein grosser 
Fall ist, eine Lösung gefunden wird,. derweil im sogenannten 
Normalfall der schweizerische Staat nicht aufkommt? Ist das 
nicht ein krasser Fall von Rechtsungleichheit? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie haben nicht Unrecht; die 
Gefahr besteht. Auch bei den grossen Fällen kann der Staat 
nur eine Regelung vornehmen, die rechtmässig ist. Beim At
tentat von Luxor haben übrigens die Reiseversicherungen 
den Hauptteil bezahlt. Damit sehen Sie auch, wie wichtig es 
ist, dass solche Versicherungen bestehen und man sie ab
schliesst. Bei jeder Katastrophenregelung besteht folgende 
Gefahr: Beispielsweise kann man sagen, dass jemand, der 
Opfer einer grossen Überschwemmung geworden ist, bes
ser entschädigt wird als jemand, bei dem ein kleines Bäch
lein den Garten überflutet hat. Solche Dinge gibt es natürlich 
immer. Ich kann Ihnen nur versichern: Solche Fälle wird es 
immer geben, und sie werden im Rahmen des Rechtes ge
regelt werden, also nicht ausserhalb. 

Burkhalter Didier (RL, NE), pour la commission: J'avais en fait 
envie de repondre a la question relative a la «Sonder
truppe». Mais comme· il faut changer de conseiller federal 
pour en parler, je ne vais pas le faire, d'autant qu'on n'en a 
pas non plus parle en commission. 
L'article 3, ou est inscrit le principe de territorialite, vise a 
clarifier sans ambigu"ite le type d'aide accordee selon les 
cas. Plusieurs interventions ont veritablement pu donner 
l'impression a ceux qui ecouteraient que l'on abandonnait 
carrement les personnes victimes d'infractions a l'etranger. 
Cette impression d'abandon eventual des personnes victi
mes d'infractions a l'etranger est fausse; eile est trompeuse, 
et il faut quand meme revoir clairement les textes de la loi 
pour voir et se prononcer sur les faits. 
La nouvelle loi prevoit que l'ensemble de la panoplie d'instru
ments peut s'appliquer lorsque l'infraction a ete commise en 
Suisse. Pour un cas ayant eu lieu a l'etranger, ce sont les 
prestations des centres de consultation, donc l'aide imme
diate et l'aide a plus long terme, mais pas l'indemnisation et 
pas la reparation morale a verser par un canton qui peuvent 
s'appliquer. Ce canton, soit dit en passant, qui est responsa
ble pour la securite sur son territoire, mais pas du taut pour 
celle des autres pays. 
Pour la commission, ce ne sont pas vraiment les arguments 
de «moralite», selon lesquels par exemple on ne devrait pas 
se rendre dans un pays a risques, etc., qui sont decisifs, 
mais bien plutöt le fait qu'il faut se concentrer sur le but origi
nal, le but essential de la loi. Je pense que c'est vraisembla
blement la quese trouve la cesure entre majorite et minorite. 
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Ce but essentiel, c'est d'apporter une aide aux victimes pour 
qu'elles aient plus de chances de surmonter leurs difficultes. 
Cette aide doit donc etre donnee d'abord par les prestations 
des centres de consultation, et non d'abord par le versement 
d'argent. La, je crois qu'il faut insister sur l'importance non 
negligeable de l'aide a plus long terme. Je vous incite a lire 
non seulement l'article 3, mais aUssi l'article 13. L'article 13 
precise l'aide supplementaire; et l'aide supplementaire est 
donnee jusqu'a ce que l'etat de sante des personnes con
cernees soit stationnaire et que les autres consequences de 
l'infraction soient dans toute la mesure du possible suppri
mees ou compensees. Et cela, encore une fois, quel que 
soit le lieu de l'infraction. Donc - et ce n'est pas a minimiser, 
et de loin -, l'aide est apportee, en particulier l'aide a plus 
long terme, egalement aux victimes d'infractions a l'etranger. 
Enfin, il s'agit d'affirmer encore ici le principe de la subsidia
rite de l'indemnisation ou de la reparation qui, en premier 
lieu, devrait evidemment venir du coupable. Dans le cas ou 
l'on maintiendrait l'indemnisation suite a des infractions a 
l'etranger, on quitterait de fait tres souvent le terrain de la 
subsidiarite, car, dans la pratique, il est souvent tres difficile 
d'objectiver les infractions et de poursuivre les coupables. 
Les cantons deviendraient alors quasi systematiquement 
responsables, ce qui n'est justement pas le but principal de 
la loi. 
La commission vous propose, par 13 voix contre 9, de con
firmer le projet du Conseil federal. Je le repete, une aide est 
possible dans tous les cas, mais avec une panoplie d'instru
ments qui different selon la territorialite. 
Pour ce qui est de la proposition Bader Elvira, celle-ci eher
ehe une voie, a vrai dire assez compliquee, alors qu'on vou
lait precisement etre tres clair dans ce texte de loi; une com
plication qui se ressentirait d'ailleurs certainement en termes 
administratifs. Mais encore une fois, les memes arguments 
peuvent s'appliquer a la proposition de la minorite et a la 
proposition Bader Elvira: de telles infractions donnent droit 
de maniere explicite dans la nouvelle loi, ce qui est un pro
gres, aux prestations d'aide et de conseil. 
Nous estimons que l'on peut donc en rester raisonnable
ment a la proposition de la majorite. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 05.078/3463) 
Für den Antrag der Minderheit .... 117 Stimmen 
Für den Antrag Bader Elvira .... 22 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage -Annexe 05.078/3464) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 109 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 66 Stimmen 

Art. 4-7. 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 8 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Streichen 
Abs.2-5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Garbani, Hämmerle, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, 
Menetrey-Savary, Sommaruga Carlo, Vischer) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 8 
Proposition de la majoriie 
Al. 1 
Bitter 
Al. 2-5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Garbani, Hämmerle, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, 
Menetrey-Savary, Sommaruga Carlo, Vischer) 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Garbani Valerie (S, NE): Le projet du Conseil federal a l'arti
cle 8 ne fait en realite que concretiser, sur la base de la juris
prudence du Tribunal federal, les devoirs d'information des 
centres de consultation et de la police, deja contenus dans 
le droit actuel. II ne s'agit donc nullement d'une nouveaute, 
nullement d'une nouvelle täche conferee aux cantons, et 
aucun motif, en particulier aucune difficulte d'application, ne 
justifie aujourd'hui son abrogation. II serait particulierement 
incomprehensible de defendre les victimes d'infractions par 
la LAVI tout en leur refusant parallelement le droit a etre in
formees de l'existence de cette loi et des prestations aux
quelles elles peuvent pretendre ainsi que des pretentions 
qu'elles peuvent invoquer. 
Cette disposition n'introduit pas de lourdes charges adminis
tratives. Au contraire, eile maintient le statu quo. Elle ne cree 
pas non plus de nouvelles prestations etatiques par rapport 
au droit actuel. II s'agit simplement, au moyen des instru
ments deja existants, d'informer de maniere plus detaillee 
les victimes d'infractions. II n'y a donc aucun motif de de
manteler le droit actuel. 
Je vous invite des lors instamment a soutenir ma proposition 
de minorite. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die SVP-Fraktion und 
die CVP-Fraktion teilen mit, dass sie dem Antrag der Mehr
heit zustimmen. 

Huber Gabi (RL, UR): Die FDP-Fraktion unterstützt den Strei
chungsantrag der Mehrheit. Das Opferhilfegesetz ist wie be
reits gesagt seit 1993 in Kraft. Nach 13 Jahren nun eine 
neue gesetzliche Grundlage zu schaffen, welche die Kan
tone verpflichtet, die Institution der Opferhilfe bekannt zu 
machen, ist wirklich völlig überflüssig. Ansonsten müssten 
wir in jedes Gesetz eine solche Verpflichtung zur Publikation 
des Dienstleistungsangebotes der öffentlichen Hand aufneh
men. 
Von viel grösserer Bedeutung ist nämlich Absatz 2 der Be
stimmung. Demnach hat die Polizei das Opfer bereits bei der 
ersten Einvernahme über die Adressen und Aufgaben der 
Beratungsstellen zu informieren. Absatz 2 ist in diesem 
Sinne zentral und viel wichtiger als Absatz 1. 
Wir ersuchen Sie, keine unnötigen Regelungen zu erlassen, 
und machen Ihnen die Unterstützung der Mehrheit beliebt. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): La majorite de la 
commission veut supprimer le devoir des cantons d'informer 
sur l'existence de l'aide aux victimes. Franchement, cette 
idee est incomprehensible, pour ne pas dire aberrante. 
11· ressort de la pratique qua les responsables des centres de 
consultation constatent justement sans cesse ca besoin d'in
formation. Ce sont precisement eux qui ont insiste pour le 
maintien de cette politique d'information. A nos yeux, c'est 
d'autant plus absurde de supprimer cet alinea qu'il s'agit 
d'une disposition qui «ne mange pas de pain», comme on 
dit, c'est-a-dire qu'elle ne coOte pas eher. 
II a ete dit an commission que, puisque la loi existe depuis 
dix ans, les gens la connaissent. Or, rien n'est moins sür. Ce 
n'est pas parce que les juges, les avocats, les autorites ou 
les services sociaux sont familiarises avec ces · structures 
que les victimes potentielles, ou que les victimes tout court, 
le sont aussi. La seule hypothese serait qu'on veuille encore 
realiser des economies en s'abstenant de faire connaftre 
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cette possibilite d'aide. Mais cela, ce serait vraiment pervers 
et je ne veux pas imaginer que c'est cela qui motive la majo
rite. 
Pour en donner la preuve, nous vous recommandons de 
soutenir la proposition de la minorite de la commission. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Das Opferhilfegesetz wurde als 
Antwort auf eine Volksinitiative geschaffen; es entspricht 
also dem Willen des Volkes. Opfer einer Straftat erhalten Be
ratung, Schutz im Strafverfahren und Entschädigung oder 
Genugtuung. Die Kosten dafür tragen die Kantone. Damit 
eine solche Opferhilfe überhaupt stattfinden kann, müssen 
die Leute davon wissen, muss diese Institution in der Bevöl
kerung bekannt sein, wie das bei anderen Institutionen auch 
der Fall ist. Ich denke da an das Nottelefon, an Frauenhäu
ser oder an die Büros für die Gleichstellung. Genau das ver
langt Absatz 1 von Artikel 8 des Gesetzes; es wäre gera
dezu absurd, diesen Absatz zu streichen. 
Wenn, wie Frau Markwalder in der Kommission ausgeführt 
hat, im Kanton Bern Polizei und Opferhilfestellen gut zusam
menarbeiten, dann ist das sehr erfreulich. Das heisst aber 
nicht, dass das in anderen Kantonen auch der Fall ist. Das 
Opferhilfegesetz gilt aber für die ganze Schweiz - und nicht 
nur für den Kanton Bern. 
Auch das Bundesgericht hat die Kantone zu einer umfassen
deren Information und zu mehr Öffentlichkeitsarbeit in die
sem Bereich verpflichtet. Es ist eine ganz wichtige Bestim
mung. Die SP-Fraktion wird deshalb den Antrag der 
Minderheit Garbani und damit die Fassung des Bundesrates 
unterstützen, denn der Bundesrat hat, wie Sie gesehen ha
ben, der Aufforderung des Bundesgerichtes Folge geleistet. 
Ich bitte Sie, ihm nachzufolgen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es handelt sich bei Artikel 8 
Absatz 1 nicht um eine weltbewegende Angelegenheit, aber 
es ist klar: Wenn man nicht weiss, dass es eine Institution 
gibt, ist es in einem Notfall natürlich schwierig, eine solche 
Institution anzurufen. Darum schlägt Ihnen der Bundesrat 
mit der Minderheit vor, dass die Kantone diese Institution der 
Opferhilfe bekannt machen müssen. Natürlich besteht bei 
den Kantonen Angst, und sie fragen: Ja, was heisst denn 
«bekannt machen», wann ist es genügend, wie oft müssen 
wir das tun, wo müssen wir es tun? Hier muss man halt auch 
eine gewisse Vernunft walten lassen. Ich glaube, auch die 
Medien werden in Bezug auf Opferhilfe, die ja etwas sehr 
Populäres ist, immer wieder darauf hinweisen, dass es diese 
Institutionen gibt, und das ist darin die Bekanntmachung die
ser Institutionen durch die Kantone. 
Wir bitten Sie also, der Minderheit zuzustimmen. 

Markwalder Bär Christa (RL, BE), für die Kommission: Eine 
knappe Mehrheit der Kommission schlägt Ihnen vor, die in 
Absatz 1 festgelegte Aufgabe der Kantone, nämlich die Insti
tution der Opferhilfe bekannt zu machen, zu streichen. 
Warum? 
Das OHG besteht seit 1993, also mittlerweile seit mehr als 
13 Jahren, und dürfte inzwischen einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt sein, zumal seine Einführung auf einer Volksabstim
mung beruht. 1984 wurde nämlich der direkte Gegenvor
schlag des Parlamentes zur «Beobachter»-lnitiative von Volk 
und Ständen deutli9h angenommen. Eine neue gesetzliche 
Grundlage für die Offentlichkeitsarbeit der Kantone ist des
halb aus der Sicht der Kommissionsmehrheit nicht nötig. Zu
dem haben einzelne Kantone wie der Kanton Bern - ich er
wähne es auch gerne noch einmal, Frau Hubmann -
zwischen den einzelnen Institutionen, also den Beratungs
stellen, der Rechtsmedizin und den Gerichten, vorbildliche 
Zusammenarbeitsmodelle entwickelt, wobei die einzelnen 
Institutionen, also nicht der K~nton, ihre Angebote und Zu
sammenarbeitsformen in der Offentlichkeit bekannt machen. 
Den Anforderungen der bundesgerichtlichen Rechtspre
chung wird auch mit der Streichung dieses Absatzes Rech
nung getragen, denn laut Bundesgericht ist die Information 
als Korrelat zur bisher geltenden strengen Verwirkungsfrist 
zu sehen. Die Verwirkungsfrist wird aber, wie in der Eintre-
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tensdebatte erläutert, verlängert und der Zeitpunkt des Frist
beginns auf die Kenntnis der Straftat ausgedehnt. 
Zentral ist in Artikel 8 aber nicht Absatz 1, sondern Absatz 2. 
Dieser legt präzise fest, dass die Polizei das Opfer bei der 
ersten Einvernahme über die Adressen und Aufgaben der 
Beratungsstellen, über die Möglichkeit, verschiedene Opfer
hilfeleistungen zu beanspruchen, wie auch über die Frist für 
die Einreichung von Gesuchen um Entschädigung und Ge
nugtuung zu informieren hat. 
Sie können deshalb Absatz 1 von Artikel 8 ohne Schaden 
streichen und dem Grundsatz nachleben: Wenn es nicht nö
tig ist, eine Regelung zu erlassen, dann ist es nötig, keine 
Regelung zu erlassen. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Vor der Abstimmung 
möchte ich die Gelegenheit benützen, um Frau Fässler und 
Frau Frösch sehr herzlich zum Geburtstag zu gratulieren. 
Sie haben nicht nur am gleichen Tag Geburtstag, sondern 
sind auch im gleichen Jahr geboren. (Beifall) 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 100 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 54 Stimmen 

Art. 9 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Jutzet, Leutenegger Oberholzer, Menetrey-Sa
vary, Sommaruga Carlo, Vischer) 
Abs. 1bis 
Die Kantone sind insbesondere verpflichtet, spezialisierte 
Beratungsstellen für Opfer häuslicher Gewalt sowie für Opfer 
von Menschenhandel einzurichten. 

Art. 9 
Proposition de /a majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Hubmann, Jutzet, Leutenegger Oberholzer, Menetrey-Sa
vary, Sommaruga Carlo, Vischer) 
Al. 1bis 
Les cantons sont notamment tenus d'instituer des centres 
de consultation specialises pour les victimes de violences 
domestiques ainsi que pour les personnes qui sont victimes 
d'un trafic d'etres humains. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Unser Minderheitsantrag ist eine 
Präzisierung von Absatz 1. Warum braucht es diese Präzi
sierung? Warum braucht es besondere Beratungsstellen? 
Es gibt Kategorien von Opfern, welche einer besonderen 
Betreuung bedürfen, zum Beispiel die Opfer von häuslicher 
Gewalt. Sie befinden sich in einer besonders schwierigen 
Situation. Sie haben oft die Verantwortung für ein oder meh
rere Kinder, und sie sind ökonomisch vom Straftäter abhän
gig. In den meisten Fällen muss für diese Opfer eine indivi
duelle Lösung gefunden werden. Das stellt hohe Anforde
rungen an die beratende Person. 

· Ebenso komplex ist die Beratung von Opfern von Menschen
handel. Auch sie leben in einer sehr schwierigen Situation. 
Es sind in der Regel Ausländerinnen, die keine unserer Lan
dessprachen sprechen und unser System nicht kennen. Sie 
sind auch nicht in der Lage, sich selber zu helfen und zu
rechtzukommen. Oft sind es blutjunge Frauen. Ich habe eine 
14-jährige Albanerin persönlich kennen gelernt, die aus Al
banien entführt worden war und in Italien als Prostituierte ar
beiten musste. Sie konnte schliesslich entkommen und fand 
in Florenz in einem Kloster Schutz und Aufnahme. Das 
Schicksal dieser jungen Frau hat mich erschüttert, und es 
hat mir auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass solche Men
schen Beratung und Hilfe und auch Schutz finden. 
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Besondere Beratungsstellen sind auch bei uns unbedingt 
notwendig, und ich bitte Sie, unserem Minderheitsantrag zu
zustimmen. 

Huber Gabi (RL, UR): Häusliche Gewalt und Menschenhan
del sind unbestreitbar sehr grosse Probleme. Als Gesetzge
ber sind wir gefordert, Lösungen für diese Probleme zu fin
den. So haben wir zum Beispiel in der letzten Wintersession, 
gestützt auf eine parlamentarische Initiative, in diesem Rat 
neue Bestimmungen im ZGB gutgeheissen, um die Opfer 
häuslicher Gewalt besser zu schützen. Die Kantone haben 
unter anderem eine Stelle zu bezeichnen, welche im Krisen
fall sofort handeln kann. 
Mit spezialisierten Beratungsstellen kann man weder den 
Menschenhandel noch die häusliche Gewalt an der Wurzel 
bekämpfen. In der Botschaft - ich verweise auf Sei
te 7190f. - sind im Übrigen die Gesetzesrevisionen im spezi
fischen Umfeld des Menschenhandels aufgeführt. Man kann 
auch nicht für jede Deliktsart eine separate Opferberatungs
stelle einrichten, vielmehr gilt es, Synergien der bestehen
den Beratungsstellen gemäss dem Opferhilfegesetz zu 
nutzen. Artikel 9 Absatz 1 legt denn ja auch fest, dass die 
Beratungsstellen den besonderen Bedürfnissen verschiede
ner Opferkategorien Rechnung zu tragen haben. 
Ich ersuche Sie deshalb im Namen der FDP-Fraktion um 
Unterstützung der Mehrheit. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die CVP-Fraktion und 
die SVP-Fraktion teilen mit, dass sie den Antrag der Mehr
heit unterstützen. 

Thanei Anita (S, ZH): Ich bitte Sie im Namen der SP-Frak
tion, die Minderheit Hubmann zu unterstützen. 
In Absatz 1 von Artikel 9 ist geregelt, dass die Kantone dafür 
sorgen, dass Beratungsstellen zur Verfügung stehen und 
diese den besonderen Bedürfnissen der verschiedenen Op
ferkategorien Rechnung tragen. Beim Antrag der Minderheit 
Hubmann handelt es sich nun um eine Präzisierung zu Ab
satz 1, indem sie insbesondere erwähnt haben will, dass die 
Kantone verpflichtet sind, «spezialisierte Beratungsstellen 
für Opfer häuslicher Gewalt sowie für Opfer von Menschen
handel einzurichten». Weshalb ist diese Präzisierung not
wendig? Bei Opfern dieser zwei Opferkategorien handelt es 
sich um spezielle und insbesondere um solche Menscheri -
vorwiegend Frauen -, die sich in einer äusserst schwierigen 
Situation befinden. Sie sind in der Regel mit dem Täter oder 
den Tätern verknüpft, sehr oft sogar wirtschaftlich und auch 
emotional von ihm oder ihnen abhängig. Es bedarf deshalb 
besonderer Beratungsstellen und auch besonders ausgebil
deter Beraterinnen und Berater. Aus diesem Grund rechtfer
tigt es sich, für diese zwei Opferkategorien eine Präzisierung 
vorzunehmen. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Minderheit Hubmann 
zuzustimmen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Auch wir sind der Meinung, 
dass dieser Minderheitsantrag abzulehnen ist. 
Es wurde richtigerweise darauf hingewiesen, dass die Kan
tone gemäss Artikel 9 verpflichtet werden, auch den ver
schiedenen Spezialitäten Rechnung zu tragen und auf die 
verschiedenen Opferkategorien Rücksicht zu nehmen. Das 
beinhaltet auch, dass man den Opferkategorien «häusliche 
Gewalt» oder «Menschenhandel» entsprechend Rechnung 
trägt. Wie läuft das nun in der Praxis ab? Wenn die Bera
tungsstellen der Kantone mit einem Fall konfrontiert sind, 
der ihre Kapazität oder ihr Wissen übersteigt, werden sie 
selbstverständlich Fachleute oder Spezialisten zuziehen. Es 
genügt, wenn die Kantone solche Stellen unterhalten. Wenn 
diese Stellen dann auch die Verantwortung und die Kompe
tenz haben, allenfalls fachspezifische Personen für einen be
stimmten Fall zuzuziehen, braucht es nicht für jede Opferka
tegorie noch eine spezialisierte Fachstelle, die manchmal 
ausgelastet, manchmal aber auch unterbelastet wäre. Es 
genügt, wenn eine Anlaufstelle da ist, an die sich alle Opfer 
wenden können. Wenn diese Stelle die Kenntnisse und die 

Kapazitäten hat, die Fälle zu bearbeiten, dann ist es gut, 
dann macht sie es selbst, und wenn sie irgendwo mit einem 
konkreten Fall überfordert ist und die spezifischen Kennt
nisse nicht hat, dann zieht sie - das ist doch sonnenklar -
die entsprechenden Fachleute zu und holt sich die Fach
kompetenzen für den konkreten Fall. Aber es ginge zu weit, 
die Kantone hier zur Einrichtung von weiteren, spezialisier
ten Beratungsstellen zu verpflichten. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zuzustimmen und den Min
derheitsantrag Hubmann abzulehnen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wie im geltenden Recht ver
pflichten diese Bestimmungen in Artikel 9 die Kantone, 
«fachlich selbstständige öffentliche oder private Beratungs
stellen» einzurichten. 
Wenn man Kantone zu etwas verpflichtet - was im Födera
lismus schon eine gewisse Problematik ist -, muss man ih
nen möglichst vieles frei lassen, und das ist hier insbeson
dere die Organisationsfreiheit. Die Kantone können -
müssen aber nicht - gemeinsame Beratungsstellen betrei
ben. Neu haben sie auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der verschiedenen Opferkategorien Rücksicht zu nehmen. 
Also haben sie bei der Organisation unter anderem auch da
für zu sorgen, dass Opfer von häuslicher Gewalt und Opfer 
von Menschenhandel genauso kompetent und umfassend 
beraten werden können wie Opfer aus anderen Kategorien, 
beispielsweise Opfer von Verkehrsdelikten oder Sexualdelik
ten. 
Die von der Kommissionsminderheit vorgeschlagene Ergän
zung ist aber nicht nötig. Da könnten Sie sagen: Man kann 
auch etwas ins Gesetz schreiben, was nicht nötig ist. Aber in 
organisatorischer Hinsicht bringt der Minderheitsantrag Ver
wirrung. Unklar bleibt, ob jeder Kanton für die zwei aus
drücklich erwähnten Deliktsarten voneinander strikt ge
trennte, separate Beratungsstellen wird einrichten müssen; 
das ist nicht nötig und für die Kantone sehr oft auch nicht 
möglich, weil man solche Falldossiers nicht jeden Tag auf 
dem Tisch hat. Also muss man den Kantonen Möglichkeiten 
lassen: Zwar müssen sie auf die verschiedenen Opferkate
gorien Rücksicht nehmen, aber wie sie das tun, ob sie die 
Beratungsstellen zusammenfassen, ob sie dort speziali
sierte Personen mit besonderen Kenntnissen beschäftigen, 
das muss man ihnen überlassen. 
Der Bundesrat beantragt Ihnen deshalb, den Minderheitsan
trag abzulehnen und der Mehrheit und dem Bundesrat zuzu
stimmen. 

Markwalder Bär Christa (RL,-BE), für die Kommission: Die 
Minderheit Hubmann will die Kantone verpflichten, speziali
sierte Beratungsstellen für Opfer häuslicher Gewalt sowie für 
Opfer von Menschenhandel einzurichten. Wir haben eine 
ähnliche Diskussion in dieser Session bereits bei der Diffe- · 
renzbereinigung der parlamentarischen Initiative Vermot
Mangold «Schutz vor Gewalt im Familienkreis und in der 
Partnerschaft» geführt. Aufgrund dieser Initiative haben wir 
auf Bundesebene eine umfassende Norm des Persönlich
keitsschutzes geschaffen, die dem gravierenden Problem 
der häuslichen Gewalt Abhilfe schaffen soll. Dabei hätten die 
Kantone dazu verpflichtet werden sollen, entsprechende Be
ratungsstellen für die Opfer häuslicher Gewalt einzurichten 
bzw. dafür zu sorgen, dass sich die Opfer an solche wenden 
können. Der Ständerat hat sich aus verschiedenen Gründen 
dagegen gewehrt, und unser Rat ist ihm in der Differenzbe
reinigung schliesslich gefolgt - nicht zuletzt deshalb, weil 
dieser Absatz im ZGB rechtssystematisch fragwürdig und 
wesensfremd gewesen wäre. 
Im OHG besteht dieses rechtssystematische Problem nun 
nicht. Doch ist es höchst fragwürdig, spezialisierte Bera
tungsstellen für einzelne Deliktarten einzurichten. Stellen 
Sie sich nur vor - Herr Bundesrat Blocher hat das vorhin 
ausgeführt -, es müsste spezialisierte Beratungsstellen für 
Opfer von Verkehrsdelikten oder von sexueller Gewalt ge
ben. Oft fallen Tatbestände ja zusammen, gerade beim Men
schenhandel, aber auch bei häuslicher Gewalt. 
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Die bewährten Opferberatungsstellen in den Kantonen neh
men ihre Aufgaben heute umfassend wahr und unterschei
den nicht zwischen den einzelnen Delikten. Straftaten gegen 
Leib und Leben und gegen die physische und psychische In
tegrität kommen im öffentlichen Raum, in den eigenen vier 
Wänden - bei häuslicher Gewalt - wie auch als Folge von 
Menschenhandel vor. Aus der Sicht der Kommissionsmehr
heit macht deshalb eine Spezialisierung für Beratungsstellen 
keinen Sinn. Vielmehr sollen die Opferberatungsstellen ihr 
Wissen und Können in einem breiten Sinn einsetzen, sich 
mit anderen Institutionen, also Rechtsmedizin und Gerich
ten, vernetzen sowie Synergien nutzen. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen deshalb mit 14 zu 7 Stim
men bei 1 Enthaltung, den Minderheitsantrag Hubmann ab
zulehnen und der Mehrheit zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 49 Stimmen 

Art.10, 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.12 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Menetrey-Savary, Hubmann, Jutzet, Leutenegger Oberhol
zer, Sommaruga Carlo) 
Abs. 1 
.... Angehörigen, unterstützen sie bei der Wahrnehmung ih
rer Rechte und gewährleisten einen angemessenen Schutz, 
falls diese durch das Verfahren gefährdet werden. 

Art. 12 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Menetrey-Savary, Hubmann, Jutzet, Leutenegger Oberhol
zer, Sommaruga Carlo) 
Al. 1 
.... leurs droits; ils leur assurent une protection adequate si 
la procedure les met en danger. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Beaucoup de vic
times de violences, notamment de violences domestiques, 
mais tout particulierement les femmes victirhes de la traite 
d'etres humains et de prostitution forcee ont tout a craindre 
en termes de represailles des demarches qu'elles pourraient 
entreprendre pour proteger leurs droits. Nous avons plus 
d'une fois mis en evidence cette realite qua, sur 3000 per
sonnes victimes de la traite d'etres humains chaque annee 
en Suisse, il n'y a qua 30 a 50 plaintes deposees et qu'on n'a 
enregistre que cinq a sept condamnations ces dernieres an
nees. La raison en est soit la crainte des represailles des 
qu'on met en cause des membres du crime organise, soit le 
fait qua las personnes se trouvent en situation illegale en 
Suisse et qu'elles sont expulsees avant d'avoir pu temoigner. 
Ce probleme est bien connu. II a fait l'objet de plusieurs in
terventions. II est egalement bien connu des services de 
Monsieur le conseiller federal Blocher, lesquels proposent 
justement des mesures de protection dans le cadre de la 
procedure. Une decision du Conseil federal dans ce sens 
vient d'ailleurs de faire l'objet d'une communication a la 
presse. Cette protection doit intervenir dans le Code de pro
cedure penale federale et par anticipation a l'a.rticle 34 du 
present projet de loi. 
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Cependant, la protection des victimes ne s'arrete pas a des 
mesures dans le cadre d'une procedure judiciaire. II convient 
d'assurer aussi aux victimes une protection materielle, soit 
sous la forme d'un hebergement sür ou d'une protection po
liciere, soit contre l'expulsion du territoire en cas de sejour 
sans permis, A Geneve par exemple, le centre d'accueil de 
l'Armee du Salut s'est specialise dans ce type d'offre. II offre 
en effet un accompagnement, des demarches administrati
ves pour garantir le droit au sejour, un hebergement secu
rise. Et c'est cela que la minorite veut garantir avec les cen
tres LAVI. 
A l'article 14 du projet, il est prevu que les centres de consul
tation procurent un hebergement d'urgence a la victime ou a 
ses proches. C'est ce principe general que nous voulons an
crer a l'article 12, a savoir que les centres de consultation ne 
prodiguent pas que de bons conseils, mais offrent aussi des 
moyens de defense et de protection. 
Nous vous recommandons de soutenir la proposition de la 
minorite. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die FDP-Fraktion und 
die SVP-Fraktion teilen mit, dass sie dem Antrag der Mehr
heit zustimmen. 

Amherd Viola {C, VS): Der Minderheitsantrag verlangt, dass 
den Opfern und deren Angehörigen von den Beratungsstel
len ein angemessener Schutz gewährleistet wird, «falls 
diese durch das Verfahren gefährdet werden». Es ist sicher 
allseits unbestritten, dass Opfern bei der Wahrung ihrer 
Rechte ein angemessener Schutz zukommen soll. Dies wird 
aber von der Formulierung des bundesrätlichen Entwurfes 
auch abgedeckt. Demnach haben die Beratungsstellen den 
Auftrag, das Opfer und seine Angehörigen zu beraten und 
sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen. Die 
Unterstützung bei der Wahrnehmung der Rechte beinhaltet 
auch den Schutz. Es ist unvorstellbar, dass eine Beratungs
stelle berät, unterstützt, im Bedarfsfall aber nicht für den nö
tigen Schutz sorgt. 
Die CVP-Fraktion unterstützt den Mehrheitsantrag, weil die 
Ergänzung des Minderheitsantrages nicht notwendig ist. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Die SP-Fraktion unterstützt den An
trag der Minderheit Menetrey-Savary. Es ist sehr wichtig, 
dass das Opfer,. seine Angehörigen und die Zeuginnen und 
Zeugen nicht nur beraten und unterstützt werden, denn in 
Fällen von häuslicher Gewalt - das haben wir immer wieder 
erlebt - und insbesondere in Fällen von Menschenhandel 
sind die Opfer und oft auch die Zeuginnen und Zeugen 
hochgradig gefährdet. Sie bedürfen eines besonderen 
Schutzes, denn - das wissen wir - Menschenhändler sind 
meist gut organisiert, und sie werden alles tun, um ihre Ver
urteilung zu verhindern. Die junge Albanerin, von der ich Ih
nen vorhin erzählt habe, durfte das Kloster, wo sie Schutz 
und Beratung gefunden hatte, während zwei Jahren nie un
begleitet verlassen, weil zu befürchten war, dass die Men
schenhändler, die sie aus Albanien entführt hatten, sie um
bringen würden, um eben das Verfahren zu beenden. Ich 
denke; es ist sehr wichtig, dass wir den Schutz der Opfer 
nicht vergessen. 
Darum bitte ich Sie dringend, den Antrag der Minderheit Me
netrey-Savary zu unterstützen. 

Aeschbacher Ruedi {E, ZH): Hier ist die Frage eigentlich nur, 
ob wir Selbstverständlichkeiten in ein Gesetz schreiben wol
len oder nicht. Es ist selbstverständlich und wird im Alltag 
auch so gehandhabt, dass Beratungsstellen· dafür sorgen, 
wenn ein Schutzbedürfnis vorhanden ist, dass dieser Schutz 
den entsprechenden Personen auch gewährleistet wird. Das 
gehört zum Auftrag einer Beratungsstelle. Nur kann die Be
ratungsstelle diesen Schutz in den meisten Fällen wahr
scheinlich nicht selber gewährleisten, sondern muss dafür 
entsprechende Institutionen in Anspruch nehmen - letztlich 
möglicherweise sogar die Polizei. Aber wir sind der Auffas
sung, dass man diese Selbstverständlichkeit gar nicht ins 
Gesetz schreiben muss. Die Beratungsstellen haben diesen 
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Auftrag selbstverständlich auszuführen. Er gehört zu ihren 
Aufgaben, zu ihrem Pflichtenheft. Wir sehen nicht ein, wieso 
wir hier wiederholen müssen, was an anderer Stelle, bei
spielsweise im Bereich der häuslichen Gewalt, schon legife
riert worden ist oder was hier zur Selbstverständlichkeit ge
hört. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Das Wort hätte Herr 
Vischer, aber er ist nicht da. - Das Wort hat Herr Bundesrat 
Blocher. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Artikel 12 entspricht inhaltlich 
dem geltenden Recht. Hauptauftrag der Beratungsstelle ist 
und bleibt die Beratung der Opfer. Natürlich ist die Beratung 
hier umfassend und betrifft auch generell den Schutz. Neu 
wird ausdrücklich noch erwähnt, dass die Beratungsstellen 
nach Eingang der Meldung eines Opfers durch die Polizei 
mit den Betroffenen Kontakt aufnehmen müssen. 
Es ist gefährlich, wenn Sie, wie es die Kommissionsminder
heit tut, gewisse Dinge separat erwähnen, die ohnehin allge
mein gelten. Denn man könnte dann daraus lesen, dass 
das, was Sie nicht erwähnen, für den Schutz nicht notwen
dig sei. Ich bitte Sie, das abzulehnen. Wenn Sie hier ge
wisse Details hineinschreiben, die allgemein gelten, könnte 
nachher gesagt werden: Was nicht geschrieben worden ist, 
kann nicht gemeint sein. 
Soweit es um die Strafverfahren geht, ist der Zeugen- und 
Opferschutz dort zu regeln. Ich darf Ihnen auch sagen: Auch 
der neue Entwurf für eine Schweizerische Strafprozessord
nung, der jetzt beim Ständerat ist, regelt diese Materie in 
den Artikeln 146ff. eingehend. Heute ist das auch in den 
Strafprozessordnungen der Kantone und in anderen Rege
lungen enthalten. In diesem Gesetz ist vorgesehen, dass der 
Schutz ausserhalb des Strafverfahrens eben hier, bei den 
Beratungsstellen, liegt. Soweit das Verfahren vor der Bera
tungsstelle gemeint ist, verpflichtet der vorliegende Entwurf 
die Kantone bereits in Artikel 9, den besonderen Bedürfnis
se.n der verschiedenen Opferkategorien Rechnung zu tra
gen. Dazu gehört auch das Anliegen des Minderheitsantra
ges. Zusätzlich ist gemäss Artikel 14 bei Bedarf für eine 
Notunterkunft zu sorgen. Sie sehen, man geht auch in sozia
ler Hinsicht relativ weit. 
Wir erachten den Zusatz nicht nur für unnötig, sondern auch 
für gefährlich, weil er etwas Besonderes aus einem allge
meinen Auftrag herauspflückt. Das könnte dazu führen, dass 
man gewisse andere Dinge ausschliesst, weil sie nicht er
wähnt sind. 

Burkhalter Didier (RL, NE), pour la commission: L'objectif fon
damental qui est poursuivi par Ja minorite est evidemment 
juste. En effet, Ja protection des temoins, dans Je cas de vic
times du crime organise, de la prostitution, de Ja traite 
d'etres humains, est un objectif qui n'est evidemment pas 
conteste sur le fand. Mais faut-il faire mention formellement 
dans cette loi de la protection des temoins? C'est Ja question 
que nous devons nous poser. 
Pour la majorite, cette protection des temoins doit etre regle
mentee dans le cadre du Code de procedure penale fede
rale, qui concerne l'ensemble de la problematique delicate 
de protection des temoins et qui est actuellement en revi
sion, comme on vient de l'entendre. Dans la loi qui nous oc
cupe maintenant, il s'agit bien sQr de Ja protection des victi
mes et non de celle des temoins. D'ailleurs, la proposition de 
Ja minorite fait reference a une procedure, ce qul tend claire
ment a confirmer que cette disposition doit figurer dans le 
Code de procedure penale federale, et non ici. 
Ceci dit, quelle que soit Ja decision qui sera prise sur la pro
position de la minorite, toute personne se sentant menacee 
s'adressant a un centre de consultation LAVI doit evidem
ment etre ecoutee, orientee Ja ou elle peut obtenir l'aide et la 
protection necessaires en fonction de la situation. «C'est 
une evidence», a dit Monsieur Aeschbacher tout a !'heure: 
c'est bien une evidence, mais il est peut-etre bon de Ja con
forter un peu dans le cadre de ce debat. 

En consequence et, encore une fois, en comprenant sur Je 
fond Ja volonte exprimee par Ja minorite, Ja commission a de
cide, par 13 voix contre 6 et 2 abstentions, de maintenir Ja 
formulation claire du projet du Conseil federal, qui assure Ja 
fonction de conseil aux victirries et a leurs proches. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 93 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 55 Stimmen 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.14 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
{Leutenegger Oberholzer, Garbani, Hämmerle, Heim Bea, 
Hubmann, Jutzet, Menetrey-Savary, Vischer) 
Abs. 1 
.... Betreuung, die als Folge .... 

Art.14 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Garbani, Hämmerle, Heim Bea, 
Hubmann, Jutzet, Menetrey-Savary, Vischer) 
Al. 1 
.... ont besoin a Ja suite de l'infraction .... 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Es geht hier um 
eine kleine Änderung, die Ihnen die Minderheit bei Artikel 14 
vorschlägt. In Artikel 14 wird der Umfang der Hilfe definiert. 
Sie umfasst die medizinische, psychologische, soziale, ma
terielle und juristische Betreuung. In Absatz 1 wird explizit 
festgehalten, dass diese Leistungen auf die Schweiz be
schränkt sind. Das heisst, die Beratungsleistungen müssen 
in der Schweiz eingeholt werden. 
Es ist aus der Sicht der Minderheit nicht einzusehen, warum 
zum Beispiel Personen, die ihren Wohnsitz im Ausland ha
ben, die aber Opfer einer Straftat in der Schweiz werden, 
diese Beratungsleistung nicht auch im Ausland sollen einho
len können. Denken Sie zum Beispiel an Grenzregionen wie 
Basel oder Genf. Es ist doch sinnvoll, dass die Grenzgänge
rinnen und Grenzgänger diese Hilfeleistungen an ihrem 
Wohnort beanspruchen können und nicht dafür in die 
Schweiz kommen müssen. 
Ich habe in der Kommission gefragt, was Sinn und Zweck 
dieser Beschränkung auf die Schweiz sein sollen. Es wurde 
eigentlich nicht klar. Ich denke, es ist einfach Heimatschutz 
für das lokale Dienstleistungsgewerbe, und das soll~e nicht 
sein. Im Zeitalter der bilateralen Verträge und der Öffnung 
der Grenzen ist das schon gar nicht angezeigt. Und wenn 
Sie an die Kosten denken: Wir machen im Raum Basel die 
Erfahrung, dass die Beratungsleistungen im Ausland auf je
den Fall sicher nicht teurer sind - wenn nicht billiger - als in 
der Schweiz. 
Also, streichen Sie bitte diesen kleinen Zusatz «in der 
Schweiz». Alles andere bleibt in der Fassung der Mehrheit 
unverändert. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die FDP-Fraktion, die 
SVP-Fraktion und die CVP-Fraktion teilen mit, dass sie den 
Antrag der Mehrheit unterstützen. 
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Sommaruga Carlo {S, GE): Au nom du groupe socialiste, je 
vous invite a soutenir la proposition de la minorite Leuteneg
ger Oberholzer. 
L'article 14 s'inscrit dans le chapitre des prestations des 
centres de consultation. II vise a definir les prestations qui 
sont accordees, a savoir l'assistance medicale, psychologi
que, sociale, materielle et juridique dont la victime ou ses 
proches ont besoin. C'est par exemple une prise en charge 
d'un traitement psychotherapeutique apres un choc emo
tionnel, aussi lors de l'intervention reparatrice d'urgence d'un 
medecin. L'article 14, tel que propose par le Conseil federal, 
introduit une discrimination que notre Parlement ne saurait 
accepter. Les prestations ne seraient accordees qu'en Suis
se et la proposition de la minorite vous propose de suppri
mer cette discrimination et de tenir compte uniquement des 
besoins de la victime. 
Je donne une illustration de la situation teile qu'elle se pre
senterait pour une salariee, suisse ou etrangere, qui serait 
par exemple victime d'un viol par un collegue de travail. II y 
aurait un traitement different si cette salariee, qui travaille a 
Geneve, a Bäle ou a Lugano etait suisse ou etrangere, mais 
frontaliere; ou si cette salariee etait suisse ou etrangere et 
domiciliee en Suisse. Celle qui est domiciliee en Suisse 
pourrait beneficier de cette prestation immediate - psycholo
gique, medicale et sociale -, alors que celle qui est de l'autre 
cöte de la frontiere ne pourrait pas beneficier de ces presta
tions de prise en charge. Cela est choquant, dans la mesure 
ou les deux personnes se trouvent dans la meme situation 
dans leur rapport a l'infraction et a l'agression dont elles ont 
ete victimes. Et, simplement a cause d'une difference de 
quelques kilometres au niveau de leur domicile, l'une pour
rait beneficier de prestations et l'autre non. II s'avererait 
meme qu'une personne qui voyage en Suisse, par exemple 
pour un sejour de six mois, pourrait beneficier de ces presta
tions, lesquelles seraient refusees a un frontalier. 
Je crois que les approches nationalistes ne sont pas possi
bles aujourd'hui et il convient que le Parlament les exclue. 
Avec la libre circulation des personnes, il est clair que le cri
tere du domicile en Suisse ne semble pas etre la solution 
adequate. En effet, la libre circulation doit permettre de trai
ter de maniere identique le travailleur qui se trouve d'un cöte 
ou de l'autre de la frontiere. C'est tout particulierement le cas 
des frontaliers. Je pense qu'il faudrait eviter d'accepter une 
loi qui contient une discrimination et qui devrait etre rectifiee 
par la decision d'un tribunal qui nous dirait que nous avons 
commis une erreur. 
Soyons coherents avec les choix fondamentaux lies a la libre 
circulation, supprimons les discriminations de nature natio
naliste et soutenons la proposition de la minorite Leuteneg
ger Oberholzer. 

Aeschbacher Ruedi {E, ZH): Es geht hier um die Hilfe, die 
die Beratungsstellen leisten und vornehmen können. Wir ha
ben uns aber bei Artikel 3 bereits einmal klar für das Territo
rialitätsprinzip entschieden. Wir haben gesagt, es gehe um 
Straftaten und um Vorfälle in der Schweiz und es gehe nicht 
um solche im Ausland. Ich glaube, die ganze Botschaft und 
die ganze Anlage dieser Gesetzesrevision gehen nun in die 
Richtung, dass wir hier im Land die entsprechenden Leistun
gen erbringen wollen und nicht irgendwo im Ausland. Das 
Beispiel, das Herr Sommaruga herangezogen hat, sticht 
schon gar nicht. Er hat gesagt, wenn dieses Opfer nur we
nige Kilometer jenseits der Grenze wohne, dann müsste es 
sich eigentlich auch im anderen Land behandeln lassen kön
nen. Aber ich möchte umgekehrt sagen, wenn diese Person 
nur wenige Kilometer von der Schweiz entfernt wohnt, dann 
ist es überhaupt keine Zumutung, wenn sie für allfällige Lei
stungen medizinischer oder psychologischer Art in die 
Schweiz kommt und sich hier der Behandlung unterzieht. Es 
geht also nicht um diese grenznahen Fälle. 
Deshalb, um konsequent diese Linie, für die wir uns bei Arti
kel 3 schon mit deutlichem Mehr entschieden haben, weiter
zuverfolgen, ist dem Antrag des Bundesrates und der Mehr
heit zu folgen. 
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Blocher Christoph, Bundesrat: Artikel 14 beschreibt den In
halt der Soforthilfe und der längerfristigen Hilfe gleich wie 
das geltende Recht. Hier sind keine Beanstandungen vorge
bracht worden. Neu wird aber verdeutlicht, dass die Bera
tungsstelle bei Bedarf auch für eine Notunterkunft zu sorgen 
hat. Dies ist insbesondere bei Beziehungsdelikten, also vor 
allem auch bei Delikten von häuslicher Gewalt, oder bei Op
fern von Menschenhandel der Fall. Neu wird weiter aus
drücklich festgehalten, dass die Hilfe in der Schweiz erbracht 
wird; die Minderheit der Kommission möchte diesen Passus 
streichen. Die Regel, dass Hilfe ausschliesslich in der 
Schweiz erbracht wird, ist für die Beratungsstelle selbstver
ständlich, da die Beratungsstellen keine Filialen im Ausland 
haben. Sie können dort gar keine Beratungsdienste erbrin
gen, weil es nur in der Schweiz solche Stellen gibt. 
Zum besseren Verständnis des Konzeptes sind die Auswir
kungen dieses Passus auf die drei Kategorien von mögli
chen Opfern zu betrachten. Dann sehen Sie, dass der Mehr
heitsantrag und der Entwurf des Bundesrates dem eben 
Rechnung tragen. 
Zu den Opfern von in der Schweiz begangenen Taten: Opfer, 
die im Ausland leben, erhalten nach Absatz 2 Kostenbei
träge an die Heilungskosten, und zwar auch im Ausland. 
Nicht über die Hilfe, wohl aber über die Entschädigung kön
nen allfällige Anwaltskosten im Ausland abgedeckt werden. 
Opfer einer in der Schweiz begangenen Tat, die in der 
Schweiz wohnen, brauchen hier Hilfe und nicht im Ausland. 
Bei der dritten Kategorie geht es nicht mehr um eine Tat in 
der Schweiz, sondern um eine Tat im Ausland zum Nachteil 
von Personen, die in der Schweiz wohnen. Mit dem vorlie
genden Entwurf erhalten sie hier in ihrem Wohnsitzland 
Hilfe, um die Folgen der Tat möglichst zu bewältigen. Hinge
gen ist es Personen, die sich ins Ausland begeben, auch zu
zumuten, für Notfallkosten und Anwaltskosten im Ausland 
selbst vorzusorgen. Sie können diese wie andere Schäden 
auch nicht mehr über eine Entschädigung geltend machen. 
Wir beantragen Ihnen aus diesen Überlegungen, den Antrag 
der Kommissionsminderheit abzulehnen. 

Burkhalter Didier {RL, NE), pour la commission: Madame 
Leutenegger Oberholzer a dit qu'il s'agissait d'une relative
ment petite modification. Toujours est-il que la commission 
s'est assez longuement penchee sur cette question, dans 
l'optique, notamment, des regions frontalieres, et plus parti
culierement, du cas d'une personne etrangere et frontaliere 
victime d'une infraction en Suisse. 
L'article 14 discute maintenant definit l'etendue de l'aide et 
precise que celle-ci, par exemple medicale ou psychologi
que, est dispensee en principe en Suisse. Pour le cas de 
personnes domiciliees a l'etranger, l'alinea 2 de l'article 14 
s'applique en plus. II ne prevoit pas la prise en charge a 
l'etranger de l'ensemble de l'aide, mais rend possible en 
outre des contributions aux frais de guerison au lieu du do
micile. Monsieur Sommaruga a laisse entendre que, pour les 
personnes frontalieres, les prestations seraient en quelque 
sorte refusees. Je crois pouvoir dire que c'est faux: dans le 
cas des personnes frontalieres, les prestations en Suisse 
seraient accordees et, en plus, la possibilite existe d'avoir 
une contribution aux frais de guerison au lieu du domicile. 
La minorite voudrait donc que l'aide accordee.ne soit pas re
servee territorialement a la Suisse, mais qu'elle puisse etre 
dispensee a l'etranger. Elle fait valoir notamment que les 
coüts sont souvent plus bas a l'etranger, ce qui est vrai. 
Neanmoins, il taut egalement ajouter, pour etre complet 
dans l'analyse, que le contröle de l'aide dispensee a l'etran
ger serait souvent nettement plus difficile pour les centres de 
consultation. 
Finalement, c'est par 9 voix contre 8 que la commission a 
decide de s'en tenir au concept de l'aide dispensee en prin
cipe en Suisse, mais avec des contributions possibles a 
l'etranger. 

Leutenegger Oberholzer Susanne {S, BL): Herr Burkhal
ter, können Sie mir erklären, warum Sie in Zeiten sich öff
nender Märkte, in denen wir, zum Beispiel. im Sozialver-
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sicherungsbereich, immer mehr prüfen, ob man Leistungen 
nicht auch im Ausland konsumieren kann, ausgerechnet die 
Opferhilfe auf den Schweizer Markt beschränken wollen? 

Burkhalter Didier (RL, NE), pour la commission: lci, je ne 
crois pas qu'on discute des leis generales sur l'economie, 
mais de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions. Le principe 
de territorialite a ete clairement exprime et je crois qu'on 
peut comprendre, en particulier dans le cas en question, que 
cette disposition seit prevue. S'il n'y avait pas de possibilites 
de donner des contributions a l'aide qui est souhaitee a l'ex
terieur du territoire suisse, je comprendrais votre interven
tion. Mais, dans le cas present, et je le rappelle encore une 
fois, les victimes d'infractions qui sont frontalieres, etrange
res et qui travaillent en Suisse pourront en quelque sorte 
choisir seit les prestations en Suisse, seit la contribution aux 
frais de guerison au lieu du domicile. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 54 Stimmen 

Art.15-18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.19 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Garbani, Hämmerle, Heim Bea, 
Hubmann, Jutzet, Menetrey-Savary, Vischer) 
Abs. 4 
Streichen 

Art. 19 
Proposition de /a majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de /a minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Garbani, Hämmerle, Heim Bea, 
Hubmann, Jutzet, Menetrey-Savary, Vischer) 
Al. 4 
Bitter 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Bei Artikel 19 Ab
satz 4 geht es darum, wie der Schaden berechnet wird. Das 
Opfer und/oder seine Angehörigen haben bei einer Straftat 
Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene unfreiwil
lige Vermögensverminderung; dies bei einer körperlichen 
Beeinträchtigung oder beim Tod des Opfers. Die Entschädi
gung gibt es wie gesagt immer nur subsidiär und im Rahmen 
der vorgegebenen Einkommensgrenzen. Die Schadensbe
rechnung erfolgt nach den Grundsätzen des privaten Haft
pflichtrechtes, Sachschäden werden nicht berücksichtigt. 
Neu ausgeklammert werden soll nun im OHG mit Artikel 19 
Absatz 4 der sogenannte normative Haushaltschaden. Bis
lang wurde, wie auch im Haftpflichtrecht, auch der normative 
Schaden anerkannt. Die Besonderheit des normativen 
Schadens ist, dass er ohne Nachweis konkret entstandener 
Kosten zu auszugleichen ist. 
In Zukunft soll gemäss Bundesrat und Kommissionsmehr
heit der Haushaltschaden nur mehr dann berücksichtigt wer
den, wenn für die Betreuung zu Hause zum Beispiel konkret 
jemand eingestellt wird. Immer dann aber, wenn zum Bei
spiel Angehörige die Leistungen selber erbringen oder man 
eine Versorgungseinbusse in Kauf nimmt oder das Opfer 
selber mehr Leistungen erbringt, wird dieser Schaden nicht 
mehr ausgeglichen. Das hat klar zur Folge, dass vor allem 
Frauen, die die Leistungen zum Beispiel im Haushalt selber 

erbringen, oder Leute mit tiefem Einkommen, die eben diese 
Vorschussleistungen, zum Beispiel für eine Haushalthilfe, 
nicht zahlen können, benachteiligt werden. Da ihnen kein di
rekter materieller Schaden entsteht, haben sie mit der Neu
regelung keinen Anspruch auf Entschädigung. Es ist klar, 
dass damit die Personen mit einem tiefen Einkommen 
schlechter gestellt werden als die, die sich zum Beispiel eine 
Haushalthilfe leisten und damit auch einen effektiven Scha
densposten ausweisen können. 
Wir erachten das als ungerecht und bitten Sie deshalb, es 
bei der bisherigen Lösung zu belassen, bei der auch der 
normative Haushaltschaden ausgeglichen wird. Wir bitten 
Sie, dem Antrag der Kommissionsminderheit zuzustimmen. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die EVP/EDU-Frak
tion, die SVP-Fraktion und die FDP-Fraktion teilen mit, dass 
sie dem Antrag der Mehrheit zustimmen. 

Amherd Viola (C, VS): Es geht um die Frage, ob Haushalt
schaden und Betreuungsschaden auch berücksichtigt wer
den sollen, wenn sie zu keinen zusätzlichen Kosten oder 
wenn sie nicht zur Reduktion der Erwerbstätigkeit führen. 
Eine Minderheit bejaht diese Frage im Gegensatz zur Kom
missionsmehrheit. Die CVP-Fraktion lehnt den Minderheits-

. antrag ab, weil es beim Opferhilfegesetz im Gegensatz zum 
Haftpflichtrecht nicht darum geht, den infolge der Tat ent
standenen Schaden auszugleichen. Es besteht keine Haf
tung des Staates. Bei der Leistung des Staates gemäss dem 
Opferhilfegesetz geht es um die Unterstützung des Opfers 
bei der Bewältigung der Folgen einer Straftat. Wir dürfen den 
Grundgedanken des Opferhilfegesetzes, jenen der Solidari
tät, nicht aus den Augen verlieren. Die Abgeltung einer rein 
potenziellen Vermögensverminderung würde diesem Grund
gedanken widersprechen. 
Die CVP-Fraktion unterstützt in diesem Sinne den Mehr
heitsantrag. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die SP-Fraktion teilt 
mit, dass sie den Antrag der Minderheit unterstützt. 

Vischer Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie, dem Antrag der 
Minderheit Leutenegger Oberholzer zuzustimmen. Frau Leu
tenegger Oberheizer hat ihn trefflich begründet. Es geht um 
den normativen Haushaltschaden. Es wird jetzt ja so getan, 
als ob gar kein Schaden vorliege, wenn dieser Nachweis 
nicht erbracht werden kann. Dem ist aber nicht so. Es ist ja 
gerade die Errungenschaft der neuesten Entwicklung im 
Haftpflichtrecht, dass über den normativen Haushaltschaden 
eben anerkannt wird, dass dieser Schaden vorliegt, unab
hängig von zusätzlichen Kosten oder Einschränkung der Er
werbstätigkeit. Wenn Sie das im Opferhilfegesetz jetzt einen
gen, diesen Grundsatz abschaffen, verabschieden Sie sich 
von einem wichtigen Bestandteil des allgemeinen Haft
pflichtrechtes. 
Diese Kürzung hat einen gewissen Zusammenhang mit je
ner bei der Obergrenze für die Genugtuung. Da kommt jetzt 
der Druck der Kantone, es müsse gespart werden. Ich kann 
das nicht anders sagen. In diesem Sinne ist auch diese Ein
schränkung eine Sparübung, die nach meinem Dafürhalten 
durch keine saubere haftpflichtrechtliche, juristische Argu
mentation legitimiert werden kann. 
Ich bitte Sie, beim Status quo ante zu bleiben und dem Min
derheitsantrag Leutenegger Oberholzar zuzustimmen. Ich 
denke, dass nicht zuletzt Frauen eigentlich gute Gründe ha
ben, diesen Minderheitsantrag zu unterstützen. Es wäre so
gar seltsam, wäre dem nicht durch den ganzen Saal so. Ich 
bin gespannt, was uns Frau Markwalder dazu sagt. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir bitten Sie, hier der Mehr
heit und dem Konzept des Bundesrates zuzustimmen. Im 
Zusammenhang mit Absatz 4 widerspricht es dem Konzept 
der staatlichen Opferhilfe, wenn man hier der Minderheit zu
stimmt. Für die Opferhilfe ist es entscheidend, dass Hilfe nö
tig ist und dass ein Schaden eingetreten ist, der aus Solidari
tätsgründen von der öffentlichen Hand mitzutragen ist. Ein 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 



22.Juni2006 1097 Nationalrat 05.078 

vollständiger Schadensausgleich wird hier ni~ht bezwec~t, 
und darum ist auch der Bezug auf das Haftpflichtrecht, wie 
das Herr Vischer nun getan hat, eben nicht angezeigt. Nach 
dem Antrag des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit 
ist der effektiv erlittene Haushalt- und Betreuungsschaden 
zu berücksichtigen. Die Lösung von Bu~desrat und Kom~i~
sionsmehrheit verschafft also Opfern, die wegen der Tat m fi
nanzielle Schwierigkeiten geraten könnten, die notwendige 
Hilfe. Artikel 16 stellt mittels der Möglichkeit eines Vorschus
ses sicher, dass die Hilfe frühzeitig erfolgen kann. 
Wir bitten Sie, hier der Mehrheit und dem Bundesrat zuzu
stimmen. 

Markwalder Bär Christa (RL, BE), für die Kommission: Arti
kel 19 regelt den Anspruch auf Entschädigung für die unfrei
willige Vermögensverminderung, d. h. für den Schaden, w~l
chen das Opfer oder seine Angehörigen erlitten haben. Die 
Berechnung des Schadens erfolgt grundsätzlich nach den 
Prinzipien des Haftpflichtrechtes, wobei gewisse Schaden
sposten ausgeschlossen werden. Es handelt sich einerseits 
um Schadensposten, deren Abgeltung über die Ziele d~r 
Opferhilfe hinausgehen würde, andererseits um solche, die 
vom OHG auf andere Weise berücksichtigt werden. Ab
satz 4 den die Minderheit Leutenegger Oberholzer strei
chen ~öchte, ermöglicht es, den Schaden in Zusammen
hang mit Tätigkeiten im Haushalt zu berücksichtif)en, wenn 
er kostenmässig konkrete Auswirkungen hat. Eme Abgel
tung für einen Schaden, der nicht ef!~ktiv erlitten_ worden 
ist - da müssen Sie mir jetzt gut zuhoren, Herr V1scher -, 
entspricht nicht dem sozialen Gedanken des Opferhilfege
setzes. 
In der Opferhilfe geht es nämlich anders als im Haftpflich.t
recht nicht darum, das Opfer finanziell gleich zu stellen wie 
vor der Straftat. Deshalb sind nach dem OHG Haushaltscha
den und Betreuungsschaden nur dann zu berücksichtigen, 
wenn eine Vermögenseinbusse entsteht, sei es durch den 
Aufwand für die Anstellung einer Haushalthilfe, sei es durch 
die Einkommenseinbusse bedingt durch eine Reduktion der 
Erwerbstätigkeit. Nach Meinung der Mehrheit der ~omn:is
sion soll es im OHG nicht darum gehen, das Opfer f1nanz1ell 
gleich zu stellen wie.vor der Tat, denn der Staat und die Ge
sellschaft sollen nicht für den infolge der Straftat allenfalls 
entstandenen normativen Schaden haften, sondern sie sol
len das Opfer bei der Bewältigung der Folgen unterstützen. 
Dem Opferhilfegesetz liegt wie bereits ausgeführt der Ge
danke der Solidarität zugrunde. Das bedeutet auch, dass 
der Staat nur den Schaden ausgleicht, der effektiv eingetre
ten ist, und nicht für die potenzielle Vermögensverminde-
rung zur Verantwortung gezogen wird. . 
Deshalb empfiehlt Ihnen die Kommission mit 11 zu 8 Stim
men, dem Bundesrat zu folgen und Absatz 4 beizubehalten. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 91 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 52 Stimmen 

Art. 20-22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberheizer, Garbani, Hämmerle, Heim Bea, 
Hubmann, Jutzet, Menetrey-Savary, Vischer) 
Abs.2 
Streichen 
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Art. 23 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Garbani, Hämmerle, Heim Bea, 
Hubmann, Jutzet, Menetrey-Savary, Vischer) 
Al. 2 
Bitter 

Leutenegger Oberheizer Susanne (S, BL): Bei Ar~ikel 23 Ab
satz 2 geht es um eine Schlüsselbestimmung dieser OHG
Revision. Die Genugtuungsleistung, die nach dem OHG 
dem Opfer einer Straftat ausgerichtet wird, i~t gleichs~m e!n 
gesellschaftlicher Ausgleich für erlittene seelische Unbill. Sie 
wird unabhängig vom Einkommen und von der Schadens
höhe ausgerichtet. Es ist gleichsam eine Anerkennung der 
schwierigen Situation des Opfers durch den Staat. Sehr oft 
hat die Genugtuung - und das möchte ich an die Adresse 
der Kommissionssprecherin sagen - eine integrative Funk
tion und sie hilft dem Opfer, rascher über erlittenen 
Sch'merz hinwegzukommen. Geld kann zwar nichJ alles, 
aber Geld kann doch gewisse Anpassungen erleichtern. 
Das ist in der Arbeit der Opferberatung unbestritten. 
Voraussetzung dafür, dass eine Genugtuung geschuld~t 
wird, ist eine Beeinträchtigung der körperlichen, psy~h1-
schen oder sexuellen Unversehrtheit des Opfers. Weiter 
massgebend sind die Schwere der Beeinträchtigung und d!e 
Dauer des Leidens. Es ist nochmals festzuhalten, dass die 
Genugtuungen immer nur subsidiär ausgericht~t w~rden. 
Die Opferhilfe kommt erst dann zum Zug, w~nn die ~e1stu~
gen der primär Leistungspflichtigen ungenugend smd. Em 
Vorteil der Genugtuungszahlungen ist insbesondere, dass 
sie rasch und unkompliziert ausgerichtet werden. Nach dem 
tragischen Attentat in Zug vom 27. September 2001 zum 
Beispiel wurden bereits einen Monat später von den Opfer
hilfestellen Richtlinien für die Ausrichtung der Genugtuungs
zahlungen erstellt. Die Auszahlungen erfolgten vor Weih
nachten 2001. Das wurde von den Betroffenen auch als 
klarer Solidaritätsbeweis der Bevölkerung und als wichtige 
moralische Unterstützung zur Bewältigung der Ereignisse 
gewürdigt. Umso wichtiger ist es, dass die Kommission jetzt 
beschlossen hat auf die von freisinniger Seite beantragte 
Streichung der Genugtuung zu verzichten. Das ist hier sehr 
positiv zu würdigen. . 
Nun kommt das Negative: Bislang kannte das Gesetz keine 
Obergrenze für die Genugtuungszahlungen. In de_r ~erichts
praxis wurde die Höhe entwickelt. Di~. durchschnittliche Ge
nugtuungsleistung betrug 2004 gemass den Angaben der 
Botschaft 9700 Franken, der Median lag bei 5000 Franken; 
2001 bewegten sich die Genugtuungsleistungen zwischen 
200 und 120 000 Franken. Neu soll nun die Genugtuung li
mitiert werden und zwar auf 70 000 Franken für die Opfer 
und auf 35 000 Franken für die Angehörigen. Diese Plafonie
rung hat zur Folge, dass alle Genugtuungsleistu~g~n g~
kürzt werden. Es wird kaum mehr eine OHG-Komm1ss1on bis 
zu diesem Maximum gehen. Deshalb rechnet der Bundesrat 
in seiner Botschaft denn auch damit, dass sich der Median 
der Genugtuungsleistung von ?000 auf 3~00 Fr~nken verrin
gern wird. Das ist eine massive Redukt1onl Diese Berech
nung des Bundesrates erscheint mir durchaus realistisch. 
Die neuen Höchstlimiten sind mit 70 000 bzw. 35 000 Fran
ken zudem sehr tief. Ich möchte daran erinnern, dass die 
Leistungen im Fall Zug höher lagen. Die Genugtuungslei
stungen für Angehörige, zum Beispiel für Ehepartner, be
trugen damals 60 000 Franken, die Genugtuungsleistungen 
für Konkubinatspartner 40 000 Franken, für jeden Elternteil 
40 000 Franken. In zwei Fällen wurden auch höhere Leistun
gen erbracht, als es mit der neuen abs~luten Obergrenze 
von 70 000 Franken nun vorgeschlagen wird. 
· Diese tiefe Plafonierung der Genugtuungsleistungen ist ein 
falsches Zeichen. Denken Sie nochmals daran, dass Genug
tuungsleistungen helfen, Schmerzen zu überwinden, und ei
ner Reintegration in die Gesellschaft förderlich sind. Dazu 
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braucht es eine anständige Summe, die Opferarbeit hat es 
verdient. 
Denken Sie an die Opfer, und streichen Sie diese Limitie
rung, die von der Mehrheit vorgeschlagen wird! 

Huber Gabi (RL, UR): Wie bereits beim Eintreten erwähnt, 
ist diese Bestimmung für die FDP-Fraktion das Kernstück 
der Revision, aber natürlich im der Minderheit entgegenge
setzten Sinne. Wir ersuchen Sie, die Mehrheit zu unterstüt
zen. Mit der Festsetzung eines Höchstbetrages für das Op
fer und die Angehörigen wird verhindert, dass Ansprüche ins 
Uferlose geltend gemacht werden können. 
Absatz 2 ist auch im Zusammenhang mit den Absätzen 1 
und 3 zu betrachten. Danach wird die Genugtuung nach der 
Schwere der Beeinträchtigung bemessen, und Genugtu
ungsleistungen Dritter werden abgezogen. Die Limitierung 
nach Absatz 2 ist auch ein grosses Anliegen der Kantone. 
Denn die ausgerichteten Genugtuungen haben sich - wir 
haben es beim Eintreten gehört - in der Vergangenheit be
tragsmässig in eine völlig andere Richtung entwickelt, als es 
vom Gesetzgeber ursprünglich beabsichtigt war. 
Schliesslich hat die Festlegung der Höchstbeträge im Ge
setz den Vorteil, dass die Rechtsuchenden von Anfang an 
wissen, womit bzw. mit wie viel sie rechnen können. Eine 
Genugtuung, in welcher Höhe auch immer, wird jedoch nie
mandem einen Angehörigen wieder zurückbringen oder eine 
erlittene Straftat rückgängig machen. Wie ich das bereits 
beim Eintreten erwähnt habe, besteht das Problem der Ge
nugtuung darin, dass der Staat einen immateriellen Scha
den, den der Täter dem Opfer zugefügt hat, auch mit Geld 
nicht wiedergutmachen kann. 
Ich ersuche Sie deshalb, die Mehrheit zu unterstützen. 

Präsident (Janiak Claude, Präsident): Die SVP-Fraktion teilt 
mit, dass sie den Antrag der Mehrheit unterstützt. 

Amherd Viola (C, VS): Artikel 23 Absatz 2 sieht neu eine Pla
fonierung des Genugtuungsbetrages vor, und zwar bei 
70 000 Franken für das Opfer und bei 35 000 Franken für 
Angehörige. 
Die CVP-Fraktion unterstützt die Festlegung eines Maximal
betrages, damit eine Entwicklung ins Grenzenlose vermie
den werden kann. Die Kantone, welche die Genugtuung 
bezahlen müssen, messen der Einführung eines Maximal
betrages eine grosse Bedeutung zu. Mit der Festlegung des 
Maximalbetrages wird auch die Subsidiarität und der Good
willcharakter der staatlichen Leistung verdeutlicht. Der vor
gesehene Maximalbetrag ist für die CVP-Fraktion aber an 
der unteren Grenze, eine Erhöhung scheint notwendig und 
richtig zu sein. Die Frage, ob ein Fixbetrag ins Gesetz aufge
nommen werden soll oder ob die Maximalhöhe in anderer 
Form, beispielsweise entsprechend dem Höchstbetrag des 
versicherten Jahresverdienstes gemäss UVG, festgelegt 
werden soll, verdient eine nähere Prüfung. Der Ständerat 
wird sich mit dieser Frage auseinander setzen können. Die 
CVP-Fraktion unterstützt die Festlegung eines Höchstbetra
ges, überlässt es aber dem Ständerat, eine Erhöhung und 
eine praktikable Formulierung einzubringen. Ein Teil der 
CVP-Fraktion wird dem Mehrheitsantrag zustimmen. 

Vischer Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie, den Minderheits
antrag Leutenegger Oberholzer gutzuheissen. Beim Votum 
von Frau Huber hatte ich den Eindruck, sie rede gar nicht so 
sehr nur für den Höchstbetrag, sondern eigentlich gegen die 
Genugtuung als solche. Zum Glück ist das aber vom Tisch. 
Die Genugtuung ist hier normiert, und es ist auch richtig, 
dass sie normiert ist. Denn die Genugtuung bildet ein zen
trales Element des Systems der Opferhilfe insgesamt. Wer 
nämlich gegen die Genugtuung ist, ist im Grunde genom
men gegen ein griffiges Opferhilfesystem. 
Hier eine Obergrenze festlegen zu wollen ist nicht nur stos
send, sondern auch in rechtlicher Hinsicht fragwürdig. Wa
rum machen wir als Gesetzgeber plötzlich eine Obergrenze, 
wo dies doch eine Ermessenssache nach klaren Kriterien 
richterlicher Provenienz ist? Warum nehmen wir nicht zur 

Kenntnis, dass diese Obergrenze in Einzelfällen zu stossen
den Ergebnissen führen kann? Ich erinnere an das auch von 
Frau Leutenegger vorgebrachte Beispiel Zug. Mit dieser 
Obergrenze wäre es in diesem Fall nicht möglich gewesen, 
Angehörigen oder Konkubinatspartnern angemessene Ge
nugtuungsleistungen zu bezahlen. Es kann doch nicht der 
Sinn dieses Opferhilfegesetzes sein, dass dort, wo halt Lö
sungen mit höheren Beträgen nötig sind, diese Genugtuun
gen nun wegen einer falschen Obergrenze herabgesetzt 
werden müssen. 
Sie haben ja die Medianzahlen gehört. Der Durchschnitt 
dessen, was ausbezahlt wird, ist ja eh schon sehr tief. Aber 
es braucht eben eine Flexibilität, damit bei sehr schwerwie
genden Fällen höher gegangen werden kann, als dies nun 
der Gesetzgeber will. Das ist ja auch der Sinn richterlicher 
Flexibilität. Lassen wir doch Sache des Richters sein, was 
Sache des Richters ist, und beschränken wir uns als Ge
setzgeber darauf, nur klare Rahmenbedingungen vorzuge
ben. Gesetze, die Obergrenzen festlegen, stipulieren, in 
welchen Fällen eine Genugtuung in der Höhe des Höchstbe
trages noch angemessen ist. 
Natürlich intendiert diese Regelung aber noch etwas ganz 
anderes. Sie haben z. B. im Arbeitsrecht die Pönalentschä
digung von sechs Monatslöhnen. Es hat, glaube ich, noch 
gar nie ein Urteil in der Schweiz gegeben, in dem diese 
sechs Monate gesprochen wurden. Es ist klar: Wenn Sie 
eine Höchstgrenze festlegen, drücken Sie den Durchschnitt 
nach unten. Das ist auch das erklärte Ziel dieser Vorlage; 
das ist nicht gerechtfertigt. Da wird «geschmürzelt», in ei
nem Bereich, in dem es um schwerste Schädigungen geht, 
in dem es um Hinterbliebene geht. Da beginnt der Staat auf 
peinliche Weise, Rappen zu spalten - der gleiche Staat, der 
sagt: Opferhilfe, das ist ein grossartiges Institut; wir stehen 
dafür ein. Da, wo es um die Praxis geht, will man kleinlich 
werden; das verstehe ich nicht. 
Überlassen wir es doch wie bisher der richterlichen Beurtei
lung, welches eine Obergrenze sein kann; überlassen wir es 
dem Einzelfall, was dannzumal als angemessen gilt, und 
schreiben wir nicht in solchen Berechnungen der Genugtu
ung per Gesetz vor, was zu machen ist. Natürlich hat das 
nur subsidiären Charakter, aber auch der subsidiäre Charak
ter dieser Bestimmung hat eine gewisse - ich befürchte: 
schwerwiegende - Wirkung auf die gerichtliche Genugtu
ungszusprechung im Schadenersatzrecht bei Opferfällen. 
Das ist die Lackmusprobe für dieses Gesetz. Wenn Sie dem 
Antrag der Mehrheit zustimmen, dann haben Sie eine Revi
sion gemacht, von der man sagen muss: Es wurden Rappen 
gespalten. 

Jutzet Erwin (S, FR): Genugtuung, «tort moral», ist der Ver
such, die seelische Unbill - welch ein altmodisches Wort, es 
ist der Ausdruck für Ohnmacht, Schmerz, Dauerschmerz, 
Dauerschaden - mit einer Geldzahlung zu mindern. Zur Fra
ge, wann, unter welchen Umständen eine Genugtuung zu 
sprechen ist und wie hoch sie sein soll, gibt es eine reichhal
tige Praxis. Es gibt dazu Tabellen, die von den Gerichten je
weils angewandt werden, es gibt auch eine reichhaltige Ver
sicherungspraxis. Es ist also nicht so, Frau Kollegin Huber, 
dass da Genugtuungsentschädigungen wie in Amerika zu
gesprochen würden, die, wie Sie sagen, ins Uferlose gehen 
könnten. Schliesslich ist hier das richterliche Ermessen 
massgebend, wie es Herr Vischer gesagt hat. 
Es geht darum, dass die Gerichte dem Einzelfall gerecht 
werden können. Haben wir doch Vertrauen in unsere Ge
richte, die aus Profis, aber auch aus Laienrichtern zusam
mengesetzt sind, die durchaus vernünftige Urteile fällen 
können! Legen wir ihnen nicht unnötig ein Korsett an, 
schränken wir ihren Spielraum nicht ein! 
Das heutige Gesetz sieht keine Obergrenze vor. Neu wird 
eine Plafonierung vorgesehen. Das ist klar eine Verschlech
terung für die Opfer. Diese Verschlechterung wurde ge
macht, um dem Druck der Kantone stattzugeben. Diese Ver
schlechterung ist gefährlich, weil man damit erstens dem 
Einzelfall nicht mehr gerecht werden kann - ich denke an 
schwerste Fälle von Vergewaltigung, von Verstümmelung, 
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von endgültigem Verlust von Organen, ich denke an Tetra
plegiker beispielsweise. Sie ist zweitens gefährlich, weil sie 

· eine Ungleichbehandlung mit sich bringt zwischen jenen, die 
eine Haftpflichtversicherung im Rücken haben, und jenen, 
die eben das Pech haben, dass der Täter unbekannt oder 
nicht zahlungsfähig ist. Das ist eine Ungleichbehandlung, 
der wir nicht das Wort reden sollten. Drittens hat sie auch 
eine präjudizielle Wirkung auf Nicht-OHG-Fälle. Die Versi
cherungen werden sich sicher an das Opferhilfegesetz erin
nern und diese Zahlen als Massstab nehmen. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit Leute
negger Oberholzer zu unterstützen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Geldzahlungen als Ausgleich 
von Versäumnissen der Gemeinschaft und als Ausgleich für 
«tort moral» oder eben für seelische Unbill halte ich persön
lich immer für eine etwas problematische Angelegenheit. 
Denn hier beschreiten wir ganz klar den Weg des ohnehin 
schon galoppierenden Materialismus, und ich meine, dass 
eben seelische Unbill nicht durch Geld abgegolten werden 
kann. Geld kann eigentlich nicht glücklich machen. Aus die
ser Sicht hätte ich persönlich sogar einem Antrag zustim
men können, wie er der Kommission vorlag, nämlich auf die 
Genugtuung ganz zu verzichten. Dieser Antrag ist nicht auf
rechterhalten worden und steht heute nicht zur Diskussion. 
Heute geht es aber darum, allenfalls eine Obergrenze einzu
führen. Ich meine, diese Obergrenze macht Sinn. Die Ge
meinschaft kann und soll helfen, wo Schaden entstanden ist, 
und zwar im Sinne der Schadensbewältigung. Das ist eine 
ganz natürliche Reaktion der Solidarität, es wird überall ge
macht: Wenn in Flims fünf oder sechs Häuser abbrennen, ist 
die ganze Dorfgemeinschaft da und hilft. Aber diese Dorfge
meinschaft wird aus einem ganz natürlichen Instinkt heraus 
nicht weiter gehen, als Hilfe anzubieten, und zwar dort, wo 
Hilfe notwendig ist. Sie wird nicht im Nachhinein noch kom
men, um mit Genugtuungszahlungen nochmals Solidarität 
auszudrücken, wie es gesagt worden ist. Es geht mit der Ge
nugtuung auch nicht um eine Integration in die Gemein
schaft und in die Gesellschaft. Was soll das, mit 40 000 
Franken eine lnte'gration in die Gesellschaft bewerkstelligen 
zu wollen? Es geht eben auch nicht darum, mit einer sol
chen Zahlung verlorene Beziehungen, verlorene Möglichkei
ten des Menschen ausgleichen und ersetzen zu können. 
Das kann man schlicht und einfach nicht tun. 
Ich nehme aber zur Kenntnis, dass diese Genugtuung vor
gesehen ist, und ich finde es richtig - und unsere Fraktion 
findet es auch richtig -, dass wir eine Obergrenze setzen. 
Wir wollen nicht Verhältnisse, wie sie in anderen Ländern 
bestehen. Wenn schon, dann soll das irgendwo ein Zeichen 
sein, aber es soll nicht zu einer wesentlichen finanziellen Be
deutung verkommen, es soll nicht ein Aspekt sein, der dann 
immer noch von Anwälten - oder von was weiss ich - als 
schwerwiegender Punkt in der ganzen Abwicklung betrach
tet wird. 
Deshalb bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen und den 
Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Lang Josef (G, ZG): Herr Aeschbacher, Ihre Aussage, dass 
Geld kein Menschenleben und keine Gesundheit ersetzen 
kann, ist derart banal und selbstverständlich, dass man sie 
eigentlich nicht sagen will, wenn man damit nicht noch etwas 
anderes sagen möchte. 
Jetzt meine Frage: Können Sie sich nicht vorstellen, dass für 
Menschen, die von irgendeiner Tragödie betroffen sind - es 
sind heute Beispiele erwähnt worden -, in einer vor allem 
psychisch, aber auch materiell unheimlich schwierigen Si
tuation eine solche Genugtuung eine Erleichterung bedeu
ten kann, dass eine Genugtuung gerade in dieser Situation 
aussergewöhnlich wichtig ist? 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): In diesen schweren Situatio
nen sind menschliche Anteilnahme und Zuwendung ent
scheidend. Menschliche Anteilnahme und Zuwendung zei
gen sich in der Regel in - wie soll ich sagen? - grossen 
Wellen, die bei ganz grossen tragischen Unglücken, wie bei-
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spielsweise seinerzeit in Ägypten, durch das Volk gehen. 
Diese Anteilnahme ist wichtig. Genugtuungsgelder werden 
aber in aller Regel erst Monate später ausbezahlt, wenn die 
Trauerarbeit und diese Anteilnahme schon längstens vorbei 
sind. Dann wird es eben nicht mehr zu dem, was man gerne 
hätte, nämlich zu einem Mittel, um den Schmerz und die 
seelische Unbill besser zu verarbeiten, sondern dann wird 
es in vielen Fällen zu einem reinen Geschäft; und das wollen 
wir nicht. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Die Bemessung der Genug
tuung richtet sich nach der Schwere der Beeinträchtigung. 
Die Dauer der Beeinträchtigung spielt eine wichtige Rolle. In 
ausdrücklicher Abweichung vom Haftpflichtrecht führen Um
stände der Tat hingegen für sich allein genommen nicht zu 
einer Erhöhung der opferhilferechtlichen Genugtuung. Das
selbe gilt auch für die besondere Schwere des Verschuldens 
des Täters oder der Täterin. Das spielt hier alles keine Rolle. 
Das Bundesgericht hat diese Abweichungen vom Haftpflicht
recht Anfang dieses Jahres bestätigt. 
Die Umstände der Tat werden aber dann berücksichtigt, 
wenn sie Folgen für das Opfer haben und die Beeinträchti
gung verschlimmern, wenn sie also zu einer Traumatisierung 
des Opfers geführt haben. Es ist natürlich eine Tatsache, 
dass bei der Beurteilung von Entschädigungen und Genug
tuungen die beiden Dinge - in der Praxis, nicht in der Theo
rie und in der rechtlichen Beurteilung - zusammengenom
men werden. 
Es ist, wie in diesem Raum mehrmals angetönt, eindeutig, 
dass namentlich die Kantone von einer Genugtuung Ab
stand nehmen möchten, weil sie für sie eine unberechen
bare Angelegenheit ist und die Angst besteht, dass die Pra
xis, die Rechtsprechung, in Zukunft zu den amerikanischen 
Methoden übergeht. Vor diesem Trend wollten sie sich 
schützen. Die Bürgerlichen haben einen grossen Schritt ge
tan, damit das, was jetzt vorliegt, dringelassen worden ist -
aber mit einer Begrenzung. Das ist der Kompromiss. Er wird 
jetzt untergraben, indem man plötzlich die Begrenzung strei
chen und wieder zu einer unlimitierten Regelung übergehen 
will. 
Der Bundesrat schlägt Ihnen darum zwei Höchstbeträge vor, 
der höhere gilt für das Opfer, der tiefere für die Angehörigen. 
Meist ist die Genugtuung für das Opfer von viel grösserer 
Bedeutung als für die Angehörigen. Ich rufe Ihnen in Erinne
rung: Das, was wir hier haben, ist doch in aller Regel, na
mentlich in finanziell schwierigen Fällen, nicht die einzige 
Hilfe, die den Opfern und den Angehörigen geleistet wird. 
Das ist eine subsidiäre Hilfeleistung. Da bestehen andere, 
obligatorische und freiwillige Versicherungen; da bestehen 
auch andere Gesetze, und da bestehen auch die Leistungen 
der Fürsorge. Es ist also nicht so, dass ein Opfer nur diese 
Leistungen bekommen würde. Es ist ein Zeichen der Aner
kennung, dass der Staat zum Ausdruck bringt, es dürfte auf 
seinem Gebiet eigentlich keine Verbrechen geben. Wenn es 
sie gibt, will er sich hier erkenntlich zeigen, aber nicht im 
Sinne von Schadenersatz und von Leistungen, die für ein 
Opfer überhaupt zu erbringen sind, weil eben solche Schä
den vorhanden sind. 
Die Kommissionsminderheit will diese Limiten streichen. 
Das ist die Substanz dieser Gesetzesrevision: Um diesen 
Kompromiss musste am längsten gekämpft werden, weil 
selbstverständlich diejenigen, die in der Praxis sind und die 
das bezahlen müssen, Angst vor dieser Entwicklung haben 
und das nicht einfach der Rechtsprechung überlassen wol
len, sondern finden, es sei Sache des Gesetzgebers, hier 
die entsprechenden Limiten zu setzen. Die vom Staat aus
gerichtete Genugtuung muss nicht gleich hoch sein wie die 
vom Täter oder von der Täterin geschuldete privatrechtliche 
Genugtuung. Erstens kommt die primär, und zweitens ist die 
im Regelfall natürlich wesentlich höher, namentlich bei 
schweren Verbrechen und bei schwerem Verschulden der 
Täter. Die opferhilferechtliche Genugtuung ist kein Schaden
ersatz für immateriellen Schaden, sondern Zeichen der Soli
darität. Hier ist auch eine Begrenzung angebracht. 
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Ich bitte Sie daher, dieser Bestimmung zuzustimmen. Diese 
Plafonierung der Genugtuung ist mit dem Postulat Leuthard 
00.3064 damals ausdrücklich gefordert und auch in der Ver
nehmlassung breit unterstützt worden. Wir bitten Sie, hier 
der Mehrheit zuzustimmen. 

Burkhalter Didier (RL, NE), pour la commission: Tout le 
monde ou presque affirme que l'argent n'est pas tout, qu'il 
ne saurait effacer toutes les souffrances. Et pourtant, pour 
plusieurs intervenants qui se sont exprimes l'un apres 
l'autre, l'idee meme que l'on puisse fixer une limite quant au 
montant de la reparation serait une quasi-indignite, comme 
si la dignite tenait a l'absence de limite. · 
Dans tous les cas, l'article 23 constitue l'un des principaux 
elements de la nouvelle loi. II introduit en effet des limites 
maximales pour la reparation morale: en l'occurrence 70 000 
francs pour la victime, 35 000 francs pour un proche. Le 
montant de 70 000 francs correspond a peu pres aux deux 
tiers du montant de base generalement attribue en droit de 
la responsabilite civile pour une invalidite permanente, soit 
100 000 francs. De telles limites n'existent pas dans l'ac
tuelle legislation pour la reparation morale, mais elles exis
tent pour l'indemnisation; elles sont meme augmentees 
dans cette loi. 
En quelque sorte, il s'agit ici de mieux contenir, il est vrai, 
l'evolution qui a largement depasse les previsions faites au 
moment de l'elaboration de la loi de 1991: les depenses to
tales des cantons au titre de la reparation morale ont passe 
d'environ 3 millions de francs en 1996 a quelque 7 a 8 mil
lions ces dernieres annees. Ce montant represente plus du 
double des depenses faites au titre de l'indemnisation, alors 
meme qu'on avait imagine exactement !'inverse a l'epoque. 
Pour prendre sa decision au sujet de ce plafonnement, qui 
est delicat, evidemment, la commission s'est notamment in
formee sur des faits mesurables. II en resulte en particulier 
les elements suivants. Les plafonds proposes sont relative- . 
ment hauts. En effet, il n'y a eu par le passe que tres peu de 
cas pour lesquels le montant a ete plus eleve - en fait, trois 
cas, dont un a 130 000 francs; en outre, la moyenne des 
montants accordes au titre de la reparation morale en 2004, 
par exemple, s'est elevee a un peu moins de 10 000 francs. 
La majorite de la commission en conclut donc que cet article 
marque la volonte d'eviter que la tendance a la hausse conti
nue, mais qu'il ne vise pas a economiser par rapport a la 
pratique actuelle. En outre, les montants maximaux permet
tent de distinguer la demarche de l'aide aux victimes des 
procedures penales et civiles qui, encore une fois, sont fon
damentalement differentes. 
La commission, qui s'est interrogee - c'est vrai! - sur la ne
cessite de maintenir le principe meme de la reparation mo
rale, a finalement decide, par 12 voix contre 8 et 1 absten
tion, de suivre le Conseil federal. II faut encore preciser en 
effet qu'il s'agit en la matiere d'un compromis obtenu dans la 
discussion reunissant les cantons, les initiants de l'epoque -
a savoir le «Beobachter» - et les centres de consultation 
cantonaux. 
Le maintien de la reparation morale, avec le plafonnement 
de son montant, permet non seulement d'exprimer la solida
rite de la societe a l'egard des victimes, mais aussi le fait 
qu'en effet l'argent ne remplace pas taut et que son carac
tere illimite serait une illusion. 

Markwalder Bär Christa (RL, BE), für die Kommission: Arti
kel 23 Absatz 2 führt neu auf Wunsch der Kantone eine· Be
grenzung der Genugtuungsleistungen ein. Für Opfer werden 
neu maximal 70 000 Franken ausgerichtet, für Angehörige 
35 000 Franken. 
Die Plafonierung der Genugtuungszahlungen war bei der To
talrevision des Opferhilfegesetzes ein zentrales Anliegen der 
Kantone. Wie bereits in der Eintretensdebatte erwähnt, sind 
die Genugtuungsleistungen in den Jahren seit Inkrafttreten 
des OHG im Vergleich zu den Entschädigungen überpropor
tional gewachsen. Entgegen dem ursprünglichen Willen des 
Gesetzgebers machten - auch aufgrund der bundesgericht
lichen Rechtsprechung - die Zahl und Höhe der Genugtu-

ungsleistungen im Vergleich zu den Entschädigungen den 
Hauptanteil der finanziellen Leistungen des Staates aus. Die 
Kantone verlangen deshalb zu Recht finanzielle Planungs
und Rechtssicherheit. Diesem Anliegen begegnen der Bun
desrat und die Kommissionsmehrheit mit der Begrenzung 
der Genugtuungsleistungen. Was neu auf Gesetzesstufe ge
regelt werden soll, ist übrigens bisher auch bei den Entschä
digungen auf Verordnungsstufe geregelt - und dagegen hat 
niemand opponiert. 
Der Bundesrat geht in seiner Botschaft davon aus, dass die 
Beträge an der Obergrenze den am schwersten betr9.ffenen 
Personen vorbehalten sind. Ausgehend von seinen Uberle
gungen hat er ausgeführt, dass sich die Genugtuungssum
men in gewissen Bandbreiten der Betroffenheit bzw. 
Schwere der Straftat, z. B. im Falle des Verlustes eines An
gehörigen, bewegen. Sie finden dies in der Botschaft auf 
Seite 7227. 
Wohl schätzt der Bundesrat, dass sich der Median neu um 
die 3000 Franken einpendeln kann, Frau Leutenegger Ober
holzer. Doch es gibt bereits heute sehr unterschiedliche Me
diane; sie variieren von Kanton zu Kanton sehr stark und 
können sich zwischen 4000 und 9000 Franken bewegen. Es 
bedeutet nicht, dass die kleineren Entschädigungen bzw. 
Genugtuungsleistungen, die ausbezahlt werden, nun auto
matisch nach unten gedrückt werden. Vielmehr ist es auch 
in Zukunft möglich, dass Genugtuungsleistungen nach bis
heriger, bewährter Praxis ausbezahlt werden. Es geht allein 
darum, eine Höchstgrenze, einen Plafond, zu setzen. 
Ich möchte noch etwas zu den Ausführungen einiger Votan
ten, die sich für die Minderheit eingesetzt haben, sagen. 
Zuerst einmal - wir haben es eben gehört-: Es ist ein Kom
promiss zwischen den Kantonen und den Opferberatungs
stellen, welche die Opferseite vertreten, aber auch den ur
sprünglichen Initianten. Es geht hier wirklich nicht um eine 
Extremlösung, wie einem mit Schwarzmalen vor Augen füh
ren könnte. Es wird niemandem etwas weggenommen; nie
mand kommt schlechter weg, wenn wir diese Plafonierung 
bzw. Höchstgrenze einführen. 
Lassen Sie mich zum Schluss noch auf einen menschlichen 
Aspekt zu sprechen kommen, der in der Diskussion immer
hin schon verschiedene Male erwähnt wurde. Die Genugtu
ung mag für manche Opfer und viele Angehörige eine ge
sellschaftliche Anerkennung ihres Schicksals und Leidens 
bedeuten, und sie zeugt von Solidarität. Doch keine Geldlei
stung kann das erlittene Leid ungeschehen machen, ge
schweige denn die physischen Verletzungen heilen oder je
manden wieder lebendig machen. Vielleicht ist es auch der 
etwas hilflos anmutende Ausdruck einer zunehmend indivi
dualisierten Gesellschaft, dass sie nur noch mittels Geldlei
stungen ihre Solidarität mit den Opfern von Straftaten zeigen 
kann. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen mit 12 zu 8 Stimmen bei 1 
Enthaltung, dem Entwurf des Bundesrates zu folgen. 

Vischer Daniel (G, ZH): Frau Markwalder, wie können Sie sa
gen, niemand bekomme weniger? Selbstverständlich be
kommt jemand weniger, wenn eine Obergrenze festgelegt 
wird, als er bekommen hätte, wenn sie nicht festgelegt wor
den wäre. Wenn es so wäre, wie Sie sagen, dann hätten Sie 
diese Grenze gar nicht festlegen müssen. 

Markwalder Bär Christa (RL, BE), für die Kommission: Danke 
für die kurze Frage. Es geht ja nicht darum, dass Leute weni
ger bekommen, denn prospektiv gesehen weiss man nicht, 
wie viele Entschädigungen für Opfer höher als 70 000 Fran
ken ausgefallen wären. Aber ich habe gesagt: Es wird nie
mandem etwas weggenommen, darum geht es doch. Sie 
haben so argumentiert, als werde Leuten, die bereits Opfer 
von Straftaten geworden sind, etwas weggenommen, als 
hätten sie weniger. Für die Zukunft ist es nicht abzuschät
zen, wie viele Leute mehr als 70 000 Franken erhalten wür
den, aber auf alle Fälle bringt diese Bestimmung Rechtssi
cherheit und Planungssicherheit. 
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Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 05.078/3457) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 97 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 56 Stimmen 

Art. 24-26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Menetrey-Savary, Hämmerle, Hubmann, Jutzet, Leute
negger Oberholzer, Vischer) 
Abs. 1 
Streichen 
Abs. 2 
Die Entschädigung oder die Genugtuung .... ausgeschlos
sen werden, wenn diese im eigenen Interesse und entgegen 
den Interessen des Opfers handeln. 

Eventualantrag der Minderheit 
(Menetrey-Savary, Hämmerle, Hubmann, Jutzet, Leute
negger Oberholzer, Vischer) 
Abs. 1 
Die Entschädigung und die Genugtuung des Opfers können 
herabgesetzt oder ausgeschlossen werden, wenn sich das 
Opfer bei der an ihm begangenen Straftat schuldhaft verhal
ten hat. 

Art. 27 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Menetrey-Savary, Hämmerle, Hubmann, Jutzet, Leute
negger Oberholzer, Vischer) 
Al. 1 
Bitter 
Al. 2 
L'indemnite ou Ja reparation morale en faveur d'un proche 
peut etre reduite ou exclue, si celui-ci agit en fonction de ses 
interets personnels, au detriment de ceux de Ja victime. 

Proposition subsidiaire de la minorite 
(Menetrey-Savary, Hämmerle, Hubmann, Jutzet, Leute
negger Oberholzer, Vischer) 
Al. 1 
L'indemnite et la reparation morale en faveur de Ja victime 
peuvent etre reduites ou exclues, si celle-ci a agi de maniere 
fautive lors de l'infraction dont eile est victime. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): II arrive parfois 
que l'auteur d'une infraction se retourne contre sa victime en 
l'accusant d'avoir elle-meme provoque l'infraction. II arrive 
aussi que las autorites judiciaires et la societe dans son en
semble fassent de meme. On a parfois entendu dire, lors 
d'un viol ou d'un abus sexuel, que la victime s'etait montree 
provocante et qu'en definitive, eile l'avait bien cherche. 
Cette maniere de mettre la faute sur la victime s'est encore 
verifiee dans plusieurs cas, et je citerai deux exemples. 
Le premier exemple est apparu dans la presse le 15 fevrier 
2006. II s'agit d'une fillette qui a dO comparaYtre devant un tri
bunal pour mineurs alors qu'elle avait ete renversee par une 
voiture en traversant la route. On a voulu la punir pour avoir 
ete imprudente. 
Le deuxieme exemple concerne le militant altermondialiste 
grievement blesse au pont de l'Aubonne lorsqu'un policier a 
coupe la corde qui le maintenait suspendu au-dessus du 
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vide. Le policier a ete acquitte mais le jeune homme, bien 
que grievement blesse, a ete condamne. 
J'ignore, dans ces deux cas, s'il y a eu demande d'indemnite 
ou de reparation morale. Mais ce que je constate, c'est que 
la formulation «si la victime a contribue a causer l'atteinte» 
s'applique a ces deux exemples et a bien d'autres, notam
ment a des cas ou il y a eu dommage a cause d'un compor
tement imprudent dans l'exercice d'activites sportives. Cela 
pourrait aussi concerner des femmes, notamment celles qui 
sont contraintes de se prostituer, car on pourrait tirer argu
ment du fait qu'elles etaient consentantes au depart pour 
leur denier Je droit a une aide financiere. 
La loi actuelle contient deja une disposition de ce genre a 
l'article 13, mais celle-ci ne prevoit la reduction - et non pas 
l'exclusion - de la reparation qu'en raison d'un comporte
ment fautif qui aurait contribue «dans une mesure impor
tante» a creer ou a aggraver Je dommage. On voit donc que 
Ja nouvelle version est infiniment plus elastique et imprecise 
que l'ancienne. 
En commission, Monsieur Je conseiller federal Blocher a 
d'ailleurs precise qu'il ne s'agissait pas d'un comportement 
penalement reprehensible - ce qu'on peut entendre par 
«fautif» -, mais d'un «aspect des circonstances du dom
mage subi». Ainsi, on essaie en quelque sorte de «morali
ser» l'atteinte et la victime, ce qui est aussi vecu comme une 
«victimisation secondaire», une deuxieme blessure. On peut 
donc parfaitement imaginer qu'on va ainsi desormais dispo
ser d'un mecanisme subtil pour ecarter des demandes et 
faire des economies, car dans pratiquement tous les cas, il 
sera peut-etre possible de se retourner contre Ja victime. 
Que deviendrons-nous quand cette philosophie prevaudra 
aussi dans Ja medecine et qu'on ira jusqu'a refuser de pren
dre en charge des malades qui ont eu un comportement 
dommageable pour leur sante? 
A notre avis, ajouter une sanction a une grave blessure psy
chique ou physique justifiant reparation morale, laquelle est 
censee, justement, temoigner de Ja solidarite de Ja societe 
face a l'atteinte subie, cela equivaut a nier Ja souffrance et 
annuler la raison d'etre de l'aide aux victimes. 
C'est pourquoi la minorite propose de bitter purement et sim
plement l'article 27 aJinea 1. Toutefois, si vous tenez absoJu
ment a garder Ja possibilite de sanctionner un comportement 
fautif, aJors acceptez la proposition subsidiaire, Jaquelle cor
respond a la loi actuelle .. 
Encore juste un mot, en concJusion, en ce qui concerne ma 
proposition a l'alinea 2. 
Elle se presente d'une maniere un peu differente de Ja pre
miere. En commission, certains collegues ont evoque Ja 
possibilite que les proches agissent parfois par cupidite et 
pas dans l'interet de la victime. II s'agit simpJement de tenir 
compte de cette possibilite. 
C'est pourquoi je vous demande de soutenir ces deux pro
positions de minorite ou au moins la proposition subsidiaire 
de Ja minorite a J'alinea i. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, erste Vizepräsiden
tin): Die CVP-Fraktion, die FDP-Fraktion, die SVP-Fraktion 
und die EVP/EDU-Fraktion teilen mit, dass sie den Antrag 
der Mehrheit unterstützen werden. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, zu entscheiden, 
ob es gerechtfertigt ist, dass jemand als Opfer eine unbe
schränkte Leistung hat, auch wenn er dazu beigetragen hat, 
den Schaden zu verschlimmern, oder nichts unternommen 
hat, um den Schaden zu verringern. Ich glaube, es ist selbst
verständlich, dass man das berücksichtigen muss. Sonst 
wären ja diejenigen, die das Gegenteil gemacht haben, die 
Dummen, und das sollte hier berücksichtigt werden. 
Wir bitten Sie also, den Haupt- und den Eventualantrag der 
Minderheit abzulehnen. Der Hauptantrag will das ganz strei
chen, und der Eventualantrag will es reduzieren, nämlich in
dem das nur gelten soll, wenn an der begangenen Straftat 
schuldhaft mitgewirkt worden ist, und das ist zu eng. 
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Burkhalter Didier (RL, NE), pour la commJssion: Madame Me
netrey-Savary a reellement peint le diable sur la muraille 
concernant l'article 27, article qui regle la problematique de 
la reduction ou, il est vrai, meme de l'exclusion des presta
tions d'indemnite ou de reparation morale dans les cas ou la 
victime et les proches ont une responsabilite dans l'infraction 
elle-meme. La legislation actuelle se fonde en effet essen
tiellement sur la notion de taute, alors que le nouveau projet 
introduit la notion de contribution a causer l'atteinte ou a l'ag
graver. 
En fait, il est aussi vrai que le projet permet une large marge 
d'appreciation pour l'autorite; 9a ne veut pas dire que l'auto
rite utilisera mal cette marge d'appreciation, taut d'abord, et 
9a se justifie aussi par rapport au droit civil en raison du ca
ractere subsidiaire des prestations de la LAVI. Le but n'est 
pas de «moraliser» la reparation, comme le pense la mino
rite et comme cela a ete a nouveau dit dans le developpe
ment taut a !'heure par oral; il s'agit en revanche de tenir 
campte, d'une part, du fait que la victime ait decide de s'ex
poser elle-meme a un danger extraordinaire - on pense ici 
en particulier aux derapages, dans tous les sens du terme, 
lies aux sports extremes par exemple -, et d'autre part, du 
fait que la victime n'ait pas juge utile de prendre des mesu
res evidentes pour diminuer le prejudice. 
Ces elements sont egalement valables a l'alinea 2 pour ce 
qui est des proches de la victime. Les differentes proposi
tions de la minorite a l'alinea 1 et a l'alinea 2 ont toutes ete 
repoussees en commission par 11 voix contre 6. Nous vous 
demandons donc de bien vouloir maintenir, la egalement, la 
version de base. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 81 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 53 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 80 Stimmen 
Für den Eventualantrag der Minderheit .... 53 Stimmen 

Art. 28 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Jutzet, Hämmerle, Heim Bea, Hubmann, Leutenegger 
Oberholzer, Menetrey-Savary, Vischer) 
Streichen 

Art. 28 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Jutzet, Hämmerle, Heim Bea, Hubmann, Leutenegger 
Oberholzer, Menetrey-Savary, Vischer) 
Bitter 

Jutzet Erwin (S, FR): Es geht hier um die Streichung der 
Verzinsungspflicht, die eine Verschlimmerung und eine 
Schlechterstellung mit sich bringt: eine Verschlimmerung ge
genüber dem Status quo, eine Verschlechterung gegenüber 
den anderen Opfern. Lehre und Rechtsprechung sind sich 
einig, und es ist für sie klar: Der Zins gehört zum Schadener
satz. Das Bundesgericht hat das ständig wiederholt, letzt
mals beispielsweise 2003, in einem veröffentlichten Ent
scheid, in dem es sagt: «Zum Schaden gehört .... der Zins 
vom Zeitpunkt an, in dem das schädigende Ereignis sich fi
nanziell ausgewirkt hat.» Die Geschädigte soll so gestellt 
werden, wie wenn sie für ihre Forderung am Tag der uner
laubten Handlung, am Tag der bösen Tat, entschädigt wor
den wäre. Das ist geltende, übliche, langjährige und be
währte Praxis, und es entspricht auch dem Schadensbegriff. 
Ich warne Sie - ich weiss auch, dass meine Warnung wie 
jene des Rufers in der Wüste verhallen wird - vor der Un-

gleichbehandlung und vor der präjudiziellen Wirkung einer 
solchen Streichung der Zinspflicht. 
Herr Bundesrat Blocher wird mir wahrscheinlich entgegen
halten, dass die Richter die Zinspflicht insgeheim bei der 
Höhe der Entschädigung mitberücksichtigen werden, indem 
sie sagen: Es sind drei, vier Jahre verstrichen; wir geben ei
ne höhere Entschädigung, als wir sie gegeben hätten, wenn 
wir sofort entschieden hätten. Das mag in gewissen Fällen 
zutreffen. Aber wir haben heute Morgen das Ermessen der 
Gerichte durch verschiedene Massnahmen, wie beispiels
weise durch die Eingrenzung der Höchstleistung, einge
schränkt. In schwierigen, komplizierten Fällen ist die Dauer 
des Verfahrens oftmals sehr lang. Wenn bei Tätern, die zwar 
verurteilt werden, die Forderung nicht einbringlich ist, weil 
sie kein Geld haben, weil man sie nicht pfänden kann, aber 
auch wenn die Täter nicht bekannt sind, kann das drei, vier, 
fünf oder mehr Jahre gehen, und da sind die Zinsverluste 
doch beträchtlich. 
Ich bitte Sie, hier nicht vom ordentlichen Recht abzuweichen 
und die Zinspflicht nicht aufzuheben. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, erste Vizepräsiden
tin): Die CVP-Fraktion, die FDP-Fraktion und die SVP-Frak
tion teilen mit, dass sie den Antrag der Mehrheit unterstüt
zen werden. 

Vischer Daniel (G, ZH): Ich ersuche.Sie dringend, dem Min
derheitsantrag Jutzet zuzustimmen. Es ist stossend, wenn 
hier die Zinspflicht abgeschafft wird. Dies führt zu einer Un
gleichbehandlung, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt .der 
Betrag - sei es eine Entschädigung, sei es eine Genugtu
ung - ausbezahlt wird. Herr Jutzet hat auf die Rechtspre
chung hingewiesen, auf den klaren Rechtsgrundsatz, dass 
jemand selbstredend so zu stellen sei, wie wenn er den Be
trag am Tag der Tat erhalten würde. 
Es wird ja folgendermassen argumentiert, wenn ich das rich
tig verstanden habe: Die Zinspflicht, die im Haftpflichtrecht ja 
unbestritten ist, sei hier nicht zu befolgen, weil es sich nur 
um eine subsidiäre Leistung handle. Das ist der Kern der Ar
gumentation. In vielen Fällen ist es zwar eine subsidiäre Lei
stung, aber es ist eine Leistung, die für den Betroffenen die 
einzige bleiben kann, weil keine Drittinstitution da ist, viel
mals kein Täter da ist, der für den effektiven Schaden, für die 
effektive «Entschädigung» oder «Genugtuung» aufkommt. 
Deswegen ist es nicht korrekt, wenn nun mit dieser Argu
mentation die Zinspflicht abgeschafft wird. 
Ich glaube, wie Herr Jutzet gesagt hat, dass die Abschaffung 
der Zinspflicht eine gewisse präjudizielle Wirkung auf andere 
Bereiche haben könnte. Das ist etwas, was wir nicht wollen. 
Ich sehe sowieso nicht ein, warum wir laufend daran sind, 
bewährte Rechtsgrundsätze gewissermassen über Neben
argumentationen auszuhöhlen und durch die Hintertür abzu
schaffen. Es ist auf den ersten Blick vielleicht nicht so eine 
wichtige Bestimmung. Aber im ganzen System des Haft
pflichtrechtes, das mit der Opferhilfe im Konnex steht, ist es 
eben dennoch eine zentrale Bestimmung; und es wäre 
falsch, wenn hier abermals ausgehöhlt würde. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Zinszahlungen auf Schaden
ersatzforderungen sind durchaus üblich und werden auch 
heute rechtens gewährt oder rechtens eingefordert. Es ist 
tatsächlich ein bewährtes Konzept unseres Staates, unserer 
Rechtsordnung, dass solche Ansprüche auch verzinst wer
den. 
Es geht hier aber nicht um jenen Schadenersatz, der bei
spielsweise durch unerlaubte Handlungen gemäss Artikel 41 
des Obligationenrechtes oder ähnliche Vorfälle geschuldet 
wird, sondern es geht hier um das Opferhilfegesetz. Um es 
deutlich zu machen, möchte ich vor allem die Zinsfrage an 
der Genugtuung aufhängen. Ich meine, wenn für die Genug
tuung ein Zins zu zahlen wäre, dann höchstens ein Negativ
zins, denn je weiter weg die Genugtuung vom Vorfall ausge
richtet wird, der diese seelische Unbill verursacht hat, desto 
weniger stark kann und wird die seelische Unbill auch sein, 
denn - wie wir wissen - die Zeit heilt die Wunden. Zudem: 
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Wenn ich diese Genugtuung oder Entschädigung nach ei
nem Monat erhalte, brauche ich keinen Zins, denn dann ist 
die Zeit viel zu kurz, als dass der Zins überhaupt eine Rolle 
spielen würde. Wenn ich die Entschädigung aber erst nach 
zwei oder drei Jahren erhalte, sind die Verhältnisse betref
fend seelische Unbill und Trauerarbeit völlig anders, und die 
Entschädigung müsste dann eigentlich nach einer solchen 
Zeit eben mit einem Negativ- und nicht mit einem Positivzins 
versehen sein. Ich glaube, die Regelung der Mehrheit ist 
durchaus sinnvoll, und es ist auch richtig, dass man gegen
über dem bewährten allgemeinen Rechtssystem die Ein
schränkung hier ganz klar im Gesetz vornimmt. Das muss 
aber nicht heissen, dass die grundsätzliche Regelung in un
serem Rechtssystem dadurch geschwächt werden müsste. 
Es ist ein Sonderfall, und dieser Sonderfall wird hier geson
dert geregelt, wie es die Mehrheit vorschlägt. 
Stimmen Sie der Mehrheit zu. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir haben bei Artikel 23 jetzt 
die Spannbreite für Entschädigungen und Genugtuungen 
und die Höchstgrenze festgelegt. Das ist, wenn Sie Arti
kel 28 zustimmen, inklusive Zinsen. Innerhalb dieser Spann-

- breite, da möchte ich Herrn Jutzet Recht geben, ist ein Er
messensspielraum für diejenigen, die die Entschädigung 
und die Genugtuung festlegen. Das wird in der Regel auch 
etwas miteinander in Abstimmung gebracht, denn in der Re
gel ist es dem Opfer nicht so wichtig, wenn es Geld 
bekommt, ob es jetzt eine Entschädigung oder eine Genug
tuung ist. Innerhalb dieser Spannbreite besteht eben ein Er
messensspielraum - und alles, was unter dem Maximum ist, 
spielt dann nicht mehr eine solche Rolle. Aber wenn Sie hier 
die Zinspflicht einführen, setzen Sie die Höchstgrenze wie
der hinauf, und das sollten Sie vermeiden. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Burkhalter Didier (RL, NE), pour la commission: La majorite 
de la commission n'a pas suivi l'argumentation qui vient 
d'etre a nouveau developpee devant vous par d'eminents ju
ristes pour la minorite. De mon avis de non-juriste, cette ar
gumentation mele quand meme un petit peu trop le droit de 
la responsabilite civile et de l'aide aux victimes. II faut en ef
fet preciser une fois encore que l'objectif de la loi sur l'aide 
aux victimes d'infractions n'est pas le meme que celui du 
droit de la responsabilite civile. Dans ce dernier, il s'agit de 
tenter de replacer la victime dans la situation anterieure a 
l'infraction alors que dans la LAVI, l'Etat n'intervient qu'a titre 
subsidiaire pour marquer la solidarite de notre societe a 
l'egard des victimes. 
Dans la logique du plafonnement de l'indemnisation a l'arti
cle 20 alinea 3 et de la reparation morale a l'article 23 ali
nea 2, et egalement dans la mesure ou de telles decisions 
tiennent campte de la duree depuis les faits, il semble justifie 
de renoncer aux interets. 
Cette decision confirmant le projet du Conseil federal a ete 
prise en commission par 11 voix contre 6. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 52 Stimmen 

Art. 29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 30 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Hämmerle, Heim Bea, Jutzet, Leutenegger 
Oberholzer, Menetrey-Savary, Vischer) 
Abs. 1 
.... kostenlos. Opfer mit schweren Körperverletzungen oder 
von sexueller Gewalt, Kinder und Jugendliche sowie Ange
hörige von Tötungsopfern haben einen Anspruch auf eine 
unentgeltliche Rechtsvertretung. 

Art. 30 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Hubmann, Hämmerle, Heim Bea, Jutzet, Leutenegger 
Oberholzer, Menetrey-Savary, Vischer) 
Al. 1 
. ... sont gratuites. Les personnes victimes de lesions corpo
relles graves ou de violences sexuelles, les enfants et adole
scents ainsi que les parents de personnes victimes d'homi
cide ont droit a une representation judiciaire gratuite. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Hier in diesem Artikel geht es um 
die Rechtsvertretung, und unser Minderheitsantrag nimmt 
ein Anliegen der Opferberatungsstellen auf. Sie haben uns 
darauf aufmerksam gemacht, dass wir - analog zum Institut 
des amtlichen Verteidigers - bei bestimmten Delikten für die 
Opfer auch einen unentgeltlichen Rechtsbeistand im Opfer
hilfegesetz vorsehen sollten. Es ist äusserst stossend, dass 
Menschen, die unverschuldet Opfer eines Gewaltdeliktes 
geworden sind, selber die vollen Kosten für einen Rechtsbei
stand zu tragen haben, sofern sie Normalverdienende sind, 
während für Täter sehr oft ein amtlicher Verteidiger bestellt 
wird, der sie nichts kostet. Wir sollten hier das Prinzip der 
gleich langen Spiesse anwenden und zumindest den Opfern 
schwerer Delikte diese Unterstützung gewähren. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, unseren Minderheitsantrag zu 
unterstützen, und ich danke Ihnen zum Voraus. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, erste Vizepräsiden
tin): Die SP-Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Min
derheit unterstützen wird. Die SVP-Fraktion teilt mit, dass sie 
den Antrag der Mehrheit unterstützen wird. 

Huber Gabi (RL, UR): Die FDP-Fraktion unterstützt - was 
Sie in der Zwischenzeit sicher nicht mehr überraschen 
wird - die Mehrheit. Denn alle Kantone kennen Regeln über 
die unentgeltliche Rechtspflege. Es kommt dazu, dass die 
Hilfe nach Artikel 14, welcher unter dem Abschnitt «Leistun
gen der Beratungsstellen» steht, auch juristische Betreuung 
in der Schweiz umfasst. Artikel 16 wiederum regelt die Ko
stenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter. In Verbindung mit 
Artikel 16 kann also auch ein Rechtsbeistand über die Op
ferhilfe finanziert werden. 
Im Entwurf des Bundesrates und mit dem Antrag der Mehr
heit wird bezüglich der Rechtsberatung auf die konkrete Si
tuation des Opfers abgestellt. Die Minderheit dagegen stellt 
für den Anspruch auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung 
auf den Straftatbestand oder auf persönliche Kriterien ab, 
was dem Konzept des Gesetzes widerspricht. 
Wir ersuchen Sie deshalb um Unterstützung der Mehrheit. 

Amherd Viola (C, VS): Mit der Zustimmung zum Minder
heitsantrag würden zwei Kategorien von Opfern geschaffen: 
Die eine Kategorie hätte unabhängig von Einkommen und 
Vermögen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, die 
andere nicht. Ein derartiges Zweiklassensystem lehnt die 
CVP-Fraktion ab. Zudem kann gestützt auf Artikel 14 in Ver
bindlmg mit Artikel 16 des Opferhilfegesetzes ein Rechtsbei
stand durch die Opferhilfe finanziert werden. Der von der 
Minderheit vorgeschlagene Zusatz ist deshalb überflüssig. 
Die CVP-Fraktion unterstützt die Mehrheit. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, hier die Mehr
heit zu unterstützen. Der Antrag der Minderheit, der für ge-
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wisse Opfer einen unentgeltlichen Rechtsbeistand vorsieht 
ist systemwidrig. Ich weiss nicht, warum ausgerechnet di~ 
Opfer, um die es hier geht - unabhängig von den per
sönlichen und finanziellen Verhältnissen -, nun plötzlich ei
nen unentgeltlichen Rechtsbeistand haben sollen, während 
andere keinen solchen Beistand haben, weil sie sich in einer 
anderen Situation befinden. Eine solche Norm ist auch nicht 
nötig. Artikel 14 sieht einen Anspruch auf angemessene 
juristische Betreuung vor, und nach Artikel 16 kann ein An
walt oder eine Anwältin über die Opferhilfe finanziert wer
den. Bei der Regelung der Mehrheit wird auf die konkrete Si
tu~tion abgestellt, d. h. auf die Situation des Opfers, auf 
seine Kenntnisse und Fähigkeiten, auf seine finanzielle Si
tuation und auf die Kompliziertheit der Rechtsfragen. Die 
Regelung des Entwurfes ergänzt die unentgeltliche Rechts
pflege, von der der Antrag der Minderheit spricht. Der Ent
wurf verweist auf das kantonale Recht bzw. auf Artikel 29 
der Bundesverfassung, gilt dann aber für alle Taten und für 
alle Schädigungen, unabhängig davon, ob es sich um die 
spezifischen Folgen handelt, die im Antrag der Minderheit 
erwähnt sind. 
Darum bitten wir Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustim
men. 

Markwalder Bär Christa (RL, BE), für die Kommission: Arti
kel 30 regelt die Befreiung von Verfahrenskosten. Die Min
derheit Hubmann verlangt, dass «Opfer mit schweren Kör
perverletzungen oder von sexueller Gewalt, Kinder und 
Jugendliche sowie Angehörige von Tötungsopfern» einen 
Anspruch auf unentgeltliche Recht$vertretung haben sollen. 
Natürlich ist es stossend, wenn Menschen, welche unver
schuldet Opfer eines Gewaltdeliktes werden, am Schluss 
auch noch die Anwaltskosten selber bezahlen müssen. 
Doch alle Kantone kennen Regeln über den unentgeltlichen 
Rechtsbeistand, und Artikel 14 ermöglicht in Verbindung mit 
Artikel 16, dass ein Rechtsbeistand auch über die Opferhilfe 
finanziert werden kann. 
Die Kommissionsmehrheit ist der Meinung, dass auf die kon
krete Situation der Opfer Rücksicht genommen werden 
sollte. Die Minderheit Hubmann jedoch will Opfer nach be
stimmten Kriterien privilegieren, was dem Grundkonzept des 
OHG zuwiderläuft, das es ermöglicht, dass allen Opfern ein 
Rechtsbeistand im Rahmen der Opferhilfe finanziert werden 
kann. Aufgrund von Artikel 29 der Bundesverfassung haben 
Opfer mit tiefem Einkommen Anspruch auf unentgeltliche 
Rechtspflege. Bei Opfern mit mittleren Einkommen werden 
Anwalts- und Verfahrenskosten durch die Opferhilfe über
nommen. Die Opfer mit hohen Einkommen müssen die An
walts- und Verfahrenskosten selber tragen, sofern sie nicht 
auf den Verfahrensgegner abgewälzt werden können. 
Gleichzeitig geht es aus der Sicht der Kommissionsmehrheit 
nicht an, dass hier erneut versucht wird, aufgrund von De
liktskategorien unterschiedliche Regelungen zu schaffen. So 
würden die Opfer gegeneinander ausgespielt und je nach 
Delikt eine Ungleichbehandlung erfahren, was bei der Be
wältigung des erfahrenen Unrechtes zusätzlich belastend 
wirken würde. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen deshalb mit 11 zu 7 Stim
men, diesen Zusatz nicht einzufügen und dem Bundesrat zu 
folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 57 Stimmen 

Art. 31-34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 35 
Antrag der Kommission 

bbis. eine allfällige Übersetzung durch eine Angehörige des 
gleichen Geschlechts erfolgt; 

Art. 35 
Proposition de Ja commission 

bbis. exiger qu'une eventuelle traduction soit faite par une 
personne du meme sexe; 

Angenommen - Adopte 

Art. 36-49 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Änderung bisherigen Rechts 
Modification du droit en vigueur 

Ziff. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.1,2 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, erste Vizepräsiden
tin): Bevor wir zur Gesamtabstimmung kommen, haben Frau 
Leutenegger Oberholzer und Herr Vischer das Wort für eine 
Fraktionserklärung. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die SP-Fraktion 
lehnt die Totalrevision des Opferhilfegesetzes ab. Sie bedeu
tet mit den Beschlüssen, die Sie heute gefasst haben, eine 
klare Verschlechterung gegenüber dem heutigen Gesetz. 
Besonders stossend sind aus unserer Sicht zum Ersten die 
Streichung der Genugtuungsleistungen und der Entschädi
gungsleistungen bei Straftaten im Ausland und zum zweiten 
die Plafonierung der Genugtuungen auf einem tiefen Niveau. 
Damit wird die OHG-Revision im Ergebnis zu einer Spar
übung auf dem Buckel der Opfer. Es trifft in der Mehrheit 
Frauen, und es trifft die Schwächsten der Gesellschaft. Es 
hat sich bestätigt: Die Opfer haben leider keine Lobby. 

, Aus diesen Gründen sagt die SP-Fraktion Nein zu dieser To
talrevision des OHG. 

Vischer Daniel (G, ZH): Ich kann mich in der Essenz den 
Ausführangen von Frau Leutenegger anschliessen. Auch die 
grüne Fraktion lehnt diese Novelle ab. Damit wird die Revi
sion zu einer unnötigen - will sagen: schadhaften - Revi
sion. Zwei Kernbereiche werden verschlechtert: die Opfer
hilfe bei Straftaten im Ausland und die Obergrenze für die 
Genugtuung. Das ist ein schäbiges Gesetz. Sparen ist nötig, 
aber nicht am falschen Ort und nicht Sozialsparen. Das ist 
eine Sozialsparübung - auf dem Buckel der Schwächsten 
notabene. 
Wir haben einst mit Stolz ein Opferhilfegesetz eingeführt, 
und ich attestiere: nicht zuletzt dank der Unterstützung der 
SVP. Heute gibt es noch den «Beobachter» als Lobby für die 
Opfer. In diesem Saal aber droht das Anliegen der Opfer ver
gessen zu gehen. Da können wir nicht mitmachen! 
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Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 05.078/3462) 
Für Annahme des Entwurfes .... 103 Stimmen 
Dagegen .... 56 Stimmen 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 

Schluss der Sitzung um 12.35 Uhr 
La seance est levee a 12 h 35 
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vor der Inkraftsetzung wieder revidieren müssen. Denn das 
hätte eine Gesetzesrevision zur Folge mit allem, was dazu
gehört. Das würde den ganzen Prozess zusätzlich erschwe
ren, weil wir das Gesetz vor Inkraftsetzung schon wieder än
dern müssten. 
Ich bitte Sie, bei den Anträgen der Mehrheit und des Bun
desrates zu bleiben und den Antrag der Minderheit Schwei
ger abzulehnen. 

Schweiger Rolf (RL, ZG): Ich lege Wert auf folgende Fest
stellung: Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, ich hätte 
den NFA in seiner Gesamtheit als unfair beurteilt, dann wäre 
ein solcher Eindruck falsch. Der Eindruck, den ich erwecken 
wollte, ist folgender: Ich glaubte und glaube, dass so für aus
sergewöhnliche Ereignisse eine Regelung getroffen würde -
fairnessmässig das Tüpfchen auf dem i -, mit der die Fair
ness als solche noch abgerundet werden sollte, weil eben so 
die Gewissheit bestünde, dass die Belastung auch in aus
sergewöhnlichen Situationen berechenbar wäre. 
Auch aufgrund der Tatsache, dass im Plenum hierüber nicht 
gross diskutiert werden konnte, glaube ich, dass es unter 
der Prämisse, nur eine Regelung finden zu können, die Aus
sergewöhnliches zu erfassen vermag, richtig ist, wenn sich 
die nationalrätliche NFA-Kommission dieser Frage annimmt. 
In diesem Sinne und aufgrund der Voten während der De
batte hier in diesem Saal glaube ich, dass der Nationalrat in 
die Lage versetzt werden sollte, eine Reglung zu treffen, die 
die von mir angesprochene Zielsetzung erreicht. Darum 
ziehe ich für heute, mit Zustimmung der anderen Unterzeich
ner, den Minderheitsantrag zurück. Das bedeutet nicht, dass 
ich mich bei einer nachfolgenden Debatte nicht noch einmal 
hierzu äussern würde, falls der Nationalrat eine solche Lö
sung beschliessen sollte. 
In diesem Sinne ist dieser Antrag zurückgezogen. 

Präsident (Brändli Christoffel, erster Vizepräsident): Der An
trag der Minderheit ist zurückgezogen worden. 

Ziff. II, III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II, III 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 36 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(7 Enthaltungen) 

Präsident (Brändli Christoffel, erster Vizepräsident): Ich 
möchte Herrn Bundesrat Merz und seinen Mitarbeitern für 
die gute Begleitung dieses Geschäftes recht herzlich danken 

· und ihnen einen schönen Tag wünschen. 
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Opferhilfegesetz. 
Totalrevision 
Loi federale sur l'aide aux victimes 
d'infractions. Revision totale 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 09.11.05 (881 2005 7165) 
Message du Conseil federal 09.11.05 (FF 2005 6683) 

Nationalrat/Conseil national 22.06.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 14.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 15.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 21.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Statt wie vorgese
hen um 08.00 Uhr beginnen wir jetzt um 11.30 Uhr mit die
sem Geschäft. 
Das Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten, 
kurz Opferhilfegesetz, ist seit dem 1. Januar 1993 in Kraft. 
Durch dieses Gesetz erhalten Opfer von Straftaten heute 
wirksame Hilfe. Über sechzig Beratungsstellen sowie kanto
nale Entschädigungs- und Genugtuungsbehörden küm
mern sich um die Opfer und ihre Angehörigen. Ausserdem 
wird ihrer besonderen Situation auch im Strafverfahren 
Rechnung getragen. Von 1993 bis 1998 war das Gesetz Ge
genstand mehrerer Evaluationen. Es hat sich erwiesen, 
dass sich das Gesetz in seinen Grundzügen bewährt. Die 
Evaluationen haben aber auch gezeigt, dass es notwendig 
ist, das Gesetz zu revidieren. Dies aus folgenden Gründen: 
1. Es sind zahlreiche Auslegungsprobleme und in gewissen 
Punkten lückenhafte oder inkohärente Regelungen festzu
stellen. 
2. Die verschiedenen Leistungen der Opferhilfe erwiesen 
sich als ungenügend voneinander abgegrenzt; sie über
schneiden sich teilweise. Auch erwies sich, dass die Verwir
kungsfrist für die Einreichung einer Entschädigungs- oder 
Genugtuungsforderung wegen ihrer Kürze problematisch ist. 
3. Seitens der Kantone wird es als dringlich angesehen, die 
Kosten einzugrenzen, die sich aus den Genugtuungszahlun
gen ergeben. Denn Genugtuungen waren ursprünglich als 
subsidiäre, ausserordentliche Leistungen gedacht, jedoch 
haben sie sich aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtspre
chung zu ordentlichen Leistungen gewandelt. 
Der vorliegende Entwurf des Bundesrates übernimmt die be
währten Grundzüge der geltenden Gesetzgebung. Das gel
tende Gesetz beruht auf drei Pfeilern: Beratung, finanzielle 
Leistungen und besonderer Schutz des Opfers im Strafver
fahren. Dieses Konzept wird beibehalten. Der Bundesrat legt 
uns eine Totalrevision des Gesetzes vor, denn die Detailän
derungen hätten die Systematik sonst relativ stark betroffen. 
Die Vorlage bringt insbesondere sechs Neuerungen: 
1. Sie bestätigt den subsidiären Charakter der Opferhilfe. 
Die Geldleistungen werden nur dann definitiv gewährt, wenn 
die primär Leistungspflichtigen, d. h. der Straftäter, die Straf
täterin oder ihre Versicherungen nicht oder nicht ausrei
chend bezahl.en. 
2. Der Schwerpunkt der Hilfe sind die Leistungen, die von 
den Beratungsstellen erbracht werden. Die finanziellen 
Leistungen, sei es in Form von Entschädigungen oder von 
Genugtuungen, sollen im Vergleich zu den Leistungen der 
Beratungsstellen subsidiär sein. Die Leistungen der Bera
tungsstellen schliessen soziale, juristische, medizinische, 
psychologische und auch finanzielle Hilfe ein. 
3. Die Vorlage verdeutlicht die Funktion der staatlichen Op
ferhilfe. Es ist Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass 
die Sicherheit der Einwohner gewährleistet ist. Wer von 
Straftaten besonders stark betroffen ist, dem soll aus Solida
rität Hilfe geleistet werden. Es geht'hier aber nicht um die 
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Haftung des Staates für mangelnde Sicherheit. Die Geld
leistungen sollen es dem Opfer ermöglichen, seine Situation 
besser zu überstehen. Das ist insbesondere die Funktion 
der Genugtuung. Neu eingeführt wird eine Höchstgrenze für 
die Genugtuungen. Dies entspricht insbesondere einem An
liegen der Kantone. Zwanzig Kantone haben sich für eine 
Begrenzung der Genugtuungen ausgesprochen. 
4. Die Verwirkungsfristen für Entschädigungen und Genug
tuungen werden verlängert, besonders, um der Situation von 
Minderjährigen besser Rechnung zu tragen. 
5. Bei Straftaten im Ausland wird neu ausdrücklich festge
legt, dass ein Anspruch auf Soforthilfe und auf längerfristige 
Hilfe durch Beratungsstellen besteht. Neu wird aber auch 
gesagt, dass künftig bei Straftaten im Ausland keine Ent
schädigungen und Genugtuungen mehr ausgerichtet wer
den. Dies hat mit dem Grundverständnis und der Aufgabe 
der Opferhilfe zu tun. Wie erwähnt ist der Staat gehalten, für 
die Sicherheit der Einwohner des Landes zu sorgen. Diese 
Verantwortung beschränkt sich auf das Territorium des Staa
tes selbst und kommt also bei Straftaten, die im Ausland be
gangen werden, nicht zum Tragen. Die Leistungen der Bera
tungsstellen stehen aber auch Personen offen, die in der 
Schweiz wohnhaft sind und im Ausland Opfer einer Straftat 
geworden sind. 
6. Die freie Wahl der Beratungsstelle wird beibehalten. In der 
Vorlage wird aber ein Kostenausgleich zwischen dem bera
tenden Kanton und dem Wohnsitzkanton des Opfers einge
führt. 
Der Nationalrat hat dem Entwurf des Bundesrates weitge
hend unverändert zugestimmt. Zwei Änderungen hat er be
schlossen: In Artikel 8 wurde die generelle Informations
pflicht gestrichen, und in Artikel 35 wurde ergänzt, dass eine 
Übersetzung durch eine Person des gleichen Geschlechts 
erfolgen soll. In der Gesamtabstimmung hat der Nationalrat 
dem so geänderten Entwurf mit 103 zu 56 Stimmen zuge
stimmt. 
Ihre Kommission hat sich mit der Vorlage eingehend ausein
andergesetzt. Sie hat Regierungsrat Peter Gomm als Vertre
ter der KKJPD angehört. Zudem war bei der Anhörung auch 
Frau Eva Weishaupt, Leiterin der kantonalen Opferhilfestelle 
der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich, 
anwesend. Beide waren seinerzeit Mitglieder der Experten
kommission. 
Ihre Kommission hat sich in ihren Beratungen weitgehend 
den Anträgen des Bundesrates angeschlossen. Auf der 
Fahne sehen Sie, dass wir nur bei Artikel 3 einen Minder
heitsantrag haben. In der Detailberatung werde ich mich 
dann näher dazu äussern. 
Mit dem Bundesrat war die Kommission mehrheitlich der 
Meinung, dass der Entwurf als ausgewogen angesehen wer
den kann. Der Bundesrat betonte, dass er bestrebt ist, den 
Anliegen der Kantone Rechnung zu tragen, namentlich im fi
nanziellen Bereich. Es sei aber auch der Situation der Opfer 
Rechnung getragen worden, indem eine Reihe von Erweite
rungen vorgesehen werden, die geeignet sind, einen besse
ren Schutz der Opfer zu gewährleisten. Ihre Kommission hat 
der Vorlage ohne Gegenstimme bei 4 Enthaltungen zuge
stimmt. 
Ich bitte Sie daher, auf die Vorlage einzutreten und ihr zuzu
stimmen. 

Bonhote Pierre {S, NE): L'etat de developpement d'une so
ciete peut se mesurer a. la maniere dont eile traite ses victi
mes. Au debut des annees 1990, nous avons franchi un pas 
important avec la reconnaissance par !'Etat du statut de vic
times et l'octroi a ces personnes d'un soutien financier. Cela 
s'est concretise par l'adoption de l'article 124 de la Constitu
tion federale qui prevoit: «La Confederation et les cantons 
veillent a. ce que les victimes d'une infraction portant atteinte 
a. leur integrite physique, psychique ou sexuelle beneficient 
d'urie aide et re9oivent une juste indemnite si elles connais
sent des difficultes materielles en raison de l'infraction.» 
Apres plus de dix ans d'experience, il est justifie de proceder 
a. une refonte complete de la loi, avant tout pour des raisons 
de clarification. II est toutefois regrettable que l'occasion ait 
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ete saisie pour exercer une pression sur les montants oc
troyes, ·tant a titre d'indemnisation que de reparation morale. 
Plusieurs elements positifs sont a relever dans la loi dont 
nous discutons. A l'article 8, les täches de la police sont pre
cisees et on peut saluer le fait que la commission ait estime 
legitime de demander aux cantons de faire connaTtre l'aide 
aux victimes d'une infraction. Ainsi, eile propose a notre con
seil de s'ecarter de la decision du Conseil national qui pro
posait de biffer cette disposition. 
A l'article 10 est introduit le fait que les centres de consulta
tion ont le droit de consulter les dossiers des autorites de 
poursuite penale et des tribunaux, ce qui est positif au sens 
Oll cela peut decharger la victime de devoir exposer une 
nouvelle fois en detail ce qu'elle a subi. 
A l'article 11, les possibilites de signaler les cas de mal
traitance gräce a un assouplissement de l'obligation de gar
der le secret dans le cas oll les victimes sont mineures et Oll 
leur integrite est eri danger doivent egalement etre saluees. 
A l'article 25, on relevera egalement comme positif que le 
delai pour une demande d'indemnisation et de reparation ait 
ete allonge a. cinq ans et que, pour les victimes mineures qui 
ont subi des infractions graves, la demande puisse etre faite 
jusqu'a l'äge de 25 ans. 
En depit de plusieurs elements positifs, on deplore deux as
pects negatifs dans cette revision: les montants maximaux 
donnant droit a l'indemnisation et a la reparation morale sont 
fixes a des niveaux bas. Je peux admettre qu'on souhaite 
fixer des maxima dans la loi, plutöt que de laisser faire les 
tribunaux, ce qui pourrait conduire a. une certaine suren
chere. Paradoxalement toutefois, le fait de fixer ces plafonds 
a un niveau bas ne va pas concerner principalement !es vic
times d'infractions graves, mais plutöt celles d'infractions de 
gravite moderee, beaucoup plus nombreuses. En effet, c'est 
necessairement l'echelle des reparations et des indemnisa
tions qui sera revue a. la baisse en fonction de l'abaissement 
des plafonds, du fait qu'il faut maintenir une proportion entre 
!es indemnisations selon la gravite des actes de violence. 
Ce qui est le plus choquant toutefois, c'est le sort reserve 
aux proches des victimes selon l'article 23 de la loi, lequel 
fixe une reparation morale de 35 000 francs au maximum, 
alors que la victime peut beneficier d'une reparation allant 
jusqu'a. 70 000 francs. II en resulte une echelle de valeurs 
assez etrange, detaillee en page 6746 du message en fran-
9ais, puisque l'on y constate que la perte d'un enfant a la 
meme valeur que la perte du nez. La reduction des indemni
tes et des reparations pour tort moral paraTt d'autant plus in
justifiee que ces versements tendent a baisser ces dernieres 
annees. En 2005, la totalite de ces versement a atteint un ni
veau de 25 pour cent inferieur a celui de 2000. II est vrai 
qu'au moment oll le Conseil federal a entrepris la reforme de 
la loi, ces montants avaient pris l'ascenseur et s'etaient ele
ves a un niveau particulierement haut, puisqu'en 2003 la 
somme des indemnites et des reparations versees avaient 
plus que double par rapport a l'an 2000. Toutefois, la situa
tion s'est, depuis lors, completement inversee et justifie 
d'autant moins la fixation de plafonds bas pour l'indemnisa
tion et pour la reparation. 
II convient encore de relever que les trois quarts des col'.lts 
qu'implique cette loi pour les collectivites publiques sont en
gendres par les centres de consultation LAVI, alors que seul 
un quart est imputable aux indemnites et aux reparations. 
Un deuxieme element negatif est le fait que l'on supprime 
les indemnisations pour les actes de violence commis a. 
l'etranger. Mais j'y reviendrai tout a. l'heure, lorsque je defen
drai ma proposition de minorite a l'article 3. 
Un aspect problematique est egalement apparu lors de 
l'examen en commission de l'article 27, qui stipule que si la 
victime s'est consciemment mise en danger par un compor
tement inadequat, les prestations peuvent etre reduites ou 
exclues. Pour quelques membres de la commission, la re
daction de cet article a ete jugee assez insatisfaisante, mais 
les tentatives de faire mieux ont toutefois echoue. Le fait de 
dire qu'une indemnite et une reparation morale peuvent etre 
reduites ou exclues si «la victime a contribue a causer l'at
teinte ou a. l'aggraver» est une formulation dangereusement 
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floue, puisque l'on peut admettre que la victime contribue 
toujours a causer l'atteinte qu'elle subit: si la victime n'avait 
pas traverse la route, eile n'aurait pas ete victime du chauf
fard; si la victime n'avait pas epouse un conjoint violent, eile 
n'aurait pas ete battue. Toutefois, la tentation d'introduire la 
notion de negligence ou la notion d'imprevoyance coupable 
telles qu'elles existent dans le Code penal pour preciser la 
notion de causalite est une tentation qui doit finalement etre 
ecartee, car eile pourrait conduire a faire le proces de la vic
time pour determiner son degre de responsabilite, et aggra
ver ainsi sa situation. 
Convaincu, en resume, que les aspects negatifs de cette re
vision sont insuffisants pour faire pencher la balance dans le 
sens d'un refus, je vous invite a entrer en matiere. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Präsident Ihrer Kommis
sion, Herr Wicki, ist auf das Gesetz eingehend eingegangen. 
Ich kann mich darum kurz fassen und seine Ausführungen 
unterstützen. zusammengefasst ist vonseiten des Bundes
rates zu sagen, dass sich in den 14 Jahren, in denen dieses 
Gesetz nun besteht, eben gezeigt hat, dass verschiedene 
Auslegungsprobleme und Lücken vorhanden sind; das zeigt 
sich auch in verschiedenen parlamentarischen Vorstössen. 
Der Revisionsentwurf des Bundesrates hat diese Mängel 
aufgenommen, und weil sie zahlreich sind, haben wir uns 
dazu entschlossen, Ihnen eine Totalrevision vorzulegen, 
auch wenn das Gesetz erst 14 Jahre alt ist. Aber die ersten 
Zeiten zeigen ja immer am besten, welches die Lücken und 
Mängel sind. 
In aller Kürze - die wichtigsten Punkte sind von Herrn Wicki 
aufgezeigt worden - gehe ich noch auf die Hauptpunkte ein: 
Für die Kantone war von höchster Dringlichkeit, dass die Be
träge so fixiert werden, dass sie nicht in eine unabsehbare 
Situation kommen. Das hat die Revision aufgenommen, sie 
hat dieses Erfordernis erfüllt. Die Subsidiarität der staatli
chen Opferhilfe, die bisher nicht klar war, ist hier eindeutig 
festgehalten. Eine deutliche Verbesserung für die Opfer 
wurde erreicht, indem man die Verwirkungsfristen für Gesu
che um Entschädigung und Genugtuung von heute zwei auf 
fünf Jahre verlängert hat. Das war eine der Hauptforderun
gen von Opferkreisen, die sagen, die zweijährige Verwir
kungsfrist sei zu kurz. 
Dann ist jetzt auch klar geregelt, wie es bei Straftaten im 
Ausland aussieht: Für Straftaten im Ausland ist die Hilfe ge
währleistet. Die Entschädigungspflichten gelten aber nur bei 
Straftaten im Inland, und zwar einfach deshalb, weil sich 
gezeigt hat, dass Straftaten im Ausland ausserordentlich 
schwer zu beurteilen sind. Was machen Sie, wenn eine Per
son geltend macht, sie sei in einem asiatischen Staat Opfer 
eines Vergewaltigungsdeliktes geworden? Das ist praktisch 
nicht abzuklären und zu verifizieren. Zudem hat der Staat ja 
die Aufgabe, in seinem Rechtsgebiet für die entsprechende 
Sicherheit zu sorgen, aber nicht in anderen Staaten. Es liegt 
auch in der Selbstverantwortung einer Person, wenn sie ins 
Ausland geht, dass sie weiss, wie es dort aussieht, wenn 
man Opfer einer Tat wird, und dass sie auch die entspre
chenden Sicherheitsmassnahmen - insbesondere auch Ver
sicherungsmassnahmen - trifft. 
Beibehalten wird die freie Wahl der Beratungsstellen, das 
war ein wichtiges Anliegen der Kantone. Da muss natürlich 
derjenige Kanton bezahlen, der die Beratungsstelle zur Ver
fügung stellt. Die Kantone haben hier einen horizontalen 
Ausgleich geschaffen, indem Kantone, die Personen mit 
Wohnsitz in einem anderen Kantone beraten, das Recht ha
ben, vom Wohnsitzkanton des betreffenden Opfers eine Ent
schädigung zu verlangen. Damit sind die Kantone auch ein
verstanden. 
Zuletzt gab es eine Schlussrunde aller Interessierten: der 
Opfer, der Kantone, der Opferhilfestellen, der für die kanto
nalen Finanzen Zuständigen und der Aufsicht des Bundes. 
Diese Kreise haben einhellig gesagt, dieses Gesetz sei aus
geglichen, sie könnten ihm zustimmen. Das heisst nicht, 
dass nicht jeder gerne noch etwas gehabt hätte, das liegt in 
der Natur des Kompromisses; aber alle haben anerkannt, 
dass das Gesetz gut ist. Natürlich war es etwas schwierig, 

Vertreter der Opfer zu finden, denn die Opfer sind ja nicht or
ganisiert. Wir haben dann die ehemaligen Initianten - dieses 
Geschäft ist ja auf eine Volksinitiative zurückzuführen - und 
die auf die Opferberatung spezialisierten Anwälte zum 
Schlusshearing eingeladen. 
Darum bitten wir Sie, der vorberatenden Kommission zu fol
gen und diesem - wie der Kommissionspräsident gesagt 
hat - ausgewogenen Kompromiss zuzustimmen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 

Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Zu Artikel 1: Wie bis
her erhält nicht jedes Opfer einer Straftat Hilfe nach diesem 
Gesetz, sondern nur, wer in seiner körperlichen, in seiner 
psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beein
trächtigt worden ist. Anspruch auf Opferhilfe haben neben 
dem Opfer selbst auch dessen Angehörige. Der Kreis der 
Angehörigen wird gleich umschrieben wie im geltenden 
Recht. Er erfasst insbesondere auch registrierte Partner
schaften und Konkubinatspaare. 
Die Opfer und ihre Angehörigen haben Anspruch auf die 
Leistungen, wie sie dann in Artikel 2 umschrieben sind, 
grundsätzlich unabhängig von ihren finanziellen Verhältnis
sen. Daher wurde in unserer Kommission die Frage aufge
worfen, wie es sich beispielsweise bei einem Terroranschlag, 
bei dem es unzählige Opfer geben könnte, verhalten würde. 
Seitens des Bundesamtes für Justiz wurde uns geantwortet, 
dass grundsätzlich der Umstand, dass mehrere Opfer vor
handen seien, nicht dazu führe, bei den Leistungen Unter
schiede zu machen. Die Anzahl der Personen habe bis jetzt 
keine Rolle gespielt. Die Situation würde bei tausend Perso
nen doch etwas anders aussehen als bei zwanzig Personen, 
weil der finanzielle Aufwand dann bestimmt viel höher wäre. 
In einem solchen Fall, mit sehr vielen Opfern, wäre wohl 
nicht auszuschliessen, dass man bei der Ausrichtung von 
Genugtuungen an die unterste Grenze gehen würde. 
Im Zusammenhang mit den Grundsätzen und dem Gel
tungsbereich der Opferhilfe haben wir in der Kommission 
auch eingehend darüber diskutiert, ob es richtig sei, dass 
auch die Strassenverkehrsdelikte in das Opferhilfegesetz 
einbezogen sind. · Die seinerzeitige Expertenkommission 
hatte ebenfalls geprüft, ob die Opfer von Fahrlässigkeitsde
likten und insbesondere die Opfer von Strassenverkehrs
unfällen vom Anwendungsbereich des OHG ausgeschlos
sen werden sollten. Mehrere Kantone hatten dies nämlich im 
Rahmen der dritten Evaluation verlangt. Auch im Rahmen 
der Vernehmlassung wurde zum Teil diesbezüglich eine Ein
schränkung befürwortet; insbesondere die Kantone Appen
zell Ausserrhoden, Glarus, Graubünden, Nidwalden und 
Schwyz haben sich für diese Einschränkung ausgespro
chen. 
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Der Bundesrat hatte aber ganz bewusst davon abgesehen, 
diese Einschränkung vorzunehmen. Auch Ihre Kommission 
hat, nach eingehender Diskussion, hier nichts geändert. Sie 
liess sich von den Ausführungen überzeugen, dass der Aus
schluss der Opfer von Strassenverkehrsunfällen den Auf
wand und die Kosten nur sehr beschränkt verringern würde. 
Zudem müssen wir uns bewusst sein, dass im ganzen Be
reich der Opferhilfe das Subsidiaritätsprinzip gilt. Dies wirkt 
sich namentlich im Bereich der Strassenverkehrsunfälle aus. 
Dort besteht eine obligatorische Haftpflichtversicherung, 
welche die Schäden abdeckt, sodass finanzielle Leistungen 
unter dem Titel «Opferhilfe» nur in sehr beschränktem Mas
se ausbezahlt werden müssen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 
Antrag· der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Bonhöte, Berset) 
Abs. 1 
Bei einer Straftat im Ausland haben Anspruch auf eine Hilfe 
nach diesem Gesetz: 
a. das Opfer, wenn es im Zeitpunkt der Tat und im Zeitpunkt 
der Gesuchstellung Wohnsitz in der Schweiz hatte; 
b. die Angehörigen des Opfers, wenn sie und das Opfer im 
Zeitpunkt der Tat und im Zeitpunkt der Gesuchstellung 
Wohnsitz in der Schweiz hatten. 
Abs. 2 
Hilfe wird nur geleistet, wenn der Staat, in dem die Straftat 
begangen wurde, keine oder keine genügende Leistung er-
bringt. · 

Art. 3 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de Ja minorite 
(Bonhöte, Berset) 
Al. 1 
En cas d'infraction commise a l'etranger, ont droit a une aide 
au sens de la presente loi: 
a. la victime, si elle etait domiciliee en Suisse au moment 
des faits et au moment Oll elle a depose sa demande; 
b. ses proches, s'ils etaient eux aussi domicilies en Suisse 
au moment des faits et au moment oll ils ont depose leur de
mande. 
Al. 2 
L'aide n'est accordee que lorsque l'Etat sur le territoire du
quel l'infraction a ete commise ne verse aucune prestation 
ou verse des prestations insuffisantes. 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Die Kommission ist 
bei dieser Bestimmung mit 8 zu 2 Stimmen dem Bundesrat 
gefolgt. Wir haben einen Minderheitsantrag von Herrn Bon
höte, mit dem verlangt wird, dass Personen mit Schweizer 
Bürgerrecht und mit Wohnsitz in der Schweiz im Falle von 
Straftaten im Ausland neben Beratung und Hilfe auch eine 
Entschädigung oder Genugtuung erhalten sollen. 
Unsere Kommission hat diese Frage eingehend diskutiert. 
Sie hat auch die Verfassungsmässigkeit dieser Bestimmung 
durch das Bundesamt für Justiz abklären lassen. Die rechtli
chen Abklärungen führten zu folgendem Schluss: Artikel 124 
der Bundesverfassung verschafft den Opfern von Straftaten 
keinen direkten Rechtsanspruch. Ein Opfer könnte sich also 
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nicht auf Artikel 124 der Bundesverfassung berufen, um 
nach einer Straftat im Ausland Leistungen zu beanspruchen. 
Es liegt auch keine Verletzung der Rechtsgleichheit und des 
Willkürverbotes vor. Ich zitiere dazu aus dem Bericht des 
Bundesamtes für Justiz: «Wenn der Bundesgesetzgeber 
den Fächer an Leistungen nach Straftaten im Ausland ein
schränkt, führt dies nicht zu unhaltbaren Unterschieden und 
ist keine willkürliche Regelung.» Ein solcher gesetzgeberi
scher Entscheid beruht auf ernsthaften, objektiven und ver
nünftigen Gründen, nämlich auf der Überlegung, dass der 
Staat ausserhalb seines Gebietes nicht für die Sicherheit 
seiner Einwohner aufkommen kann und muss und dass Per
sonen, die im Ausland Opfer einer Straftat werden, deshalb 
gewisse Folgen allein tragen müssen. 
Der Bundesrat wies uns in Bezug auf Artikel 3 darauf hin, 
dass das Übereinkommen des Europarates über die Ent
schädigung von Opfern von Gewalttaten, das die Schweiz 
ratifiziert hat, im Wesentlichen vom Territorialprinzip aus
gehe. Es würden somit auch Ausländer, die in der Schweiz 
Opfer einer Straftat geworden sind, von ihrem Staat keine 
Entschädigung erhalten. Der Bundesrat betont auch, dass 
die Mehrheit der Kantone die von ihm vorgeschlagene Lö-
sung unterstütze. .. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission schloss sich den Uberlegun
gen des Bundesrates an. Sie teilt auch die Ansicht, dass 
praktische Überlegungen für die vorgeschlagene Lösung 
sprechen, denn oft ergeben sich bei Straftaten im Ausland 
Beweisprobleme. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zuzustimmen. 

Bonhöte Pierre (S, NE): II s'agit ici de savoir si, en cas d'in
fraction commise a l'etranger, la victime peut beneficier 
d'une indemnite et d'une reparation. Le Conseil federal et la 
majorite de la commission estiment que cela ne doit pas etre 
le cas, alors que la minorite souhaite maintenir cette possibi
lite, mais de maniere subsidiaire a l'aide fournie par le pays 
oll l'acte de violence a eu lieu. 
Une des justifications de l'aide aux victimes est que l'Etat 
doit indemniser les victimes d'actes de violence dans la me
sure Oll sa mission est d'assurer la securite sur son territoire 
et Oll donc, en quelque sorte, l'acte de violence traduit une 
defaillance de l'Etat dans cette mission. Des lors, c'est a 
l'Etat dans lequel. l'infraction a ete commise qu'il incombe 
d'indemniser la victime. Ce principe est juste. C'est un prin
cipe qui est repris par le droit europeen: aussi, une victime 
d'infraction en Europe n'aura guere a pätir de l'exclusion de 
la couverture des infractions commises a l'etranger. Mais 
l'Europe toutefois n'est pas le monde, et le monde ne se re
sume pas a l'Europe. 
II existe de nombreux Etats Oll l'indemnisation est faible ou 
inexistante. Le fait que des victimes suisses d'une infraction 
commise dans ces Etats ne puissent beneficier d'aucune in
demnite et d'aucune reparation morale est a mon sens cho
quant, parce que l'indemnite et la reparation n'ont pas pour 
unique but de faire expier l'Etat d'avoir commis la faute de ne 
pas avoir pu empecher un acte de violence, mais il s'agit 
aussi d'une reconnaissance sociale a l'egard de la victime et 
d'une aide qui est destinee a. lui eviter de tomber dans une 
detresse materielle. C'etait bien la. la volonte exprimee par le 
constituant a. l'article 124 de la Constitution que j'ai cite taut 
a !'heure et qui prevoit, je le repete: «La Confederation et les 
cantons veillent a. ce que les victimes d'une infraction portant 
atteinte a. leur integrite physique, psychique ou sexuelle be
neficient d'une aide et regoivent une juste indemnite si alles 
connaissent des difficultes materielles en raison de l'infrac
tion.» 
Certes, l'avis de droit elabore par !'Office federal de la justice 
souligne le fait que cet article constitutionnel n'oblige pas ne
cessairement les collectivites publiques a. indemniser les vic
times d'actes de violence commis a. l'etranger et que ledit ar
ticle ne fonde pas un droit immediat envers l'Etat a pretendre 
a. de telles indemnites. 
Toutefois, a contrario, j'estime que le mandat de legislateur 
qui est le nötre n'est pas rempli s'il peut exister des situa
tions oll des victimes d'infractions connaissent des difficultes 
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materielles et ne regoivent pas d'aide ni d'indemnite, alors 
que la Constitution dit bien que la Confederation et les can
tons veillent a ce qu'une aide et une indemnite soient four
nies si des difficultes materielles sont consecutives a l'acte 
de violence. 
Je maintiens donc que cet article 3 ne respecte pas le man
dat constitutionnel donne et vous invite des lors a soutenir 
ma proposition de minorite. 

Berset Alain (S, FR): J'aimerais juste ajouter un argument a 
l'intervention que vient de faire Monsieur Bonhöte. Je crois 
qu'il existe effectivement la possibilite de faire des excep
tions dans des cas particuliers pour les infractions qui ont 
lieu a l'etranger. Mais cela me parait poser un probleme de 
le prevoir de cette maniere-la, et non pas comme cela a ete 
le cas jusqu'a maintenant, en indemnisant les victimes d'une 
infraction commise a l'etranger. 
Quel critere devrait-on appliquer pour indemniser les victi
mes d'une infraction commise a l'etranger dans un cas ex
ceptionnel? Est-ce qu'on ne risque pas de voir apparaitre 
des criteres qui ne sont pas forcement ceux que la commis
sion souhaite, criteres qUi seraient plus lies a la visibilite ou a 
l'emotion d'une intraction commise a l'etranger qu'a la gra
vite ettective des faits? 
II arrive naturellement - c'est le cas le plus frequent - que 
les cas les plus graves suscitent la plus grande emotion. 
Mais il y a aussi des cas graves qui ne suscitent pas force
ment d'emotion, parce qu'ils touchent tres peu de monde ou 
qu'ils restent relativement peu visibles. Je ne vois pas tres 
bien comment on fixerait la limite et comment on eviterait de 
determiner une indemnisation qui pourrait avoir des caracte
ristiques un peu arbitraires. 
C'est un argument supplementaire pour soutenir la proposi
tion de la rriinorite Bonhöte. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir bitten Sie, den Antrag 
der Minderheit abzulehnen und der Kommissionsmehrheit 
zu folgen. 
Das ist ein wesentlicher Punkt der Revision. Die Mehrheit 
der Kantone hat deutlich verlangt, dass man hier eine klare 
Zuständigkeit schafft und eine klare Zuweisung vornimmt, 
weil es sich sonst im Nebel auflöst, namentlich in Bezug auf 
Forderungen, die aufgrund von Straftaten im Ausland ent
standen sind. 
Nach dem Minderheitsantrag wird die Grundregel des örtli
chen Geltungsbereiches, das sogenannte Territorialprinzip, 
gestrichen. Es entspricht einer gewissen Logik, dass sich 
der Staat, der in seinem Staatsgebiet für die Sicherheit ver
antwortlich ist, der Opfer annimmt, wenn in seinem Staats
gebiet gegen die Sicherheit verstossen wird. Das muss nicht 
allein über die Opferhilfe geschehen, da haben wir verschie
dene Regelungen - die Regelung bezüglich des Strassen
verkehrs, obligatorische Versicherungen, Kausalversiche
rungen usw. -, das ist ein ganzes System. Der Staat hat 
aber nur in seinem Rechtsgebiet die Möglichkeit, das zu tun; 
im Ausland hat er die Möglichkeit nicht. 
Der Minderheitsantrag befasst sich nur noch mit dem atypi
schen Fall der Opferhilfe nach einer Straftat im Ausland, die 
Erwähnung der Grundregel fehlt dagegen. Inhaltlich geht es 
beim Minderheitsantrag darum, Entschädigung und Genug
tuung nach einer Straftat im Ausland beizubehalten und neu 
allen Personen zu gewähren, die zur Zeit der Tat in der 
Schweiz wohnten. Er geht also noch über die jetzige Rege
lung hinaus. Ähnliche Vorschläge sind bereits ausgiebig in 
den Kommissionen und im Nationalrat diskutiert worden. 
Zwei wesentliche Gründe sprechen für die einschränkende 
Lösung des bundesrätlichen Entwurfes, welcher vom Natio
nalrat und der Kommissionsmehrheit unterstützt wird. 
1. Zum Praktischen: Eine Straftat im Ausland setzt Abklärun
gen im Ausland voraus. Diese sind oft sehr schwierig, um 
nicht zu sagen: gar nicht möglich. Denn ein Strafverfahren 
oder gar ein Strafurteil braucht es für die Opferhilfe nicht. 
Man kann also nicht warten, bis im Ausland ein Strafurteil er
folgt ist. Das ist nicht Voraussetzung für Opferhilfe, Voraus
setzung ist lediglich eine Straftat. Das ist auch der Haupt-

grund, warum die Mehrheit der Kantone in der Vernehmlas
sung die Streichung des Anspruches auf Entschädigung 
oder Genugtuung nach einer Tat im Ausland verlangt hat. 
2. Es gibt auch eine Aufteilung der Verantwortung. Wer ins 
Ausland reist, der muss sich bewusst sein, dass er sich in 
ein Risikogebiet begibt, das der eigene Staat nicht mehr be
einflussen kann. Darum muss er gegen die entsprechenden 
allfälligen Unfälle oder Straftaten im Ausland auch die not
wendigen Vorkehrungen treffen, bei den Versicherungen 
usw., oder er muss ein solches Land entsprechend meiden. 
Es gibt ja gefährliche und weniger gefährliche Länder. · 
Vor allem ist es bei Reisen in ferne Länder mit schlecht aus
gebautem Rechtssystem nicht Aufgabe des Wohnsitzstaa
tes, sondern des anderen Staates, für die Risiken aufzukom
men. Und wenn der andere Staat diese Risiken nicht ab
decken kann, muss man sich dessen als Einzelner bewusst 
sein. Die Schweiz hat keinen Einfluss auf die Sicherheit vor 
Straftaten im Ausland; und es geht zu weit, sie anstelle der 
Täterschaft - darauf läuft der Antrag nämlich hinaus - zur 
Entschädigung von materiellem und immateriellem Schaden 
zu verpflichten. 
Hingegen erachten wir es als Pflicht - das ist die Verantwor
tung des Wohnsitzstaates, die Pflicht der staatlichen Ge
meinschaft -, dem von einer Straftat im Ausland betroffenen 
Einwohner bei der Bewältigung der Folgen der Tat zu helfen. 
Das ist ausdrücklich aufgenommen. Er hat Beratung, er hat 
Opferhilfeberatung usw. Das stellt der Staat zur Verfügung: 
im eigenen Land oder sogar im fernen Land über die Bot
schaften. Genau das sieht der Entwurf in der Fassung von 
Bundesrat, Nationalrat und Kommissionsmehrheit vor. 
Ich bitte Sie, diese klare Regelung nicht zu durchbrechen. 
Sie hat auch vom Verantwortlichkeitsgedanken her eine kla
re Struktur und bietet die Möglichkeit, die Verantwortungen 
von Anfang an deutlich zuzuweisen. Dieser Kompromiss ist 
auch von den Opfern und den Opferhilfestellen sehr be
grüsst worden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 32 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 9 Stimmen 

Art. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Hier wird klar fest
gehalten, dass die Opferhilfe nur als subsidiäre Hilfe zur Mil
derung von Härtefällen und zur · Unterstützung finanziell 
schlechtgestellter Opfer und ihrer Angehörigen verstanden 
wird. 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Der Bund wird in 
Zusammenarbeit mit den Kantonen Richtwerte formulieren, 
welche dann in Richtlinien aufgenommen werden. 

Angenommen -Adopte 
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Art. 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2-5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Germann 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 8 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2-5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Germann 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: In der Kommission 
haben wir uns mit dem Beschluss des Nationalrates ausein
andergesetzt. Der Nationalrat hat Absatz 1 gestrichen, der 
lautet: «Die Kantone machen die Institution der Opferhilfe 
bekannt.» Es lag ein Antrag vor, sich dem Nationalrat anzu
schliessen. Die Kommission entschied sich dann mit 6 zu 
5 Stimmen, die Version des Bundesrates zu übernehmen. 
Ein Minderheitsantrag wurde damals angekündigt, aber ver
sehentlich nicht eingereicht. Heute liegt uns nun ein Einzel
antrag Germann vor. Herr Germann beantragt, sich bei Ab
satz 1 dem Nationalrat anzuschliessen. 
Persönlich bin ich der Meinung - die habe ich auch in der 
Kommission vertreten -, dass es durchaus Sinn macht, sich 
dem Nationalrat anzuschliessen. Denn meines Erachtens 
haben die Kantone eine allgemeine Informationspflicht, zu 
der selbstverständlich auch gehört, dass auf die Institution 
der Opferhilfe aufmerksam gemacht wird. Wichtig ist nämlich 
in dieser Bestimmung der Absatz 2: Dort wird dann ganz 
präzis gesagt, dass die Polizei das Opfer bei der ersten Ein
vernahme über all diese Details informiert; das ist eine kon
krete Information. Dieser Absatz ist viel zweckdienlicher als 
Absatz 1. 

Germann Hannes (V, SH): Nach den Ausführungen des 
Kommissionspräsidenten muss ich hier nicht mehr viel anfü
gen. Es sei einfach darauf verwiesen, dass das Opferhilfege
setz seit 1993 in Kraft ist. Die Institution der Opferhilfe als 
solche dürfte nach nunmehr bald vierzehn Jahren allgemein 
bekannt sein, dies umso mehr, als das Opferhilfegesetz auf 
einer Volksabstimmung basiert. In den Kantonen bestehen 
bewährte Modelle der Zusammenarbeit zwischen den ein
zelnen Institutionen wie Beratungsstellen, Rechtsmedizin 
oder auch Gerichten. 
Ich beantrage Ihnen Streichung von Artikel 8 Absatz 1 re
spektive Zustimmung zum deutlichen Beschluss des Natio
nalrates. Auf Seite 5 der Fahne wird ersichtlich, dass alles im 
Detail geregelt ist. Da heisst es unter Absatz 2: «Die Polizei 
informiert das Opfer bei der ersten Einvernahme über: a. die 
Adressen und die Aufgaben der Beratungsstellen; b. die 
Möglichkeit, verschiedene Opferhilfeleistungen zu beanspru
chen; c. die Frist für die Einreichung von Gesuchen um Ent
schädigung und Genugtuung.» Die Opfer werden also ganz 
gezielt über alles informiert. Das macht auch Sinn. Schlies
slich meldet man - wenn das Opfer damit einverstanden 
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ist - einer Beratungsstelle auch Name und Adresse, damit 
das Opfer professionell weiterbegleitet werden kann. 
In Anbetracht dieser eingespielten Mechanismen in den 
Kantonen müssen wir hier keine PR-Maschinerie ins Leben 
rufen, weil ja die Betroffenen sehr direkt angesprochen wer
den; alle anderen, die glücklicherweise nicht Opfer sind, 
braucht das auch nicht zu interessieren. Sonst müsste ein 
Kanton über jede einzelne Verwaltungsstelle gezielt und im
mer wieder informieren. Hier aber, meine ich, ist es sogar 
der bessere Weg, wenn von Anfang an die Direktbetroffenen 
entsprechend informiert werden. So können sie ihren An
spruch auf eine Entschädigung geltend machen. Ich finde, 
das ist eine klare Sache. 
Wir sollten auf die generelle Regelung verzichten und uns 
hier dem Nationalrat anschliessen. 

Stadler Hansruedi (C, UR): Wir haben jetzt eigentlich zwei
mal eine Begründung für den Einzelantrag Ge~rnann gehört. 
Ich möchte trotzdem versuchen, zwei, drei Uberlegungen 
anzustellen, warum damals die Mehrheit der Kommission ei
gentlich an der bundesrätlichen Lösung festgehalten hat. Wir 
befinden uns hier auf einem Nebenschauplatz, dessen müs
sen wir uns bewusst sein. Aber vergessen wir nicht, dass 
das geltende Opferhilfegesetz unter Artikel 3 Absatz 2 eine 
allgemeine Informationspflicht der Beratungsstellen vorsieht. 
Der Entwurf des Bundesrates streicht jetzt diese allgemeine 
Informationspflicht der Beratungsstellen und schiebt diese 
Pflicht den Kantonen zu. Im Grundsatz schafft damit der 
Bundesrat Flexibilität, durch wen und wie diese Information 
erfolgen soll. 
In der Kommission interessierte uns, was die Praxis, diese 
Information betreffend, eigentlich gezeigt hat. Sie, Herr Bun
desrat, haben vor unserer Kommission dann erklärt, dass 
die heutige Informationspflicht der Beratungsstellen nicht zu 
einem Exzess geführt hat, sondern dass diese allgemeine 
Information vernünftig gehandhabt wurde. Persönlich neige 
ich zur Ansicht, dass sich auch auf der Stufe der Kantone 
daran nichts ändern wird. Deshalb drängt sich eigentlich 
diese Streichung nicht auf. 
Wenn man aber hier nun Absatz 1 streichen möchte, dann 
müssten wir uns wenigstens fragen, ob wir dann diese allge
meine Informationspflicht nicht später bei Artikel 12 den Be
ratungsstellen zuweisen müssten und diesen Artikel 12 ent
sprechend ergänzen sollten. Zumindest sollten wir nicht 
hinter die heutige Regelung, die keine Probleme verursacht 
hat, zurückfallen. 

Bonhöte Pierre (S, NE): Je l'ai dit dans mon intervention 
d'entree en matiere, que les modalites de l'information a 
l'egard des victimes soient renforcees constitue un des 
points positifs de cette revision totale. II y a l'aspect des tä
ches d'information de la part de la police a l'egard de la vic
time d'une infraction: ces täches sont necessaires. Puis, il y 
a aussi la täche d'information generale qui, a mon sens, 
reste necessaire parce que l'information de la part de la po
lice ne s'adresse qu'a la victime d'une infraction commise, 
alors que l'information generale vise a faire connaitre a l'en
semble de la population l'existence des prestations d'aide 
aux victimes. Cela contribue aussi a rendre visible la recon
naissance que l'Etat accorde aux victimes, et je ne pense 
pas que cela soit inutile sur le plan de l'information generale 
a l'intention de la population. 
Par ailleurs, cette information ne coütera pas eher assure
ment. II suffira que l'Etat fasse connaitre de maniere gene
rale, par exemple dans ses publications, l'existence de l'aide 
aux victimes. II me parait des lors un peu mesquin de vol,!loir 
supprimer une täche qui n'est peut-ätre pas centrale, mais 
neanmoins importante. De plus, l'assurer ne revient pas 
eher et cela contribue a garantir une visibilite a l'aide aux vic
times. 
Je vous invite donc a suivre la commission. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es geht hier tatsächlich nicht 
um eine weltbewegende Angelegenheit: Ob wir den Absatz 
streichen oder nicht - gemeldet wird ohnehin. Das ist auch 
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die Praxis, auch wenn es nicht ausdrücklich eine Verpflich
tung ist. 
Es ist so, wie Herr Stadler gesagt hat: Heute ist es die Opfer
hilfestelle, die es macht, und neu wäre es der Kanton. Ob 
das der Kanton dann wieder dieser Opferhilfestelle überträgt 
oder nicht, das ist dem Kanton überlassen. 
Warum ist diese Bestimmung aufgenommen worden? Es ist 
einerseits eine Bestimmung, die von gewissen Kantonen ge
fordert wurde, weil sie gesagt haben: «Wenn wir das als eine 
Verpflichtung im Gesetz haben, dann müssen wir es nicht 
selbst regeln.» Es ist also nicht gerade ein föderalistischer 
Standpunkt, sondern ein bequemer Standpunkt. Andere 
Kantone waren eher dagegen, weil sie gesagt haben: «Das 
wollen wir selber regeln.» Das ist dann wieder der andere 
Standpunkt. 
Nun, es ist eben so: Diese Meldung hat natürlich auch etwas 
mit dem Datenschutz zu tun, und deshalb können es die 
Kantone nicht einfach durch eine Weisung regeln, ohne eine 
gesetzliche Grundlage zu haben. Darum hätten sie es jetzt 
hier im Bundesgesetz; sonst brauchen sie es im kantonalen 
Recht. 
Die Gegner' dieser Bestimmung sagen also, die Kantone 
sollten es regeln. Wir haben nun dem Wunsch der Kan
tone entsprochen, die im Gegenteil eine solche Bestim
mung wollten, damit sie eine Bundesregelung und damit 
auch die Rechtsgrundlage für ihre Öffentlichkeitsarbeit 
haben. 
Wir beantragen Ihnen, bei der Fassung des Bundesrates zu 
bleiben. Aber wie gesagt: In der Materie selbst und bezüg
lich dessen, was dann passiert, ist der Unterschied nicht so 
gross. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 19 Stimmen 
Für den Antrag Germann .... 19 Stimmen 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag der Kommission angenommen 
Avec Ja voix preponderante du president 
Ja proposition de Ja commission est adoptee 

Art. 9-17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz {C, LU), für die Kommission: Zu Artikel 18: Die 
Opfer können frei wählen, an welche Beratungsstelle sie 
sich wenden wollen. Dadurch sind einige Beratungsstellen 
stärker belastet als andere. Sie sind zum Teil auch auf 
gewisse Opfersituationen spezialisiert und werden daher 
auch von Personen aus anderen Kantonen aufgesucht. 
Daher wird hier ein Kostenausgleich zwischen dem 
beratenden Kanton und dem Wohnsitzkanton des Opfers 
festgelegt. In Artikel 26 wird dann klar gesagt, wann wel
cher Kanton für Entschädigungen und Genugtuungen 
zuständig ist und wie die kantonalen Beiträge zu berech
nen sind. Einzelheiten hat der Bundesrat zu regeln. Bei 
Bagatellfällen wird wohl auf einen Ausgleich verzichtet wer
den. 

Angenommen -Adopte 

Art.19-22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Ory 
Abs.2 
Streichen 

Art. 23 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Ory 
AJ.2 
Biffer 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Ihre Kommission hat 
sich eingehend mit der Bemessung der Genugtuungssum
men auseinandergesetzt und insbesondere die Ausführun
gen auf Seite 7227 der Botschaft unter die Lupe genommen. 
Dort heisst es unter anderem in Bezug auf die Genugtu
ungssumme für die Angehörigen: «Es ist von folgenden 
Richtwerten auszugehen .... » Von der Verwaltung wurde uns 
erklärt, dieser Satz beanspruche keine Verbindlichkeit, son
dern wolle nur zum Ausdruck bringen, dass damit gerechnet 
werde, dass sich die Richtwerte etwa in diesen Bandbreiten 
bewegten. Richtwerte könnten im Einzelfall keine Verbind
lichkeit beanspruchen; es sei immer möglich, im Rahmen 
der gesetzlich festgelegten Maxima von diesen Richtwerten 
abzuweichen. 
Gemäss Artikel 23 Absatz 3 werden Genugtuungsleistungen 
Dritter abgezogen. In der Botschaft heisst es dazu: «Bei der 
Bemessung der Genugtuung sind Leistungen Dritter, die 
ganz oder teilweise den gleichen Charakter aufweisen, ab
zuziehen.» Dies ist eine bewusst offengehaltene Formulie
rung. In der Praxis - die Verwaltung wies uns darauf hin - ist 
es nämlich relativ schwierig zu sagen, ob eine bestimmte 
Leistung den Charakter einer Genugtuung oder einer Ent
schädigung hat. Es gebe Leistungen, die Elemente von bei
dem enthielten. Zu betonen ist, dass die Integritätsentschä
digung nach Artikel 24ff. des Bundesgesetzes über die 
Unfallversicherung, wie auch in der Botschaft festgehalten 
wird, als anrechenbare Leistung Dritter zu betrachten ist. 

Ory Gisele (S, NE): Si cette revision de la loi apporte quel
ques innovations interessantes, eile pose cependant un pro
bleme important ·a l'article 23 alinea 2. C'est pourquoi je 
vous propose de biffer l'alinea 2 de cet article. 
Les centres LAVI sont inquiets de cette modification du droit. 

· Si on peut comprendre le souci qui a conduit a cette limita
tion des indemnisations des victimes, il faut affirmer ici que 
ce souci est infonde. Les tribunaux se sont toujours montres 
tres raisonnables et les indemnites versees sont faibles, 
alors que nous n'avons pas de limitation actuellement. II n'y 
a donc pas de raison de penser que la pratique devrait chan
ger. Nous n'avons pas a craindre de derapages. En revan
che, en fixant dans la loi des plafonds d'indemnisation, nous 
limitons le pouvoir de decision des tribunaux et nous les em
pechons de tenir compte d'un eventual cas exceptionnel et 
particulierement problematique ou le tort serait excessive
ment grave, ce qui est contraire a l'interet de la victime. 
Les plafonds proposes dans cette loi sont assez bas, en par
ticulier les plafonds des sommes attribuees aux proches des 
victimes. Cela risque de tirer l'ensemble des indemnites vers 
le bas. Si les tribunaux doivent reserver les sommes les plus 
proches des plafonds aux victimes qui ont subi des torts tres 
graves, ils seront aussi obliges de differencier leurs deci-
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sions et d'octroyer des sommes tres petites dans les cas les 
moins graves. 
Or, il ne faut pas oublier que la reparation du tort moral a un 
sens psychologique important. Elle doit permettre a la vic
time de sentir que le dommage qu'elle a subi est reconnu et 
que justice lui est rendue. II y a la une valeur symbolique non 
negligeable, une valeur de reconnaissance du tort et un re
tablissement du sentiment de justice. 
Cependant, lorsque la somme a disposition est ridicule par 
rapport au tort subi, ce double symbole ne peut plus jouer ce 
röle: a l'injustice subie s'ajoute une deuxieme injustice - le 
sentiment que l'Etat se moque de la victime - et la repara
tion ne peut plus avoir lieu. 
En ce qui concerne le plafond encore plus bas des sommes 
attribuees aux proches de la victime, il fait fi de la realite. 
Dans la realite, les proches de la victime peuvent etre grave
ment leses. Ce n'est pas toujours le cas, mais il faut tenir 
compte que cela peut l'etre relativement souvent. Le handi
cap ou la mort d'un enfant par exemple pesent tres lourd sur 
la vie quotidienne des parents. L'enfant est certes la victime 
directe, mais le tort cause aux parents peut etre quasiment 
aussi important. 
La difficulte de fixer des plafonds et la difficulte de justifier 
aussi des plafonds differencies entre les victimes et les pro
ches des victimes me fait preferer un traitement de ce pro
bleme par les tribunaux au cas par cas. Seuls les tribunaux 
peuvent apprecier chaque cas, chaque tort cause et fixer 
avec une certaine validite l'ampleur du tort subi et de la re
paration necessaire. II faut qu'ils puissent le faire en toute li
berte et qu'ils puissent regler les cas, meme les plus 
graves· - et surtout ces derniers -, en accordant un dedom
magement adequat. 
C'est pourquoi je vous prie d'accepter ma proposition de bif
fer l'article 23 alinea 2. 

Epiney Simon (C, VS): Dans notre Etat de droit, c'est la re
paration du dommage materiel et corporel qui doit etre assu
ree en priorite. La reparation morale est surtout un geste de 
solidarite. On ne peut en effet jamais compenser Ja valeur 
reelle d'un dommage immateriel. 
La reparation morale n'a qu'un röle symbolique et subsi
diaire par lequel on reconna'it la souffrance de la victime ou 
de ses proches. Un montant maximum augmente la securite 
juridique et la transparence en indiquant les limites claires 
aux victimes et aux intervenants. Les autorites pourront ainsi 
echelonner les montants en fonction de la gravite de l'at
teinte, sans tenir compte de la situation financiere de l'ayant 
droit. De la sorte, on garantit une certaine egalite de traite
ment d'un canton a l'autre. 
Des lors, cette disposition a non seulement l'avantage 
d'inscrire ce principe de subsidiarite dans la loi, mais encore 
celui d'eviter une derive en direction de sommes exorbi
tantes, comme cela se produit par exemple aux Etats-Unis. 
Je precise encore que, dans le cadre de la procedure de 
consultation, 53 participants sur 67 se sont declares d'ac
cord avec Je principe de la fixation d'un montant maximum et 
que 20 cantons, dont le canton de Neuchätel, ont accepte 
egalement de fixer le montant maximum de la reparation 
morale. 
Je vous invite donc a ecarter la proposition Ory. 

Wlcki Franz (C, LU}, für die Kommission: In der Kommission 
hat niemand den Antrag gestellt, Absatz 2 von Artikel 23 zu 
streichen. Wie ich bereits beim Eintreten gesagt habe, ist die 
Begrenzung der Ger1ugtuungszahlungen ein zentrales 
Anliegen der Kantone, welches Ihre Kommission anerkannt 
hat. 
Namens der Kommission bitte ich Sie daher, dem bundes
rätlichen Entwurf zuzustimmen und den Antrag auf Strei
chung abzulehnen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es ist so, das war eigentlich 
. der zentrale Punkt der ganzen Revision, vor allem aufseiten 
der Kantone. Und ich muss Ihnen sagen, dass der Streit ei
gentlich nicht darin,bestand, ob man diese Begrenzung hier 
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machen soll. Nein, die Begehren waren eigentlich noch 
grösser: nämlich, dass man das überhaupt ganz streichen 
sollte, weil die Genugtuung an diesem Ort keinen Platz 
habe. Den jetzt vorgelegten Vorschlag des Bundesrates ha
ben 53 von 67 Vernehmlassungsteilnehmern gutgeheissen, 
darunter 24 Kantone. Sie sind mit dieser Regelung einver
standen; sie müssen ja dann auch bezahlen. 
Es handelt sich hier um einen Kompromiss. Die Angst der 
Kantone ist natürlich, dass man ad libitum geht, dass es zu 
amerikanischen Verhältnissen führt. Denn das ist die Rich
tung der Anwälte: Diese wollen diese Genugtuungen ähn
lich, wie es heute in Amerika ist, vorantreiben. Davor haben 
die Kantone Angst, und darum möchten sie hier eine Be
schränkung. Es ist Sache des Gesetzgebers, diese Höchst
grenzen festzulegen. Das ist nicht den Gerichten zu überlas
sen. Das Opferhilfesystem wird kohärenter, wenn nicht nur 
eine Obergrenze für die Entschädigung - das haben wir ja 
heute schon - festgelegt wird, sondern auch für die Genug
tuung. 
Die Höchstgrenzen verdeutlichen den Unterschied zur pri
vatrechtlichen Genugtuung, wo es ja diese Grenzen nicht 
gibt. Die vom Staat ausgerichtete Genugtuung muss nicht 
gleich hoch sein wie die vom Täter oder von der Täterin ge
schuldete privatrechtliche Genugtuung. Sie bildet keinen 
materiellen Schadenersatz, sondern ist lediglich ein Zeichen 
der Solidarität; das ist hier festzuhalten. Die neuen Höchst
beträge haben nicht zur Folge, dass die Genugtuungen ein
fach oben abgeschnitten-werden, sondern dass die Genug
tuungen natürlich auf der ganzen Skala neu festgelegt 
werden, nach der Schwere der Beeinträchtigung. Anders als 
im Privatrecht spielt auch die besondere Brutalität usw. 
keine Rolle, denn das sind privatrechtliche Kriterien. In Ab
satz 3 geht es vor allem um die Integritätsentschädigungen, 
wie es sie gemäss Unfallversicherungsgesetz gibt. Diese 
sind bei der Genugtuung zu berücksichtigen. 
Wir glauben, dass hier ein wohlausgefeilter Kompromiss vor
liegt, und darum bitten wir Sie, diesem Kompromiss zuzu
stimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 26 Stimmen 
Für den Antrag Ory .... 8 Stimmen 

Art. 24-26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Zu Herabsetzung 
und Ausschluss der Entschädigung und der Genugtuung: 
Die neue Reduktions- bzw. Ausschlussregelung bezüglich 
der Leistungen stellt auf den normalen Lauf der Dinge ab 
und berücksichtigt, ob das Verhalten zur Entstehung oder 
zur Verschlimmerung beigetragen hat. Wichtig ist, dass 
auf das eigentliche Verschulden der Opfer oder der Angehö
rigen nicht abgestellt wird. Es ist jeweils zu prüfen, ob 
der Gesuchsteller bzw. die Gesuchstellerin zur Entstehung 
der Beeinträchtigung oder zur Verschlimmerung der Folgen 
beigetragen und damit die Schadensminderungspflicht 
verletzt hat. Als Herabsetzens- oder Ausschlussgrund kann 
etwa der Umstand in Erwägung gezogen werden, dass sich 
das Opfer einer konkreten, über das übliche Mass hinaus
gehenden Gefahr ausgesetzt hat, beispielsweise indem das 
Opfer einen besonders gefährlichen Sport ausübt und die 
nötigen Massnahmen nicht getroffen hat oder indem es nicht 
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alle angesichts der Umstände erforderlichen Massnahmen 
traf, um den Schaden rasch zu verringern. 

Angenommen -Adopte 

Art. 28, 29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Für ihre Verfahren .... Genugtuung erheben die Verwaltungs
und Gerichtsbehörden vom Opfer und seinen Angehörigen 
keine Kosten. 
Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 30 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Les autorites administratives et judiciaires ne pergoivent pas 
de frais de la victime et de ses proches pour les procedures 
leur permettant de faire valoir leurs droits en matiere de 
conseils, d'aide immediate, d'aide a plus long terme, d'in
demnisation et de reparation morale. 
A/.2, 3. 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Hier geht es um die 
Befreiung von Verfahrenskosten. Die Kommission hat bei 
Absatz 1 eine Präzisierung eingeführt. Der Entwurf des Bun
desrates lautet: «Die Verfahren betreffend die Gewährung 
von Beratung, Soforthilfe, längerfristiger Hilfe, Entschädi
gung sowie Genugtuung sind für das Opfer und seine Ange
hörigen kostenlos.» Ihre Kommission wünschte eine Ver
deutlichung, die besser zum Ausdruck bringt, dass in diesem 
Absatz nur die Kosten der Behörden, nicht aber etwa die An
waltskosten gemeint sind. Die nun beantragte Formulierung 
nennt die Akteure, d. h., die Vorschrift richtet sich an die Ver
waltungs- und Gerichtsbehörden, die über die Leistungen 
der Opferhilfe zu befinden haben. Damit wird deutlich, dass 
in diesem Opferhilfegesetzverfahren keine Gerichtsgebüh
ren und keine Kanzleigebühren in Rechnung gestellt werden 
dürfen. 
Die Anwaltskosten, die dem Opfer oder seinen Angehörigen 
erwachsen, sind in dieser Bestimmung nicht erwähnt. An 
Anwaltskosten von Opfern und deren Angehörigen können 
Kostenbeiträge gemäss Artikel 16 gewährt werden. Diese 
ergänzende Hilfe ist möglich, wenn die Voraussetzungen er
füllt sind und die Hilfe nötig und angemessen ist. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Die neue Fassung Ihrer Kom
mission beinhaltet materiell keine Änderungen, stellt aber 

· eine deutliche Verbesserung gegenüber der Formulierung 
des Bundesrates dar. 
Wir bitten Sie, Ihrer Kommission zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 31-34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 
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Art. 35 
Antrag der Kommission 

bbis. eine allfällige Übersetzung der Befragung durch eine 
Person des gleichen Geschlechtes erfolgt, wenn dies ohne 
ungebührliche Verzögerung des Verfahrens möglich ist; 

Art. 35 
Proposition de la commission 

bbis ..... sexe, si cela est possible sans retarder indüment la 
procedure; 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Es ist darauf hinzu
weisen, dass die Bestimmungen der Artikel 34 bis 44 in ei
ner späteren Phase in die neue eidgenössische Strafpro
zessordnung übernommen werden. Daher ist auch in Arti
kel 35 Buchstabe bbis eine Ergänzung eingefügt worden; 
dies, nachdem die Strafprozessordnung von unserem Rat 
bereits behandelt worden ist. 
Sonst habe ich bis zu Artikel 43 keine Bemerkungen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Auch hier bitten wir Sie, Ihrer 
Kommission zuzustimmen. Die Begründung hat Herr Wicki 
gegeben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 36-43 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 44 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 3 
.... kann Beschwerde in Strafsachen .... werden. Zur Be
schwerde legitimiert .... 

Art. 44 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 
A/.3 
.... l'objet d'un recours en matiere penale au Tribunal federal 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Bei Absatz 3 von 
Artikel 44 haben wir eine Anpassung an das Bundes
gerichtsgesetz gemacht, das inzwischen in Kraft getreten 
ist. 
Ich bitte, dem zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 45 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... nach Artikel 20 Absatz 3 periodisch der Teuerung an; er 
kann auch die Höchstbeträge nach Artikel 23 Absatz 2 der 
Teuerung anpassen. 
Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 45 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
.... les montants maximum et minimum au sens de l'article 
20 alinea 3; il peut egalement adapter au rencherissement 
les montants maximaux au sens de l'article 23 alinea 2. 
Al. 2, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die ~?mmission: Ihre Kommission hat 
in Artikel 45 Absatz 1 eine Anderung vorgenommen in dem 
Sinne, dass in Bezug auf die Anpassung der Höchstbeträge 
für die Genugtuung eine Kann-Bestimmung eingeführt wird. 
Während die Entschädigung dem Ausgleich eines Schadens 
dient, der einem tatsächlichen Aufwand des Opfers oder der 
Ang'ehörigen entspricht, will die Genugtuung einen immateri
ellen Schaden ausgleichen. Der Höchstbetrag für die Ge
nugtuung muss somit nicht unbedingt ebenso häufig der 
Teuerung angepasst werden wie der Höchstbetrag für die 
Entschädigung. 
Nach Auffassung der Kommission genügt es, wenn der Bun
desrat dann eine Anpassung vornehmen kann, wenn ihm 
dies nötig scheint. So ist z. B. eine Anpassung alle fünf oder 
zehn Jahre denkbar, was die Festlegung eines neuen run
den Höchstbetrages ermöglichen würde. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Dieser Artikel enthält ver
schiedene Delegationen. Ich gehe das absatzweise durch, 
weil sie absatzweise verschieden zu beurteilen sind. 
Bei Absatz 1 können wir damit leben, dass Sie diese Rege
lung so vorgenommen haben; die Anpassung der Höchst
und Mindestbeträge für die Entschädigung bzw. für die Ge
nugtuung würde gemäss unserer Fassung nach Absatz 1 
dem Bundesrat überlassen. Gemäss dem Vorschlag Ihrer 
Kommission sind der Höchst- und der Mindestbeitrag für die 
Entschädigung periodisch der Teuerung anzupassen, wobei 
der Höchstbetrag für die Genugtuung in etwas grösseren 
zeitlichen Abständen angepasst werden kann. Das ist eine 
Regelung, mit der wir uns einverstanden erklären können. 
Bei Absatz 2 wird der Bundesrat beauftragt, die technischen 
Details bezüglich der Pauschalen zum Kostenausgleich zwi
schen den Kantonen in der Verordnung zu regeln. Absatz 3 
sieht unter anderem vor, dass der Bundesrat in der Verord
nung für die Genugtuung Pauschalen oder Tarife festsetzen 
kann. Diese Schritte möchten wir noch nicht vollziehen; wir 
planen vielmehr, den Kantonen vorerst ein Merkblatt für die 
Bemessung der Genugtuung in die Hand zu geben. 
Darum bitten wir Sie, bei Absatz 1 Ihrer Kommission zuzu
stimmen und bei den Absätzen 2 und 3 hingegen dem Natio
nalrat und der bundesrätlichen Fassung zu folgen. Wir glau
ben, dass das hier vorgeschlagene Verfahren verfrüht ist. 

Angenommen - Adopte 

Art. 46, 47 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 47a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Koordination des vorliegenden Gesetzes (neues OHG) mit 
dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungs
leistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversi
cherung (neues ELG) 
Einleitung 
Unabhängig davon ob das neue ELG oder das neue OHG 
zuerst in Kraft tritt, lauten die nachstehenden Bestimmungen 
des neuen OHG mit Inkrafttreten des später in Kraft treten
den Gesetzes sowie bei gleichzeitigem Inkrafttreten wie 
folgt: 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 6Abs. 1 
Anspruch auf Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter 
und auf Entschädigung besteht nur, wenn die anrechenba
ren Einnahmen des Opfers oder seiner Angehörigen unter 
dem Vierfachen des massgebenden Betrages für den allge
meinen Lebensbedarf nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a 
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergän
zungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden
versicherung (ELG) liegen. 
Art. 6Abs. 2 
Die anrechenbaren Einnahmen der anspruchsberechtigten 
Person berechnen sich nach Artikel 11 ELG. 
Art. 16 Titel 
Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter 
Art. 16 Text 
Die Kosten für längerfristige Hilfe Dritter werden wie folgt ge
deckt: 
a. ganz, wenn im Sinne von Artikel 6 Absätze 1 und 2 die an
rechenbaren Einnahmen der anspruchsberechtigten Person 
unter dem doppelten massgebenden Betrag für den allge
meinen Lebensbedarf liegen; 
b. anteilsmässig, wenn im Sinne von Artikel 6 Absätze 1 
und 2 die anrechenbaren Einnahmen der anspruchsberech
tigten Person zwischen dem doppelten und dem vierfachen 
massgebenden Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf 
liegen. 
Art. 20 Abs. 2 
Die Entschädigung deckt den Schaden: 
a. ganz, wenn im Sinne von Artikel 6 Absätze 1 und 2 die an
rechenbaren Einnahmen der anspruchsberechtigten Person 
unter dem massgebenden Betrag für den allgemeinen Le
bensbedarf liegen; 
b. anteilsmässig, wenn im Sinne von Artikel 6 Absätze 1 
und 2 die anrechenbaren Einnahmen der anspruchsberech
tigten Person zwischen dem einfachen und dem vierfachen 
massgebenden Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf 
liegen. 

Art. 47a 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Coordination de Ja presente loi (nouvelle LAVI) avec Ja loi 
federale du 6 octobre 2006 sur les prestations complemen
taires a l'AVS et a l'AI (nouvelle LPC) 
lntroduction 
Quel que soit !'ordre dans lequel Ja nouvelle LAVI et Ja nou
velle LPC entrent en vigueur, a l'entree en vigueur de Ja der
niere des deux Jois ou a leur entree en vigueur simultanee, 
les dispositions de Ja nouvelle LAVI ont la teneur suivante: 
Art. 6 al. 1 
Seuls peuvent pretendre a une contribution aux frais pour 
l'aide a plus long terme fournie par un tiers ou a une indem
nite les victimes et les proches dont les revenus determi
nants sont inferieurs au quadruple du montant destine a la 
couverture des besoins vitaux, fixe a l'article 1 O alinea 1 
lettre a de Ja loi federale du 6 octobre 2006 sur les prestati
ons complementaires a l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidite (LPC). 
Art. 6 al. 2 
Les revenus determinants de l'ayant droit sont calcules se
lon l'article 11 LPC. 
Art. 16 titre 
Contributions aux frais pour l'aide a plus long terme fournie 
par un tiers 
Art. 16 texte 
Les frais des prestations d'aide a plus long terme fournie par 
un tiers sont couverts: 
a. de fa9on integrale, si, au sens de l'article 6 alineas 1 et 2, 
les revenus determinants de l'ayant droit ne depassent pas 
le double du montant destine a la couverture des besoins vi
taux;. 
b. de fa9on degressive, si, au sens de l'article 6 alineas 1 
et 2, les revenus determinants de l'ayant droit se situent 
entre le double du montant destine a la couverture des be
soins vitaux et le quadruple de ce montant. 
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die Besitzer auch noch registrieren lassen. Die heutige Re
gistrierung sieht nämlich klar die Waffennummer, den Na
men des Herstellers, das Herstellungsland, die Bezeichnung 
des Waffenmodells, das Kaliber und eventuell das staatlich 
vorgeschriebene Beschusszeichen vor. Wie will ein Privater 
eine alte Waffe registrieren, von der nicht mehr bekannt ist, 
wer der Hersteller war? Vermutlich müsste er selbst eine 
Waffennummer erfinden. Es gibt alte historische Waffen, die 
man verunstalten muss, wenn man eine Waffennummer ein
graviert. Dieser Antrag geht weit über das Notwendige hin
aus. Die Hersteller müssen diese Registrierung vornehmen, 
das wird übrigens heute schon so gemacht. Es ist auch ein 
wesentliches Erfordernis, namentlich aus haftpflichtrechtli-

. chen Gründen bei umstrittenen Fällen, dass man nachher 
auch weiss, um was für eine Waffe es geht, wer der Herstel
ler ist, ob die Übertragungskriterien erfüllt worden sind usw. 
Nun müssen Sie sehen - und Sie haben es gemerkt-: Hier 
wird eine Diskussion vorweggenommen, die Sie dann bei 
Artikel 32 zu führen haben. Die Vertreter des Minderheitsan
trages haben sich bereits für eine nationale Datenbank aus
gesprochen; diese wird bei Artikel 32 zur Diskussion stehen. 
Wenn Sie natürlich auch die Besitzer zur Registrierung an
halten - das sagen die Sprecher der Minderheit zu Recht-, 
dann kommen Sie nicht um eine nationale Datenbank he
rum, und diese war in der Vernehmlassung eindeutig am 
stärksten umstritten. Man hat sogar eine zweite Vernehm
lassung durchgeführt, um hier noch eine Klärung zu errei-

. chen. Mit Recht ist gesagt worden, dass 93 Prozent der Be
fragten diese nationale Datenbank abgelehnt haben. 
Wir bitten Sie, den Minderheitsantrag Banga abzulehnen. 
So, wie sich die Fassung der Kommissionsmehrheit heute 
präsentiert, haben wir eine saubere Registrierung. Ich darf 
Ihnen auch sagen, dass viele Länder, auch Sehengen-Staa
ten, die alle das Gleiche unterschrieben haben, bei diesen 
Bestimmungen nicht so weit gehen wie wir. 

Borer Roland F. (V, SO), für die Kommission: Es war der ge
samten Kommission die ganze Zeit klar, dass wir ein Waffen
gesetz schaffen wollen, das der Bevölkerung Schutz und Si
cherheit bietet. Und es ist so, dass wir diesem Grundsatz 
auch in diesem Artikel 18a nachgelebt haben. Wenn wir fest
stellen, dass man dem Besitzer die Markierung - und es 
geht ausschliesslich um die Markierung - einer Waffe nicht 
~umuten kann, so aus administrativen .. Überlegungen oder 
Uberlegungen bezüglich Aufwand und Ahnlichem. Wir mus
sten eben auch feststellen, dass eine solche Markierung der 
Sicherheit der Bevölkerung absolut nicht dienen würde. Es 
spielt in diesem Zusammenhang auch keine Rolle, dass 
man, wie das vorhin von einer Fraktionssprecherin gemacht 
wurde, darauf hinweist, dass ja nur ein Teil dieser Waffen
menge für den aktiven Militäreinsatz benutzt wird. Das ist. 
hier in diesem Artikel 18a sicher nicht die Frage. 
Es wurde auf verschiedenste Dinge hingewiesen. Ich möch
te Ihnen einfach auch noch beliebt machen zu überlegen, 
dass Herr Lang zwar Recht hat, wenn er sagt, dass Autos 
auch ein Nummernschild brauchen, aber dass auch gesagt 
sein muss, dass Oldtimerfahrzeuge, die nicht mehr im Ver
kehr sind, auch kein Nummernschild haben. So ist es mit ge
wissen Waffen eben auch. Waffen, die reine Ausstellungsob
jekte sind, jetzt noch nachträglich markieren zu wollen 
schiesst nach Ansicht der Kommissionsmehrheit über das 
Ziel hinaus. 
Gestatten Sie mir noch eine persönliche Bemerkung: Wenn 
wir zulassen würden, dass durch Amateure wesentliche 
Waffenbestandteile markiert würden - auf irgendeine Art 
und Weise, durch Amateure, durch Leute, die dies nicht kön
nen -, dann würden wir ein Sicherheitsproblem schaffen; ein 
Sicherheitsproblem unter anderem für die Schützen und die 
Umgebung der Schützen, weil heute eine Waffe ein Hoch
leistungsgerät ist, an dem nicht jeder schrauben, bohren, 
fräsen oder daran drehen sollte, wie es ihm gerade passt. 
Ich bitte Sie, auch dies in Ihre Überlegungen einzubeziehen 
und auch hier der satten Mehrheit d.er Kommission zu fol
gen. 
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Banga Boris (S, SO): Ich glaube, hier werden «markieren» 
und «registrieren» verwechselt. Ab wann wurden Waffen mit 
Nummern versehen, ab welchem Jahrhundert? 

Borer Roland F. (V, SO), für die Kommission: Das kommt ganz 
darauf an, wo der Hersteller ist. Es gibt Waffen, die schon 
vor 150 Jahren markiert wurden; es gibt aber Waffen aus an
deren Ländern wie jenen der früheren kommunistischen Pa
radiese, die erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg markiert 
wurden; und zum Teil geschieht das auch heute noch nicht, 
wenn die Waffen in irgendwelchen Staaten produziert wer
den. Aber das sind ja auch nicht die Waffen, die heute in die 
Schweiz kommen, weil der Verkauf dieser Waffen in unse
rem Land zum grossen Teil gar nicht erlaubt ist. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.008/4043) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 106 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 60 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

05.078 

Opferhilfegesetz. 
Totalrevision 
Loi federale sur l'aide aux victimes 
d'infractions. Revision totale 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 09.11.05 (BBI 2005 7165) 
Message du Conseil federal 09.11.05 (FF 2005 6683) 

Nationalrat/Conseil national 22.06.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 14.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 15.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 21.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2007 2299) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 2163) 

Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions 

Art. 8 Abs.1 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Amherd, Chappuis, Chevrier, 
Hämmerle, Hubmann, Menetrey-Savary, Morst, Sommaruga 
Carlo, Vischer) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 8 al.1 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzar, Amherd, Chappuis, Chevrier, 
Hämmerle, Hubmann, Menetrey-Savary, Moret, Sommaruga 
Carlo, Vischer) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Bei Artikel 8 be
antragt Ihnen die Minderheit der Kommission, die Kantone 
zu verpflichten, die Situation der Opferhilfe bekanntzuma
chen. Die Mehrheit will diese Verpflichtung streichen. 
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Als Präsidentin der Gemeinsamen Opferhilfe beider Basel 
muss ich Ihnen sagen, dass mir unverständlich ist, wie man 
diesen Streichungsantrag begründen will. Das wäre ein 
ganz klarer Rückschritt gegenüber der heutigen Situation. 
Im heutigen Gesetz ist es so, dass die Opferhilfe-Beratungs
stellen die Pflicht haben, ihre Tätigkeit bekanntzumachen. 
Mit der neuen Formulierung des Bundesrates will man es 
den Kantonen einfach offenlassen, ob sie Informationen sel
ber verbreiten oder ob sie diese Aufgabe an die Opferhilfe
Beratungsstellen delegieren. Die Feststellung der Mehrheit 
war folgende: Es würde ja reichen, wenn die Polizei die 
Adressen und die Aufgaben der Beratungsstellen bekannt
geben würde. Aber es ist doch ein Unding, dass man den 
Einstieg allein via Polizei wählt. Wissen Sie, es gibt viele Op
fer, die gar nicht zur Polizei gehen, die zuerst zu einer Bera
tungsstelle gehen. Die lassen sich dann beraten, ob sie zum 
Beispiel eine Anzeige machen sollen oder nicht. Folglich 
müssen doch Opfer wissen, dass es solche Beratungsstel
len gibt. Wir haben ein Gesetz, mit dem wir die Kantone 
dazu verpflichten, Beratungsstellen für die Opfer einzurich
ten. Dann müssen wir doch die Bevölkerung auch darauf 
hinweisen, dass es diese Beratungsstellen gibt. 
Ich bitte Sie deshalb: Folgen Sie dem Antrag der Minderheit, 
das entspricht dem Status quo. Die Öffentlichkeitsarbeit der 
Kantone ist nicht überbordet; wir haben nichts Derartiges 
gehört. Mit der Öffentlichkeitsarbeit der Kantone über die 
Beratungsstellen haben Sie auch eine präventive Wirkung. 
Es wird nämlich bekanntgemacht, dass es diese Beratungs
stellen gibt, was ihre Funktion ist; und ich bin überzeugt, 
dass das auch der Gewaltbekämpfung dient. 
Also bitte ich Sie: Entscheiden Sie hier nicht ideologisch, 
sondern praktisch, im Sinne der geltenden Gesetzgebung 
und Praxis, und ändern Sie nicht etwas, das nicht geändert 
werden muss. Bitte folgen Sie der Minderheit. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
SVP-Fraktion, die FDP-Fraktion und die CVP-Fraktion teilen 
mit, dass sie den Antrag der Mehrheit unterstützen. Die grü
ne Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit un
terstützt. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es geht hier nicht um einen 
zentralen Punkt des Opferhilfegesetzes, es ist ein «Neben
kriegsschauplatz». Worum geht es? Gemäss der Fassung, 
wie der Bundesrat sie Ihnen in seinem Entwurf vorschlägt 
und wie sie der Ständerat gestern mit Stichentscheid des 
Präsidenten beschlossen hat, haben die Kantone die Pflicht, 
die Opferhilfe-Beratungsstellen und ihre Aufgaben bekannt
zumachen. Wir finden es richtig und notwendig, dass man 
weiss, dass es geschieht. Auf welche Weise das geschieht, 
ist dann natürlich eine andere Frage. Hier setzen natürlich 
auch die Gegner an, indem sie fragen: Ja, ist das dann ein 
Rechtsanspruch, was muss man dann bekanntgeben, auf 
welche Seite hin, wer muss es tun und wann, und hat man 
es genügend getan? Darum wollen sie es gestrichen haben. 
Auf der anderen Seite gebe ich Frau Leutenegger Oberhol
zer Recht, wenn sie sagt, dass es für alle Fälle, in welche die 
Polizei involviert ist, dann eine Pflicht zur automatischen 
Meldung an die Opferhilfe-Beratungsstellen gibt, dass es 
aber auch andere Fälle gibt, in welche die Polizei eben nicht 
automatisch involviert ist. Das sind all die Fälle, in denen 
über gewisse Gewaltanwendungen, Delikte usw. - vor allem 
auch im Vergewaltigungs-, im Sexualbereich - natürlich erst 
viel später orientiert wird, in denen man die Polizei nicht un
bedingt einbeziehen will. Davon wüssten die Opferhilfe-Be
ratungsstellen dann nichts. 
Wenn Sie die Bestimmung streichen, heisst das nicht - das 
möchte ich hier festhalten -, dass die Kantone diese Stellen 
nicht bekanntmachen dürfen. Dafür braucht es keine beson
dere gesetzliche Grundlage. Wenn Sie sie streichen, ist aber 
diese Pflicht gestrichen. 
Wir halten am bundesrätlichen Entwurf und am Beschluss 
des Ständerates fest. 

Burkhalter Didier (RL, NE), pour la commission: Le Conseil 
national avait decide en juin de l'annee derniere de biffer 
cette disposition legale demandant explicitement aux can
tons de faire connaitre l'existence de l'aide aux victimes. Le 
Conseil des Etats a decide de revenir sur cette decision et 
de s'en tenir au projet du Conseil federal, par 19 voix contre 
19 avec la voix preponderante du president qui a suivi le 
preavis de la commission de son conseil. 
Notre commission a decide de maintenir cet article seien la 
version que notre conseil avait precedemment adoptee, par 
11 voix contre 10. D'abord, parce que ce sont les disposi
tions precises et detaillees de l'alinea 2 qui sont les plus im
portantes, a savoir l'information faite par la police directe
ment aupres de la victime. Ensuite, parce que dans de 
nombreux cantons, l'information generale est directement 
assuree par les prestataires de services et les centres de 
consultation. Leur existence est largement connue, d'autant 
que la loi est en vigueur depuis 1993, qu'elle est le resultat 
d'une votation populaire et qu'elle a deja fait l'objet de deux 
revisions - nous en sommes actuellement a la troisieme. 
Selen Ja majorite de la commission, le devoir d'information 
impose aux cantons sur le plan legal n'est donc pas neces
saire. D'ailleurs, les cantons eux-memes sont divises sur ce 
point. Enfin, une teile obligation d'information generale avait 
ete evoquee par le Tribunal federal, mais pour la police et en 
lien avec les dispositions strictes concernant les delais de 
peremption. Les ameliorations apportees a cette loi, precise
ment sur la question particuliere des delais de peremption, 
attenuent la necessite d'une teile information generale. 
De maniere un peu plus arithmetique, je vous rappelle en
core que le Conseil national avait vote en juin dernier par 
100 voix contre 54 la suppression de la disposition, donc par 
une proportion de deux contre un. Je souligne encore une 
fois que le Conseil des Etats a pris la position inverse de ma
niere un peu plus partagee, par 19 voix contre 19 avec la 
voix preponderante du president. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 05.078/4053) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 100 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 73 Stimmen 

Art. 30 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 30 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Fluri Kurt (RL, SO), für die Kommission: Auf Wunsch der 
Kommission präzisiere ich die neue Fassung des Ständera
tes wie folgt: Es geht hier rein um die Verfahrenskosten und 
nicht um die Anwaltskosten. Das war das Anliegen des Stän
derates, das von Ihrer Kommission übernommen worden ist. 
Die Anwaltskostenregelung richtet sich nach den allgemei
nen Regeln. Absatz 3 von Artikel 30 enthält die Regelung für 
eine unentgeltliche Verteidigung. Handelt es sich aber um 
eine private Verteidigung, dann geht die Kostenregelung wie 
folgt: Wird der Täter verurteilt, dann hat er auch eine durch 
das Gericht festzulegende Parteientschädigung auszurich
ten. Das ist die Präzisierung zuhanden der Materialien und 
selbstverständlich zuhanden von Ihnen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 35 Bst. bbis 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Chappuis, Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, 
Menetrey-Savary, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer) 
Festhalten 
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Art. 35 let. bbis 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
{Hubmann, Chappuis, Hämmerle, Leutenegger Oberholzer, 
Menetrey-Savary, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer) 
Maintenir 

Hubmann Vreni {S, ZH): Im Namen der Kommissionsminder
heit bitte ich Sie, am Beschluss des Nationalrates festzuhal
ten, µnd dies aus drei Gründen: 
Die Fassung des Ständerates ist unpräzis und sprachlich 
verunglückt. Unpräzis: Was heisst «ungebührliche Verzöge
rung»? Heisst das eine Stunde, heisst das ein Tag, eine Wo
che? Niemand in diesem Saal wird das genau sagen kön
nen. Diese unklare Bestimmung wird die Gerichte dazu ver
leiten, diese Bestimmung ganz einfach zu missachten. Der 
Text ist auch sprachlich verunglückt: Das Wort «ungebühr
lich» hat eine moralische Bedeutung. Zum Beispiel: unge
bührliches Verhalten oder eine ungebührliche Berührung. Im 
Zusammenhang mit einer Verzögerung ist dieses Wort fehl 
am Platz. 
Viel wichtiger aber ist ein zweites Argument: Es geht hier um 
Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität. Solche 
Straftaten sind für die Opfer besonders schwer zu ertragen, 
und das Erzählen ist sehr schmerzlich. Deshalb sieht Arti
kel 35 vor, dass solche Opfer von Angehörigen des gleichen 
Geschlechts einvernommen werden müssen und im Gericht 
mindestens eine Person des gleichen Geschlechts sitzen 
muss. Dies soll auch für die Person gelten, welche über
setzt. Übersetzung - das weiss ich als Sprachwissenschat
terin besonders gut - hat viel mit Einfühlung und Nachemp
finden zu tun. Gerade bei Delikten gegen die sexuelle 
Integrität kann das entscheidend sein. Dazu kommt, dass ei
ne vergewaltigte Frau aus verständlichen Gründen kein Ver
trauen zu einem Mann haben kann. Seelische Verletzungen 
hinterlassen tiefe Wunden. 
Schliesslich noch das letzte Argument: Wenn wir im Gesetz 
klar formulieren, dass eine Person des gleichen Geschlechts 
übersetzen muss, haben die Kantone Zeit, entsprechende 
Leute zu suchen und zu finden. 
Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag der Minderheit zuzustim
men und am Beschluss des Nationalrates festzuhalten. 

Präsidentin {Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
SVP-Fraktion, die FDP-Fraktion und die CVP-Fraktion teilen 
mit, dass sie den Antrag der Mehrheit unterstützen werden. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir bitten Sie, wie die Mehr
heit, hier dem Ständerat zuzustimmen. Das, was der Stän
derat hier festgelegt hat - dass «eine allfällige Übersetzung 
der Befragung durch eine Person des gleichen Geschlechts 
erfolgt, wenn dies ohne ungebührliche Verzögerung des Ver
fahrens möglich ist» -, ist auch die Fassung, die wir in die 
neue Strafprozessordnung aufgenommen haben. Es heisst, 
die Übersetzung soll auch durch eine Person des gleichen 
Geschlechts erfolgen. Wenn das gar nicht geht, wenn eine 
solche Person nicht auffindbar ist und eine «ungebührliche 
Verzögerung», nicht nur eine «Verzögerung» des Verfahrens 
möglich ist, dann soll diese Bestimmung ausnahmsweise für 
die Übersetzung, nicht für die Befragung, angewendet wer
den. 
Ich muss Ihnen sagen: Es ist ~~ine theoretische Angelegen
heit, dass man keine solche Ubersetzerin oder keinen sol
chen Übersetzer findet. Wir haben heute, aktuell, im Asyl
recht den Fall, dass wir plötzlich so viele Eritreer haben, 
dass wir in ganz Europa Übersetzer suchen müssen, die 
ihre Spezialsprache sprechen; sonst können wir die Sache 
nicht erledigen. Dann müssen Sie die Möglichkeit schaffen, 
dass man sich fragt, ob es jetzt schlimmer ist, dass sich das 
Verfahren ungebührlich verzögert, oder ob man sich hier bei 
den Übersetzern - nicht bei den Befragern, bei den Befra
gern ist das nicht so - sagt: «Jetzt nehmen wir jemand, der 
diese Sprache beherrscht, notfalls halt auch eine Person, die 
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nicht das gleiche Geschlecht hat.» Das werden aber Aus
nahmefälle sein und bleiben. 
Wir haben diese Bestimmung ursprünglich gar nicht aufge
führt, denn für uns war dies selbstverständlich ein allgemei
ner Grundsatz. Bei der Strafprozessordnung haben wir sie 
aber aufgeführt. 
Sie müssen auch sehen: Wenn wir die Strafprozessordnung 
erlassen haben, werden alle diese Regelungen hier im Op
ferhilfegesetz gestrichen. Es ist doch unnötig, dass wir jetzt 
für ein, zwei Jahre eine andere Formulierung machen, dass 
wir sie dann aber streichen und durch eine Formulierung er
setzen, die so aussehen wird, wie wir sie hier haben. 

Hubmann Vreni {S, ZH): Herr Bundesrat, können Sie uns die 
Bedeutung des Wortes «ungebührlich» erklären? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es gibt im Gesetz immer sol
che Formulierungen, die für denjenigen, der das Gesetz an
wendet, einen Ermessensspielraum enthalten. Das ist für je
den Fall wieder anders. Es kann für jemanden eine 
ungebührliche Verzögerung sein, wenn man zum Beispiel in 
einem Fall während zwei Monaten eine Anhörung nicht 
durchführen kann. In anderen Fällen ist das vielleicht verant
wortbar; in bestimmten Fällen können das vielleicht schon 
vierzehn Tage sein. Das ist einfach so. «Ungebührlich» be
deutet nicht die kleinste Verzögerung, also nicht eine Minute, 
eine Stunde oder zwei Stunden, wenn das nicht nötig ist. 
Dort, wo es schwerwiegende Folgen hat, ist eine Verzöge
rung «ungebührlich», und das ist dann eine Auslegungssa
che. Notfalls ist das dann richterlich zu beurteilen. 

Burkhalter Didier {RL, NE), pour la commission: Nous som
mes d'avis que Madame Hubmann surestime assez large
ment la problematique, qui est avant tout formelle. II s'agit ici 
de l'un des articles du chapitre 6 de la loi, qui est consacre a 
la protection et aux droits particuliers dans la procedure pe
nale. Les dispositions des articles 34 a 44 vont figurer a 
terme dans le nouveau Code de procedure penale qui a deja 
ete traite par le Conseil des Etats et qui est actuellement 
traite par la commission de notre conseil. C'est pourquoi la 
Chambre des cantons a apporte une modification dans cette 
version integree provisoirement a la loi sur l'aide aux victi
mes d'infractions, pour que le texte corresponde aux deci
sions de l'autre dossier, a savoir le Code de procedure pe
nale. 
Mais il s'agit d'une question eminemment delicate sur le 
fond. La possibilite pour la victime d'une infraction contre l'in
tegrite sexuelle d'exiger qu'une eventuelle traduction dans la 
procedure soit faite par une personne du meme sexe est un 
principe qui est juste et que personne ne remet en cause. Le 
Conseil des Etats a .ajoute une precision seien laquelle cela 
devrait etre possible sans retarder indüment la procedure. 
Pour la commission, il va de soi que tout doit etre fait dans 
les cantons pour respecter le principe de base, et c'est dans 
cet esprit qu'elle considere la precision formelle apportee 
par le Conseil des Etats et a laquelle eile a adhere par 13 
voix contre 8 et 1 abstention. 
Nous vous remercions de suivre la majorite de la commis
sion. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatif: Beilage Annexe 05,078/4054) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 109 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 63 Stimmen 

Art. 44 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 44 al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 
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Art. 45 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Menetrey-Savary, Chappuis, Hämmerle, Hubmann, Leute
negger Oberholzer, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer) 
Festhalten 

Art. 45 al. 1 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Menetrey-Savary, Chappuis, Hämmerle, Hubmann, Leute
negger Oberholzer, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer) 
Maintenir 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): A l'article 45, le 
projet du Conseil federal prevoit une adaptation periodique 
au rencherissement, aussi bien pour les indemnites que 
pour les reparations morales. En revanche, le Conseil des 
Etats propose de n'adapter au rencherissement que les in
demnites, mais pas les reparations morales qui, elles, se
raient adaptees seulement a bien plaire, d'une maniere fa
cultative et quand le Conseil federal le voudrait bien. 
L'argument du Conseil des Etats a cet egard est que, con
trairement aux indemnites, les reparations morales ne sont 
pas en lien avec les revenus des victimes ou avec leur capa
cite economique. 
Meme si cet argument est juste, la minorite estime que cette 
decision est particulierement malheureuse. En effet, cette 
conception revient a devaloriser encore un peu plus le prin
cipe de la reparation morale. II taut rappeler qu'il est prevu a 
l'article 23 du projet de loi de plafonner les reparations mora
les, ce qui avait entraine des protestations et des proposi
tions de la part des representants de la gauche, aussi bien 
dans notre conseil qu'au Conseil des Etats. Si maintenant on 
n'adapte plus ces reparations morales au rencherissement, 
on n'a plus une veritable reparation, mais juste une aumöne. 
Dans les conseils, la majorite des membres a expressement 
voulu maintenir la reparation morale, parce qu'elle joue un 
röle reparateur; eile est un signe donne aux victimes que la 
societe reconnait le dommage qu'elles ont subi et le prend 
en compte. Mais si ce geste de solidarite est encore mini
mise par le fait qu'il n'est plus adapte au rencherissement, il 
devient derisoire pour les victimes. Des lors, ce n'est plus 
veritablement une reparation, mais c'est encore une bles
sure supplementaire. 
C'est la raison pour laquelle la minorite vous invite a suivre 
la version du Conseil federal. 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Die 
SVP-Fraktion, die FDP-Fraktion und die CVP-Fraktion teilen 
mit, dass sie den Antrag der Mehrheit unterstützen werden. 
Die grüne Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minder
heit unterstützen wird. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir haben uns im Ständerat 
der ständerätlichen Fassung angeschlossen. Wir sind natür
lich im Bundesrat nie dagegen, wenn da steht, dass der 
Bundesrat etwas tun kann: Wir haben es lieber, wenn er et
was tun kann, als wenn er etwas tun muss. Der Unterschied 
wird nicht so gross sein, aber es ist so: Bei den Genugtuun
gen ist es besser, wenn das natürlich in einer längeren Peri
ode passiert, als wenn man dann dauernd, jedes Jahr, eine 
Anpassung an die Teuerung vornimmt. 
Stimmen Sie darum bitte der Mehrheit und dem Ständerat 
zu, dann haben Sie wieder eine Differenz weniger. 

Fluri Kurt (RL, SO}, für die Kommission: Der Ständerat hat 
diese Aufteilung zwischen Genugtuung und Entschädigung 
ohne Gegenstimme und unsere Kommission hat sie mit 14 
zu 8 Stimmen vorgenommen. 

Worum geht es? Es geht darum, dass die Entschädigung 
gemäss Artikel 20 Absatz 3 - das betrifft den ersten Teil von 
Artikel 45 Absatz 1 - einen effektiven Schaden zu ersetzen 
hat. Der Schaden muss wertmässig ersetzt werden. Im Ur
teil heisst es dann zum Beispiel «5233 Franken». Das 
heisst, die Teuerung muss den effektiven wertmässigen 
Schaden ersetzen. Bei der Genugtuung nach Artikel 23 Ab
satz 2 - das betrifft den zweiten Teil von Artikel 45 Ab
satz 1 - geht es ebenfalls um den Ersatz eines Schadens, 
aber eben eines immateriellen Schadens. Das ist kein wert
mässiger Ersatz, und deswegen werden durch die Gerichte 
auch runde Beträge zugesprochen - 5000, 10 000, 20 000 
Franken - und nicht genauere Beträge. 
Ich muss Frau Menetrey-Savary, die Sprecherin der Minder
heit, in diesem Sinne doch bitten, zur Kenntnis zu nehmen, 
dass ein Almosen nichts mit einer Entschädigung zu tun hat 
und dass auch die Solidarität keine Entschädigung darstellt. 
Das ist eben der Unterschied zur Genugtuung, die ebenfalls 
einen Schaden ersetzt, aber nicht einen materiellen, son
dern einen immateriellen. Ich weiss, das ist vielleicht formal
juristisch, aber es ist eben tatsächlich so. 
Ich bitte Sie mit dieser Begründung, dem Antrag der Kom
mission zu folgen. Sie empfiehlt es Ihnen mit 14 zu 8 Stim
men. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatif: Beilage - Annexe 05.078/4055) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 101 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 62 Stimmen 

Art. 47a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Änderung bisherigen Rechts 
Modification du droit en vigueur 

Ziff. 2 Art. 84d Bst. bbis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 2 art. 84d let. bbis 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Da
mit bleibt eine Differenz bestehen, und das Geschäft geht 
zurück an den Ständerat. 
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06.3797 

Interpellation Maissen Theo. 
Informations- und 
Kommunikationstechnolo~ien 
als Entwicklungsperspektive 
für den ländlichen Raum 
Interpellation Maissen Theo. 
Les technologies 
de l'information 
et de la communication. 
Facteur de developpement 

Einreichungsdatum 19 12 06 
Date de depöt J 9 12.06 
Ständerat/Conseil des Etats 21.03.07 

Präsident (Brändli Christoffel, erster Vizepräsident): Ich frage 
den Interpellanten an, ob er von der schriftlichen Antwort 
des Bundesrates befriedigt ist oder ob er Diskussion bean
tragt. 

Maissen Theo (C, GR): Wenn eine Antwort des Bundesra
tes zu einer Interpellation vollumfänglich den Erwartungen 
entspricht, soll man dies auch anerkennen. Ich bin von der 
Antwort des Bundesrates befriedigt und danke ihm dafür. 
Verbunden ist dieser Dank - wenn ich diesen Satz noch sa
gen darf - mit der Erwartung, dass seitens des Bundes die 
Potenziale der Informations- und Kommunikationstechnolo
gien ausgeschöpft werden, dass er sie massgeblich unter
stützt, sodass sie in den Regionen Wirkung zeigen. 

05.078 

Opferhilfegesetz. 
Totalrevision 
Loi federale sur l'aide aux victimes 
d'infractions. Revision totale · 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 09.11.05 (BBI 2005 7165) 
Message du Conseil federal 09.11.05 (FF 2005 6683) 

Nationalrat/Conseil national 22.06.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 14.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 15.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 21.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2007 2299) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 2163) 

Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions 

Art. 8 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 8 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Wir haben noch eine 
Differenz zum Nationalrat: Bei Artikel 8 mit der Überschrift 
«Information über die Opferhilfe und Meldung» hat der Na
tionalrat an der Streichung festgehalten. Unser Rat gab 
letzte Woche bei 19 zu 19 Stimmen mit Stichentscheid des 

Präsidenten der Fassung des Bundesrates den Vorzug. Der 
Nationalrat hat nun mit 100 zu 73 Stimmen an der Strei
chung festgehalten. 
Ihre Kommission hat sich heute Morgen mit dieser Differenz 
befasst. Mit 8 zu 3 Stimmen hat sie entschieden, sich dem 
Nationalrat anzuschliessen. Ein Eventualantrag, in Absatz 1 
eine etwas abgeschwächte Formulierung aufzunehmen, ist 
mit 7 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt worden. Ihre 
Kommission weist darauf hin, dass einerseits eine allge
meine Informationspflicht des Kantons besteht, die nicht in 
jedem Gesetz neu festzuschreiben ist. Anderseits haben wir 
die Bestimmung in Absatz 2. Diese bringt mehr, denn dort 
wird erklärt, dass die Polizei im konkreten Fall bei der ersten 
Einvernahme gezielt auf die Opferhilfe und die Leistungen 
der Opferhilfe aufmerksam machen muss. 
Im Auftrag der Kommission beantrage ich Ihnen Zustimmung 
zum Beschluss des Nationalrates. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es handelt sich nicht um eine 
sehr entscheidende Angelegenheit. Wir haben Verständnis 
dafür, dass Sie sich dem Nationalrat anschliessen. 

Angenommen - Adopte 

06.3445 

Motion Schiesser Fritz. 
Integration 
als gesellschaftliche 
und staatliche Kernaufgabe 
Motion Schiesser Fritz. 
L'integration, 
une mission essentielle 
de la societe et de l'Etat 

Einrejchungsdatum 25 09 os 
Date de depöt 25.09 06 
Ständerat/Conseil des Etats 21.03.07 

Präsident (Brändli Christoffel, erster Vizepräsident): Der Bun
desrat beantragt die Ablehnung der Motion. 

Schiesser Fritz (RL, GL): Integration ist eine schwierige Auf
gabe. Das sieht man schon daran, dass es drei Anläufe 
brauchte, um die vorliegende Motion in unser Sessionspro
gramm zu integrieren. «Nöd luggloh gwünnt» - das gilt of
fenbar auch und gerade im Bereich der Integration. 
Aufgrund von zahlreichen Vorfällen hat die Integrationspro
blematik in letzter Zeit einen sehr hohen Stellenwert bekom
men. Offensichtlich braucht es für einen breiten Dialog über 
die Integration der ausl_ändischen Bevölkerung bedauerliche 
Vorfälle. Dabei wissen wir seit langem, dass das Zusam
menleben der einheimischen und der ausländischen Wohn
bevölkerung nicht einfach von selbst harmonisch und pro
blemlos verläuft. Ich möchte aber just diese Gelegenheit 
wahrnehmen, um festzustellen, dass sich grosse Teile der 
ausländischen Wohnbevölkerung bei uns gut eingelebt und 
in unsere Gesellschaft integriert haben - auch ausländische 
Bevölkerungskreise aus ganz anderen Kulturen. Wir haben 
also nicht einfach ein Problem mit der Integration der auslän
dischen Bevölkerung, sondern mit Teilen davon. Diese Fest
stellung .jst an sich selbstverständlich, geht aber oft im Ge
töse der Integrationsdiskussion unter. 
Einen Schwerpunkt in der Integrationsproblematik bilden die 
Jungen. In einer Zeitschrift habe ich kürzlich einen Beitrag 
über und mit neun jungen Menschen gelesen, unter dem Ti
tel «Die Erwachsenen haben ja keine Ahnung». Interessant 
ist es zu lesen, wo diese jungen Menschen den Hebel an
setzen würden, und wohl nur sie wissen, wie es in dieser Al
tersgruppe der 13- bis 20-Jährigen zu und her geht. Dass 
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05.078 

Opferhilfegesetz. 
Totalrevision 
Loi federale sur l'aide aux victimes 
d'infractions. Revision totale 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 09.11.05 (881 2005 7165) 
Message du Conseil federal 09.11.05 (FF 2005 6683) 

NationalraVConseil national 22.06.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 14.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 15.03.07 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 21.03.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

StänderaVConseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (881 2007 2299) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 2163) 

Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 05.078/4217) 
Für Annahme des Entwurfes .... 126 Stimmen 
Dagegen .... 66 Stimmen 

05.084 

Raumplanungsgesetz. 
Teilrevision 
Loi sur l'amenagement du territoire. 
Revision partielle 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 02.12.05 (BBI 2005 7097) 
Message du Conseil federal 02.12.05 (FF 2005 6629) 

NationalraVConseil national 06.03.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 14.03.06 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseil des Etats 02.10.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil national 11.12.06 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 07.03.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 12.03.07 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 19.03.07 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

StänderaVConseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (881 2007 2357) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 2223) 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Les Verts avaient 
refuse d'entrer en matiere sur cette revision de la loi, et ils 
s'y opposeront aujourd'hui au vote final. 
C'est une position qui doit etre expliquee, car nous sommes 
favorables aux installations de biogaz. Mais l'enjeu que 
constitue pour notre territoire l'assouplissement des princi· 
pes regissant la zone agricole nous amene a nous montrer 
tres fermes sur ce point.. Encore aujourd'hui, le beton nage 
de notre pays se poursuit a un rythme d'un matre carre par 
seconde. La zone agricole est grignotee par las construc· 
tions. 13 pour cent des autorisations de construire accor· 
dees en une annee concernent des bätiments hors zone a 
bätir. 
Gatte revision ouvre aussi la zone agricole a des activites 
accessoires qui, a notre sens, sont trop largement definies. 
Le risque de transformer notre pays en une vaste agglome· 
ration de Geneve a Romanshorn nous inquiete, et cela nous 
fait penser qua nous devons marquer un coup d'arret. 
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C'est pourquoi le groupe de Verts refusera cette revision de 
la loi. 

Bundesgesetz über die Raumplanung 
Loi federale sur l'amenagement du territoire 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 05.084/4218) 
Für Annahme des Entwurfes .... 175 Stimmen 
Dagegen .... 14 Stimmen 

06.014 

Bekämpfung der Kriminalität. 
Abkommen 
mit Albanien und Mazedonien 
Lutte contre la criminalite. 
Accords 
avec l'Albanie et la Macedoine 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 01.02.06 (881 2006 2177) 
Message du Conseil federal 01.02.06 (FF 2006 2127) 

StänderaVConseil des Etats 20.06.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 22.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung- Vote final) 

NationalraVConseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 2361) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 2227) 

Text des Erlasses 2 (881 2007 2363) 
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2007 2229) 

1. Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkom
mens zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und 
dem Ministerrat der Republik Albanien über die polizeili
che Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Kriminali
tät 
1. Arrete federal portant approbation de l'Accord entre 
le Conseil federal suisse et le Conseil des ministres de 
la Republique d'Albanie sur la cooperation policiere en 
matiere de lutte contre la criminalite 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 06.014/4219) 
Für Annahme des Entwurfes .... 140 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

2. Bundesbeschluss über die Genehmigung des Ab
kommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossen
schaft und der Republik Mazedonien über die polizeili
che Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Krimina-
lität . 
2. Arrete federal portant approbation de l'Accord entre 
la Confederatlon suisse et la Republique de Macedolne 
sur la cooperation policiere en matiere de lutte contre la 
criminalite 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif; Benage - Annexe 06,014/4220) 
Für Annahme des Entwurfes .... 145 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 41 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(2 Enthaltungen) 

05.058 

Unternehmenssteuerreformgesetz II 
Loi sur la reforme 
de l'imposition des entreprises II 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 22.06.05 (BBI 2005 4733) 
Message du Conseil federal 22.06.05 (FF 2005 4469) 

Ständerat/Conseil des Etats 14.03.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 09.06.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.06.06 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 14.06.06 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.06 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.06.06 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 21.06.06 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 23.06.06 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 23.06.06 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 2 (AS 2006 4883) 
Texte de l'acte legislatif 2 (RO 2006 4883) 

Nationalrat/Conseil national 21.09.06 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 04.10.06 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 06.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 15.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2007 2321) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2007 2185) 

1. Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerli
chen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätig
keiten und Investitionen (Unternehmenssteuerreform
gesetz II) 
1. Loi federale sur l'amelioration des conditions fiscales 
applicables aux activites entrepreneuriales et aux in
vestissements (Loi sur la reforme de l'imposition des 
entreprises II) 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 33 Stimmen 
Dagegen .... 8 Stimmen 
(2 Enthaltungen) 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

309 

05.078 

Opferhilfegesetz. 
Totalrevision 

Ständerat 

Loi federale sur l'aide aux victimes 
d'infractions. Revision totale 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 09.11.05 (BBI 2005 7165) 
Message du Conseil federal 09.11.05 (FF 2005 6683) 

05.058 

Nationalrat/Conseil national 22.06.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 14.03.07 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 15.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 21.03.07 (Differenzen - Divergences) 

National~t/Conseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung- Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2007 2299) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 2163) 

Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 42 Stimmen 
Dagegen .... 1 Stimme 
(0 Enthaltungen) 

05.084 

Raumplanungsgesetz. 
Teilrevision 
Loi sur l'amenagement du territoire. 
Revision partielle 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 02.12.05 (BBI 2005 7097) 
Message du Conseil federal 02.12.05 (FF 2005 6629) 

Nationalrat/Conseil national 06.03.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 14.03.06 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.10.06 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 11.12.06 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 12.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 19.03.07 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 23.03.07 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2007 2357) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2007 2223) 

Bundesgesetz über die Raumplanung 
Loi federale sur l'amenagement du territoire 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 38 Stimmen 
Dagegen .... 3 Stimmen 
(1 Enthaltung) 



05.078 Ref. 3463 

~ NATIONALRAT 
c;r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) 

Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions (LA VI) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 3,Abs. 2 

Abstimmung vom/ Vote du: 22.06.2006 10:07:17 

Abate 0 R Tl Fluri 0 R 
Aeschbacher 0 E ZH Föhn + V 
Allemann + s BE Freysinger + V 
Amherd = C vs Frösch + G 
Amstutz + V BE Füolistaller + V 
Baader Caspar + V BL Gadient + V 
Bader Elvira = C so Gallade + s 
Banga + s so Garbani + s 
Barthassat 0 C GE Genner • G 
Baumann Alexander + V TG Germanier 0 R 
Bäumle 0 - ZH Giezendanner + V 
Beck • R VD Glasson = R 
Berberat + s NE Glur + V 
Bernhardsgrütter + G SG Goll + s 
Bezzola 0 R GR GrafMava + G 
Bim:ier + V SG Graf-Litscher Edith + s 
Bic:masca Attilio . V Tl Gross Andreas + s 
Binder + V ZH Guisan . R 
Borer 0 V so Günter + s 
Bortoluzzi + V ZH Gutzwiller + R 
Bruderer + s AG Gyr + s 
Brun = C LU Gysin Hans Rudolf . R 
Brunner Toni + V SG Gvsin Remo + s 
Brunschwio Graf 0 R GE Häberli = C 
Büchler = C SG Haering + s 
Bugnon . V VD Haller 0 V 
Bührer 0 R SH Hämmerle + s 
Burkhalter + R NE Hassler + V 
Cathomas = C GR Hegetschweiler + R 
Cavalli . s Tl Heim Bea • s 
Chevrier 0 C vs Hess Bernhard + -
Christen . R VD Hochreutener • C 
Daguet + s BE Hofmann Urs + s 
Darbellav = C vs Huber 0 R 
De Buman = C FR Hubmann + s 
Donze = E BE Huguenin . . 
Dormond Beguelin . s VD Humbel Näf 0 C 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V 
Dupraz + R GE Hutter Markus 0 R 
Egerszegi-Obrist + R AG lmfeld . C 
Eggly 0 R GE lneichen 0 R 
Enoelberoer 0 R NW Janiak # s 
Fasel • G FR Jermann = C 
Fässler-Osterwalder + s SG Joder + V 
Fattebert + V VD John-Calame + G 
Favre 0 R VD Jutzet + s 
Fehr Hans + V ZH Kaufmann + V 
Fehr Hans-Jüra + s SH Keller Robert + V 
Fehr Jacaueline + s ZH Kiener Nellen + s 
FehrMario + s ZH Kleiner 0 R 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R 
Ja/ oui / si 1 12 12 
nein / non / no 17 0 2 
enth. / abst. / ast. 5 0 18 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 t scusato Art. 57 4 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 2 8 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 

so 
sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
sz 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
FR 
ZH 
ZH 
BE 
AR 

s E 
45 0 
0 3 
0 2 
0 0 
6 0 
0 0 

Kohler = C JU Roth-Bernasconi + s GE 
Kunz + V LU Ruey 0 R VD 
Lang + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis 0 R Tl 
Leu = C LU Salvi . s VD 
Leuenberger Geneve + G GE Savary + s VD 
Leutenegger Filippo . R ZH Schelbert Louis + G LU 
Leuteneooer Oberholzer + s BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Mörgeli 
Müller Geri 
Müller Philipp 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Randegger 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rosslnl 

V - Tot. 
44 3 117 
0 0 22 
7 1 33 
0 0 0 
4 2 27 
0 0 0 

. C AG Schenker + s BS 
+ s FR Scherer Marcel + V ZG 
0 C Al Schibli + V ZH 
• C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE 
+ s GL Schneider . R BE 
+ s ZH Schwand er + V sz 
+ V AG Siearist . - AG 
+ V ZH Simoneschi-Cortesi . C Tl 
+ s GE Sommaruga Carlo + s GE 
= C SG Spuhler . V TG 
+ G VD Stahl 0 V ZH 
0 R TG Stamm Luzi + V AG 
= C FR Steiner + R so 
+ V BL Stöckli . s BE . V ZH Studer Heiner = E AG 
+ G AG Stump + s AG 
+ R AG Teuscher + G BE 
+ R SG Thanei + s ZH 
+ s ZH Theiler . R LU 
0 V LU Triponez 0 R BE 
+ s VD Vanek + - GE . R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon 0 V VD 
0 V GE Vermot-Manqold + s BE 
0 V VD Vischer + G ZH 
+ s Tl Vollmer + s BE 
+ R Tl Waber Christian 0 E BE 
+ V NE Wäfler = E ZH 
= C ZG Walker Felix = C SG 
+ V SG Walter Hansjörg + V TG 
0 R BS Wandfluh + V BE 
+ s SG Wasserfallen = R BE 
+ s BS Wehrli 0 C sz 
+ G VD Weigelt + R SG 
+ s JU Weveneth + V BE 
+ s vs Widmer + s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
+ C ZH WvssUrsula + s BE 
+ V FR Zaofl = C ZH 
= C Tl Zlsvadis + - VD 
• s vs Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oul / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Antrag der Minderheit Leutenegger Oberheizer 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag Bader 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

22.06.2006 10:07:51 /4 ldentif.: 47.13 / 22.06.2006 10:07:17 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3463 



05.078 Ref. 3464 

~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) 

Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 3, Abs. 2 

Abstimmung vom/ Vote du: 22.06.2006 10:08:18 

Abate + R Tl Fluri + 
Aeschbacher + E ZH Föhn + 
Allemann = s BE Frevsinaer + 
Amherd = C vs Frösch = 
Amstutz + V BE FüQlistaller + 
Baader Caspar + V BL Gadient + 
Bader Elvira = C so Gallade = 
Banga = s so Garbani = 
Barthassat + C GE Genner • 
Baumann Alexander + V TG Germanier + 
Bäumle + - ZH Giezendanner + 
Beck ·• R VD Glasson + 
Berberat = s NE Glur + 
Bernhardsarütter = G SG Goll = 
Bezzola + R GR Graf Maya = 
Biimer + V SG Graf-Litscher Edith = 
Bianasca Attilio . V Tl Gross Andreas = 
Binder + V ZH Guisan . 
Borer + V so Günter = 
Bortoluzzi + V ZH Gutzwiller + 
Bruderer = s AG Gvr = 
Brun + C LU Gysin Hans Rudolf . 
Brunner Toni + V SG Gysin Remo = 
Brunschwio Graf + R GE Häberli + 
Büchler + C SG Haerina = 
Bugnon * V VD Haller + 
Bührer + R SH Hämmerle = 
Burkhalter + R NE Hassler + 
Cathomas + C GR Heaetschweiler + 
Cavalli . s Tl Heim Bea . 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + 
Christen . R VD Hochreutener . 
Daauet = s BE Hofmann Urs = 
Darbellay + C vs Huber + 
De Buman + C FR Hubmann = 
Donze + E BE Huouenin . 
Dormond Beauelin = s VD Humbel Näf + 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + 
Dupraz + R GE Hutter Markus + 
Eaerszeai-Obrist + R AG lmfeld . 
Eggly + R GE lneichen + 
EnQelberQer + R NW Janiak # 
Fasel . G FR Jermann + 
Fässler-Osterwalder = s SG Joder + 
Fattebert + V VD John-Calame = 
Favre + R VD Jutzet -
Fehr Hans + V ZH Kaufmann + 
Fehr Hans-Jürg = s SH Keller Robert + 
Fehr Jacqueline = s ZH Klener Nellen = 
FehrMario = s ZH Kleiner + 

Fraktion/ Groupe / Gruppe C G 
Ja/ oul / sl 18 0 
nein / non / no 6 12 
enth. / abst. t ast. 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 
hat nicht teilgenommen t n'ont pas vote t non ha votato 4 2 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 

R so 
V sz 
V vs 
G BE 
V AG 
V GR 
s ZH 
s NE 
G ZH 
R vs 
V AG 
R FR 
V AG 
s ZH 
G BL 
s TG 
s ZH 
R VD 
s BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
s BS 
C TG 
s ZH 
V BE 
s GR 
V GR 
R ZH 
s so 
- BE 
C BE 
s AG 
R UR 
s ZH 
- VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C OW 
R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
G NE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 

R s E 
33 0 5 
0 46 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
0 0 0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruey + R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis + R Tl 
Leu + C LU Salvi . s VD 
Leuenberoer Geneve = G GE Savary = s VD 
Leuteneaoer Filiooo . R ZH Schelbert Louis = G LU 
Leutenegger Oberholzer = s BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loepfe 
Lustenbemer 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
Marty Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Miesch 
Möraeli 
MüllerGeri 
MüllerPhilioo 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Randeaaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond· 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
51 2 109 
0 2 66 
0 0 0 
0 0 0 
4 2 24 
0 0 0 

. C AG Schenker = s BS 
= s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli + V ZH . C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE 
= s GL Schneider . R BE 
= s ZH Schwander + V sz 
+ V AG Siegrist . - AG 
+ V ZH Simoneschi-Cortesi = C Tl 
= s GE Sommaruoa Carlo = s GE 
= C SG Spuhler . V TG 
= G VD Stahl + V ZH 
+ R TG Stamm Luzi + V AG 
+ C FR Steiner + R so 
+ V BL Stöckli . s BE . V ZH Studer Heiner + E AG 
= G AG Stump = s AG 
+ R AG Teuscher = G BE 
+ R SG Thanei = s ZH 
= s ZH Theiler + R LU 
+ V LU Triponez + R BE 
= s VD Vanek = - GE . R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manoold = s BE 
+ V VD Vischer = G ZH 
= s Tl Vollmer = s BE 
+ R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
+ V SG Walter Hansiöro + V TG 
+ R BS Wandfluh + V BE 
= s SG Wasserfallen + R BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weiaelt + R SG 
= s JU Weveneth + V BE 
= s vs Widmer = s LU 
+ V GE. Wobmann + V so 
+ C ZH Wvss Ursula = s BE 
+ V FR Zapfl = C ZH 
= C Tl Zisvadis = - VD 
• s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oul/ si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / ri'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le prl!sident ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Leutenegger Obrholzer 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

22.06.2006 10:08:51 /5 ldentif.: 47.13 / 22.06.2006 10:08:18 

Conseil national, Systeme de _vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3464 



05.078 Ref. 3457 

~ NATIONALRAT 
~T Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) 

Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions (LA VI) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 23Abs. 2 

Abstimmung vom/ Vote du: 22.06.2006 11 :54:37 

Abate + R Tl Fluri + R 
Aeschbacher + E ZH Föhn * V 
Allemann = s BE Freysinger + V 
Amherd + C vs Frösch = G 
Amstutz + V BE Füalistaller + V 
Baader Caspar * V BL Gadient + V 
Bader Elvira + C so Gallade = s 
Banga = s so Garbani = s 
Barthassat + C GE Genner * G 
Baumann Alexander + V TG Germanier + R 
Bäumle + - ZH Giezendanner + V 
Beck * R VD Glasson + R 
Berberat = s NE Glur + V 
Bernhardsgrütter * G SG Goll = s 
Bezzola + R GR Graf Maya = G 
Bigaer + V SG Graf-Litscher Edith = s 
Bianasca Attilio + V Tl Gross Andreas = s 
Binder + V ZH Guisan * R 
Borer + V so Günter = s 
Bortoluzzi * V ZH Gutzwiller + R 
Bruderer = s AG Gyr = s 
Brun + C LU Gvsin Hans Rudolf + R 
Brunner Toni + V SG Gvsin Remo = s 
Brunschwia Graf + R GE Häberli * C 
Büchler + C SG Haering = s 
Bugnon + V VD Haller + V 
Bührer + R SH Hämmerle = s 
Burkhalter + R NE Hassler + V 
Cathomas + C GR Hegetschweiler + R 
Cavalli * s Tl Heim Bea * s 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + -
Christen * R VD Hoch reuten er + C 
Daguet = s BE Hofmann Urs = s 
Darbellav + C vs Huber + R 
De Buman * C FR Hubmann = s 
Donze + E BE Huguenin • -
Dormond Beguelin = s VD Humbel Näf + C 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V 
Dupraz + R GE Hutter Markus + R 
Egerszegi-Obrist * R AG lmfeld * C 
Em:ilv + R GE lneichen + R 
Enaelberaer + R NW Janiak # s 
Fasel * G FR Jermann + C 
Fässler-Osterwalder = s SG Joder + V 
Fattebert + V VD John-Calame = G 
Favre + R VD Jutzet = s 
Fehr Hans • V ZH Kaufmann + V 
Fehr Hans-Jüra = s SH Keller Robert • V 
Fehr Jacaueline = s ZH Kiener Nellen = s 
FehrMario = s ZH Kleiner + R 

Fraktion / Graupe/ Gruppe C G R 
Ja/ oui / si 19 0 30 
nein / non / no 0 11 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 9 3 10 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnification de oui: Antrag der Mehrheit 

so 
sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
sz 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
FR 
ZH 
ZH 
BE 
AR 

s E 
0 5 

44 0 
0 0 
0 0 
7 0 
0 0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev * R VD 
Lang = G ZG Rutschmann * V ZH 
Laubacher + V LU Sadis * R Tl 
Leu . C LU Salvi * s VD 
Leuenberger Geneve = G GE Savary = s VD 
Leutenegger Filippo * R ZH Schelbert Louis = G LU 
Leuteneaoer Oberholzer = s BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Randegger 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbianl 
Rosslnl 

V - Tot. 
41 2 97 
0 1 56 
0 0 0 
0 0 0 
14 3 46 
0 0 0 

* C AG Schenker = s BS 
= s FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli * V ZH 
• C LU Schlüer + V ZH 
+ R BE Schmied Walter + V BE . s GL Schneider * R BE 
= s ZH Schwander * V sz 
+ V AG Siearist * - AG . V ZH Simoneschi-Cortesi * C Tl 
= s GE Sommaruga Carlo = s GE 
+ C SG Spuhler * V TG 
= G VD Stahl + V ZH 
+ R TG Stamm Luzi . V AG 
+ C FR Steiner + R so 
+ V BL Stöckli = s BE . V ZH Studer Heiner + E AG 
= G AG Stump = s AG 
+ R AG Teuscher = G BE 
+ R SG Thanei = s ZH 
= s ZH Theiler + R LU 
+ V LU Triponez + R BE . s VD Vanek * - GE . R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Mangold = s BE 
+ V VD Vischer = G ZH 
= s Tl Vollmer * s BE . R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
+ V SG Walter Hansiöra * V TG 
+ R BS Wandfluh + V BE 
= s SG Wasserfallen + R BE 
= s BS Wehrli * C sz 
= G VD Weigelt + R SG 
• s JU Weveneth + V BE 
= s vs Widmer = s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
• C ZH Wvss Ursula = s BE 
+ V FR Zaofl + C ZH 
+ C Tl Zisvadis = - VD 
= s vs Zuooiger . V ZH 

+ ja/ oul / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Leutenegger Oberheizer 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

22.06.2006 11:55:11 /11 ldentif.: 47 .13 / 22.06.2006 11 :54:37 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3457 



05.078 Ref. 3462 

· ~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) 

Loi federale sur l'aide aux viclimes d'infractions (LAVI) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 

Abstimmung vom /Vote du: 22.06.2006 12:31:00 

Abate . R Tl Fluri + R 
Aeschbacher + E ZH Föhn + V 
Allemann = s BE Frevsinaer . V 
Amherd + C vs Frösch = G 
Amstutz + V BE Füglistaller + V 
Baader Caspar . V BL Gadient + V 
Bader Elvira + C so Gallade = s 
Banga = s so Garbani = s 
Barthassat + C GE Genner . G 
Baumann Alexander . V TG Germanier + R 
Bäumle + - ZH Giezendanner + V 
Beck + R VD Glasson + R 
Berberat = s NE Glur + V 
Bernhardsarütter . G SG Goll = s 
Bezzola + R GR Graf Maya = G 
Bigger + V SG Graf-Litscher Edith . s 
Bianasca Attilio + V Tl Gross Andreas = s 
Binder + V ZH Guisan . R 
Borer + V so Günter = s 
Bortoluzzi + V ZH Gutzwiller + R 
Bruderer . s AG Gvr = s 
Brun + C LU Gvsin Hans Rudolf + R 
Brunner Toni + V SG Gysin Remo = s 
Brunschwia Graf + R GE Häberli + C 
Büchler + C SG Haerina = s 
Buanon + V VD Haller + V 
Bührer + R SH Hämmerle = s 
Burkhalter + R NE Hassler + V 
Cathomas + C GR Heaetschweiler + R 
Cavalli . s Tl Heim Bea . s 
Chevrier . C vs Hess Bernhard + -
Christen . R VD Hochreutener + C 
Daauet = s BE Hofmann Urs = s 
Darbellav . C vs Huber + R 
De Buman + C FR Hubmann = s 
Donze + E BE Huauenin = -
Dormond Beauelin = s VD Humbel Näf + C 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V 
Dupraz + R GE Hutter Markus + R 
Eaerszeai-Obrist . R AG lmfeld + C 
Eaalv + R GE lneichen + R 
Engelberger + R NW Janiak # s 
Fasel . G FR Jermann + C 
Fässler-Osterwalder = s SG Joder + V 
Falteber! + V VD John-Calame = G 
Favre + R VD Jutzet = s 
FehrHans • V ZH Kaufmann + V 
Fehr Hans-Jürg = s SH Keller Robert • V 
FehrJacaueline = s ZH Kiener Nellen = s 
FehrMario = s ZH Kleiner • R 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R 
Ja/ oui / sl 21 0 30 
nein / non / no 0 11 0 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 7 3 10 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: 

so 
sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
sz 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
FR 
ZH 
ZH 
BE 
AR 

s E 
0 5 

42 0 
0 0 
0 0 
9 0 
0 0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz +· V LU Ruev + R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leu • C LU Salvi . s VD 
Leuenberaer Geneve = G GE Savarv = s VD 
Leutenegger Filippo . R ZH Schelbert Louis = G LU 
Leutenegger Oberholzer = s BL Schenk + V BE 
Leuthard . C AG Schenker = s BS 
Levrat = s FR Scherer Marcel + V ZG 
Loepfe + C Al Schibli + V ZH 
Lustenberaer . C LU Schlüer + V ZH 
Markwalder Bär + R BE Schmied Walter + V BE 
Marti Werner = s GL Schneider . R BE 
Martv Kälin = s ZH Schwand er + V sz 
Mathvs + V AG Siearist . - AG 
Maurer + V ZH Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Maury Pasquier = s GE Sommaruga Carlo = s GE 
Meier-Schatz + C SG Spuhler . V TG 
Menetrev-Savarv = G VD Stahl + V ZH 
Messmer + R TG Stamm Luzi . V AG 
Meyer Therese + C FR Steiner + R so 
Miesch + V BL Stöckli = s BE 
Möraeli • V ZH Studer Heiner + E AG 
MüllerGeri = G AG Stumo . s AG 
Müller Philipp + R AG Teuscher = G BE 
Müller Walter + R SG Thanei = s ZH 
Müller-Hemmi = s ZH Theiler + R LU 
Müri + V LU Trioonez + R BE 
Nordmann . s VD Vanek = - GE 
Noser + R ZH Vaudroz Rene + R VD 
Oehrli + V BE Veillon + V VD 
Pagan + V GE Verrnot-Mangold = s BE 
Parmelin + V VD Vischer = G ZH 
Pedrina = s Tl Vollmer = s BE 
Pelli . R Tl Waber Christian + E BE 
Perrin + V NE Wäfler + E ZH 
Pfister Gerhard + C ZG Walker Felix + C SG 
Pfister Theophil + V SG Walter Hansiöra . V TG 
Randegger + R BS Wandfluh + V BE 
Rechsteiner Paul = s SG Wasserfallen + R BE 
Rechsteiner-Basel . s BS Wehrli * C sz 
Recordon = G VD Weiaelt * R SG 
Rennwald • s JU Weyeneth + V BE 
Rev = s vs Widmer = s LU 
Revmond + V GE Wobmann + V so 
Riklin + C ZH Wyss Ursula = s BE 
Rime • V FR Zapfl + C ZH 
Robbiani • C Tl Zisvadis = - VD 
Rossini = s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oul /si 
V - Tot. = nein / non / no 
45 2 103 o enth. / abst. / ast. 

0 % entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 3 56 
0 0 0 excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
10 1 
0 0 

0 
40 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht . 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

22.06.2006 12:31 :34 /16 ldentif.: 47. 13 / 22.06.2006 12:31:00 

Conseil national, Systeme devote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 3462 



05.078 Ref. 4053 

~ NATIONALRAT 
c: , Abstimmungsprotokoll 
l.' 

Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) 

Lai federale sur l'aide aux victimes d'infractions (LA VI) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 8, Abs.1 

Abstimmung vom/ Vote du: 15.03.2007 11 :21 :52 

Abate . R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd = C vs Füglistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient = V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira . C so Garbani . s NE 
Banga = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle = - ZH Glanzmann + C LU 
Beck = R VD Glassan + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bernhardsarütter = G SG Goll = s ZH 
Bigger + V SG Graf Maya = G BL 
Bii:inasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas % s ZH 
Barer + V so Guisan . R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gvr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwig Graf + R GE Gysin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli = C TG 
Buanon + V VD Haerina . s ZH 
Bührer . R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR HanvUrs = C ZH 
Cavalli • s Tl Hassler + V GR 
Chaopuis = s FR Hegetschweiler + R ZH 
Chevrier . C vs Heim Bea = s so 
Dai:iuet = s BE Hess Bernhard + - BE 
Darbellav · = C vs Hochreutener + C BE 
De Buman = C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze = E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huauenin = - VD 
Dupraz % R GE Humbel Näf + C AG 
Ei:ierszei:ii-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eaalv + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enaelberaer + R NW lmfeld + C OW 
Fasel = G FR lneichen • R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
FehrHans + V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacqueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario = s ZH Klener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner • R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 16 0 27 0 
nein / non / no 8 13 1 45 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 1 2 
hat nicht teilgenommen t n'ont pas vote t non ha votato 4 1 10 5 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signlfication de oul: Antrag der Mehrheit 

E 
3 
2 
0 
0 
0 
0 

Kahler = C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
LeuenberQer Geneve = G GE Salvi = s VD 
LeuteneaQer Filiooo . R ZH Savarv = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
Marli Werner 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv PasQuier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
MörQeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pai:ian 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklln 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V . Tot. 
52 2 100 
1 3 73 
0 0 0 
1 0 4 
1 1 22 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter % V BE 
+ V AG Schneider + R BE 
+ V ZH Schwand er + V sz 
= s GE Schweizer Urs + R BS 
= C SG SieQrist + - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
+ R TG Sommaruga Carlo = s GE 
+ C FR Spuhler . V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi + V AG . R VD Steiner + R so 
+ V ZH Stöckli = s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stump = s AG . C SG Suter . R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE . R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manaold % s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
+ R Tl Vollmer . s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiörg + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz . G VD Weveneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
• C Tl Zisvadis • - VD 
= s vs Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oul / sl 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Leutenegger Oberheizer 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

15.03.2007 11 :22:25 /16 ldentif.: 47. 16 / 15.03.2007 11 :21 :52 

Conseil national, Systeme de vote electronlque 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4053 



05.078 Ref. 4054 

~ NATIONALRAT 
~.r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) 

Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions (LA VI) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 35, Bst. b bis 

Abstimmung vom / Vote du: 15.03.2007 11 :32:25 

Abate . R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Freysinger + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füqlistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Caspar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira . C so Garbani . s NE 
Banqa = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle = . ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsgrütter = G SG Goll = s ZH 
Bim1er + V SG GrafMava = G BL 
Bionasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas % s ZH 
Borer + V so Guisan . R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiiier + R ZH 
Brun + C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwiq Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Bugnon + V VD Haering . s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hany Urs . C ZH 
Cavalli . s Tl Hassler + V GR 
Chappuis = s FR Heqetschweiler + R ZH 
Chevrier . C vs Heim Bea = s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard + . BE 
Darbellay + C vs Hochreutener t C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beguelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huquenin = . VD 
Dupraz % R GE Humbel Näf + C AG 
Eaerszegi-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eggly + R GE Hutter Markus + R ZH 
Enqelberqer + R NW lmfeld + C ow 
Fasel = G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak • s BL 
Fattebert + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Joder + V BE 
Fahr Hans + V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans.Jürq = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Maria = s ZH Klener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner • R AR 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 20 0 30 0 
nein t non t no 2 13 0 44 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 t excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 1 2 
hat nicht teilgenommen t n'ont pas vote / non ha votato 6 1 8 6 
Vakant/ Vacant t Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit Hubmann 

E 
4 
1 
0 
0 
0 
0 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lanq = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leutenegger Filippo . R ZH Savary = s VD 
Leuteneqqer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberqer 
Markwalder Bär 
MartiWerner 
Marty Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
Müller Geri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paoan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robblani 
Rossini 

V . Tot. 
53 2 109 
0 3 63 
0 0 0 
1 0 4 
1 1 23 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter % V BE 
+ V AG Schneider + R BE 
+ V ZH Schwan der + V sz 
= s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Siegrist + . AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl 
+ R TG Sommarur:ia Carlo = s GE . C FR Souhier . V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi + V AG . R VD Steiner + R so 
+ V ZH Stöckli = s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stump = s AG . C SG Suter . R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE . R ZH Vanek = . GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Manr:iold % s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
+ R Tl Vollmer . s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE . C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansjöra + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz . G VD Weyeneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemp + C AG 
= C Tl Zisvadis • . VD 
= s vs Zuppiger ·+ V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

15.03.2007 11 :32:58 /17 ldentlf.: 47.16 / 15.03.2007 11 :32:25 

Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 4054 



05.078 Ref. 4055 

~ NATIONALRAT 
~_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) 

Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions (LA VI) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 45, Abs. 1 

Abstimmung vom / Vote du: 15.03.2007 11 :38:43 

Abate . R Tl Föhn + V 
Aeschbacher . E ZH Frevsinger + V 
Allemann . s BE Frösch = G 
Amherd + C vs Füglistaller + V 
Amstutz + V BE Gadient + V 
Baader Caspar + V BL Gallade = s 
Bader Elvira . C so Garbani . s 
Banga = s so Genner = G 
Barthassat + C GE Germanier + R 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V 
Bäumle = . ZH Glanzmann + C 
Beck + R VD Glasson + R 
Berberat = s NE Glur + V 
Bernhardsarütter = G SG Goll = s 
Biaaer + V SG Graf Maya = G 
Bignasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s 
Binder + V ZH Gross Andreas % s 
Borer + V so Guisan . R 
Bortoluzzi + V ZH Günter = s 
Bruderer = s AG Gutzwiller . R 
Brun + C LU Gvr . s 
Brunner Toni + V SG Gvsin Hans Rudolf + R 
Brunschwig Graf + R GE Gysin Remo = s 
Büchler + C SG Häberli + C 
Buanon + V VD Haerina . s 
Bührer . R SH Haller + V 
Burkhalter + R NE Hämmerte = s 
Cathomas . C GR Hanv Urs . C 
Cavalli . s Tl Hassler + V 
Chaoouis = s FR Heaetschweiler + R 
Chevrier . C vs Heim Bea = s 
Daguet = s BE Hess Bernhard + . 
Darbellav + C vs Hochreutener + C 
De Buman + C FR Hofmann Urs = s 
Donze . E BE Huber + R 
Dormond Beguelin = s VD Hubmann = s 
Dunant + V BS Huauenin = . 
Dupraz % R GE Humbel Näf + C 
Egerszegi-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V 
Eaalv + R GE Hutter Markus + R 
Engelberger + R NW lmfeld + C 
Fasel = G FR lneichen + R 
Fässler-Osterwalder = s SG Janiak . s 
Fattebert + V VD Jermann + C 
Favre + R VD Jeder + V 
Fehr Hans + V ZH John-Calame = G 
Fehr Hans.Jüra = s SH Kaufmann + V 
Fehr Jacqueline = s ZH Keller Robert + V 
FehrMario = s ZH Klener Nellen = s 
Flurl + R so Kleiner • R 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R 
Ja/ oui / si 18 0 26 
nein / non / no 3 13 0 
enth. t abst. t ast. 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 1 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 7 1 12 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 

sz 
vs 
BE 
AG 
GR 
ZH 
NE 
ZH 
vs 
AG 
LU 
FR 
AG 
ZH 
BL 
TG 
ZH 
VD 
BE 
ZH 
sz 
BL 
BS 
TG 
ZH 
BE 
GR 
ZH 
GR 
ZH 
so 
BE 
BE 
AG 
UR 
ZH 
VD 
AG 
SG 
ZH 
ow 
LU 
BL 
BL 
BE 
NE 
ZH 
ZH 
BE 
AR 

s E 
0 2 

42 1 
0 0 
2 0 
8 2 
0 0 

Kahler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruey . R VD 
Lana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis . R Tl 
Leuenberger Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leuteneaaer Filippo . R ZH Savary = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberaer 
Markwalder Bär 
MartiWerner 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Pagan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robblanl 
Rossini 

V - Tot. 
53 2 101 
0 3 62 
0 0 0 
1 0 4 
1 1 32 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE . C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH . s ZH Schmied Walter % V BE 
+ V AG Schneider + R BE 
+ V ZH Schwand er + V sz 
= s GE Schweizer Urs + R BS 
= C SG Siegrist + . AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi = C Tl . R TG Sommaruaa Carlo = s GE . C FR Spuhler . V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner . R so 
+ V ZH Stöckli = s BE 
= G AG Studer Heiner = E AG 
+ R AG Stumo = s AG 
+ C SG Suter . R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Triponez + R BE . R ZH Vanek = . GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ V VD Vermot-Mangold % s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
+ R Tl Vollmer . s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE . C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz . G VD Weveneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wvss Ursula = s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
= C Tl Zisvadis • . VD 
= s vs Zupoiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Bedeutung Nein / Signiflcation de non: Antrag der Minderheit Menetrey-Savary 
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05.078 Ref. 4217 

~ NATIONALRAT 
~' Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) 

Loi federale sur l'aide aux victimes d'infractions (LA VI) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Schlussabstimmung 

Vote final 

Abstimmung vom/ Vote du: 23.03.2007 09:23:12 

Abate + R Tl Föhn + V sz 
Aeschbacher + E ZH Frevsinaer + V vs 
Allemann = s BE Frösch = G BE 
Amherd + C vs Füglistaller + V AG 
Amstutz + V BE Gadient + V GR 
Baader Casoar + V BL Gallade = s ZH 
Bader Elvira + C so Garbani = s NE 
Banga = s so Genner = G ZH 
Barthassat + C GE Germanier + R vs 
Baumann Alexander + V TG Giezendanner + V AG 
Bäumle + - ZH Glanzmann + C LU 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur + V AG 
Bemhardsgrütter = G SG Goll = s ZH 
Bigger + V SG Graf Maya = G BL 
Bignasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = s TG 
Binder + V ZH Grass Andreas = s ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter = s BE 
Bruderer = s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU Gyr . s sz 
Brunner Toni + V SG Gysin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwig Graf + R GE Gvsin Remo = s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haering = s ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = s GR 
Cathomas + C GR Hanv Urs + C ZH 
Cavalli = s Tl Hassler + V GR 
Chappuis = s FR Hegetschweiler + R ZH 
Chevrier + C vs Heim Bea = s so 
Daauet = s BE Hess Bernhard + .- BE 
Darbellay + C vs Hochreutener + C BE 
De Buman + C FR Hofmann Urs = s AG 
Donze + E BE Huber + R UR 
Dormond Beauelin = s VD Hubmann = s ZH 
Dunant + V BS Huguenin = - VD 
Dupraz + R GE Humbel Näf + C AG 
Eqerszeai-Obrist # R AG Hutter Jasmin + V SG 
Eaalv . R GE Hutter Markus + R ZH 
Engelberger + R NW lmfeld + C ow 
Fasel = G FR lneichen + R LU 
Fässler-Osteiwalder = s SG Janiak = s BL 
Fattebert + V VD Jermann + C BL 
Favre + R VD Jeder + V BE 
Fehr Hans + V ZH John-Calame = G NE 
Fehr Hans-Jürg = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacaueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Marie = s ZH Kiener Nellen = s BE 
Fluri + R so Kleiner + R AR 

Fraktion / Graupe / Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 27 0 37 0 
nein t non / no 0 13 0 50 
enth. / abst. / ast. 1 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 0 1 2 2 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Significatlon de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kohler + C JU Roth-Bernasconi = s GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lang = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V lU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = s VD 
Leutenegger Filiooo + R ZH Savary = s VD 
Leutenegger Oberholzer = s BL Schelbert Louis = G LU 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberger 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
Martv Kälin 
Mathys 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Michel 
Miesch 
More! Isabelle 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Thomas 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Nordmann 
Noser 
Oehrli 
Paqan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Reymond 
Riklin 
Rime 
Robbianl 
Rossini 

V - Tot. 
54 3 126 
0 3 66 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 6 
0 0 0 

= s FR Schenk + V BE 
+ C Al Schenker = s BS 
+ C LU Scherer Marcel + V ZG 
+ R BE Schibli + V ZH 
= s GL Schlüer + V ZH 
= s ZH Schmied Walter + V BE 
+ V AG Schneider + R BE 
+ V ZH Schwand er + V sz 
= s GE Schweizer Urs + R BS 
+ C SG Siegrist + - AG 
= G VD Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ R TG Sommaruqa Carlo = s GE 
+ C FR Souhler + V TG 
+ R GR Stahl + V ZH 
+ V BL Stamm Luzi + V AG 
+ R VD Steiner + R so 
+ V ZH Stöckli . s BE . G AG Studer Heiner + E AG 
+ R AG Stump = s AG 
+ C SG Suter + R BE 
+ R SG Teuscher = G BE 
= s ZH Thanei = s ZH 
+ V LU Theiler + R LU 
= s VD Trioonez + R BE 
+ R ZH Vanek = - GE 
+ V BE Vaudroz Rene + R VD 
+ V GE Veillon + V VD 
+ .V VD Vermot-Manaold = s BE 
= s Tl Vischer = G ZH 
+ R Tl Vollmer = s BE 
+ V NE Waber Christian + E BE 
+ C ZG Wäfler + E ZH 
+ V SG Walter Hansjörg • V TG 
= s SG Wandfluh + V BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD Weyeneth + V BE 
= s JU Widmer = s LU 
= s vs Wobmann + V so 
+ V GE Wyss Ursula = s BE 
+ C ZH Zeller + R SG 
+ V FR Zemo + C AG 
0 C Tl Zlsvadis = - VD 
= s vs Zuppiger + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 
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